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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

das Jahr 1999 schließt mit einer interessanten BGH-

E n ts c h e i d u n g z u r Veruntreaung von ilandantengeldern
durch einen Sozias. Regelmößig werden alle Sozien

durch ein Anwaltsmqndat verpflichtet. Das gilt ouch,

wenn das Mandat eine Treuhandtdtigkeit mit umfaßt.
In Haftungsgefahren schweben auch freie Mitarbeiter,
die auf dem Praxisschild und dem Briefbogen der
Sozietrit stehen. Wegen des veranlaßten Rechtsscheins

werden sie wie Sozien behondelt. Verletzt ein Sozius

nun vorsötzlich den Anwaltsvertrag und gehen Mondan-
tengelder verloren, besteht eine Mithaftung der echten
und der scheinbaren Sozien.

Zur Verletzung der Belehrungspflicht über Fehlerin
den eigenenArbeiten bestötigt das OLC Schleswig, doß
eine Hinweispflicht nur entsteht, wenn der Rechtsanwqlt
einen begründeten Anlaß hatte, sein zurückliegendes
Verhalten auf einen Fehler zu überprüfen. Dieser kommt
in der Regel von außen und weist auf den Fehler hin.
Die bloße Fortsetzung der qnwaltlichen Tötigkeit be-

g rü n d et kei n en Prüfu n gsa n la ß,

Drei l{onorararteile sollen das Jahr 1999 abrunden.
Das 0LC Düsseldorf bestätigt die Ansicht des )LC
Hqmm (Cl 1990, l0l), daß der Steuerberater auch bei
der Celtendmachung der tlittelgebühr im Falle des

Bestreitens der Angenessenheit d ie Gründe seiner En
messensausübung d a r I eg en m u ß. A n d e re rs e i ts w i rd
dem Steuerberater bei der Überschreitung des angemes-

serren Cebührerrsulzes ein von tlen Cerichten nicht i)ber-
prüfbarer Ermessensspielraum von br? zu 2oo/o einge-

raumt. Hier werden die Gerichte jeden einzelnen Gebüh-

rent0tbestqnd betrachten und es nicht erlauben, daß
grundsötzlich ein Aufschlag von 200/o abgerechnet wird.

Stellt der Steuerberater fest, dqß wegen des Arbeitsquf-
wandes eine höhere Vergütung zur Abdeckung seines

betriebswirtschaftlichen Aufwandes notwendig ist, kann
e r ei n e llonomruerembarung auch rückwirkend fü r
bereits erledigte Arbeiten vereinbaren (0LC Düsseldorf).

Will der Steuerberater bei rückständigem Honorar einen

Zinsschaden geltend machen und weist er auf seinem

Geschtiftsbogen drei Konten aus, auf die der Mandant
hatte zahlen können, müssen entweder olle drei Konten
überzogen gewesen oder Überschüsse eines Kontos zum
Ausgleich der übrigen Schuldsalden verwendet worden

sein (OLC Düsseldorf).

Ihnen, lhren Familien und Freunden wünsche ich ein

friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes und glück-
liches Jahr 2000.

irr

Mit freundlichen Crüßen

lhr Dr, Jürgen Cröfe

GI Aktuell
BFH: Großer Senat des Bundesfinanzhofs lehnt die
steuerliche Berücksichtigung von Drittaufwand ab

Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hat am
23.8.1999 mit vier Beschlüssen (GrS 1/97, GrS
2197, GrS 3/97 und GrS 5/97) über Vorlagen des
VI. und XL Senats zur Behandlung des sog. Dritt-
aufwands bei Ehegatten entschieden. Dabei
ging es vor allem um die Frage, ob ein Ehegatte
die Kosten eines Arbeitszimmers steuerlich als
Werbungskosten geltend machen kann, das er
beruflich nutzt, wenn dieser Raum allein dem
anderen Ehegatten gehört und dieser auch
allein dessen Anschaffungskosten getragen hat.
Der Große Senat hat die Frage verneint, Wer-
bungskosten kann danach grundsätzlich nur
geltend machen, wer Aufwendungen persönlich
getragen hat. Das gilt auch für Ehegatten, und
zwar selbst dann, wenn sie zusammen zur Ein-
kommensteuer veranlagt werden. Entscheidend
war dabei für den Großen Senat, daß das Ein-
kommensteuergesetz auf die persönliche Lei-
stungsfähigkeit einer einzelnen Person abstellt,

In einem der vom Großen Senat entschiedenen
Fälle (GrS 2/97) hatten der Ehemann und seine
Ehefrau mit gemeinsamen Mitteln (,,aus einem
Topf') gleichzeitig jeweils eine Eigentumswoh-
nung erworben. Die der Ehefrau wurde vermie-
tet, die des Fhemannes gemeinsam zn Wohn-
zwecken genutzt; in dieser Wohnung nutzte die
Ehefrau ein Arbeitszimmer alleine zu beruflichen
Zwecken. In der Einkommensteuererklärung
machte sie Absetzungen auf die darauf entfalle-
nen Anschaffungskosten als eigene Werbungs-
kosten geltend. Der Große Senat hat dies abge-
lehnt. Er ging zunächst davon aus, daß jeder
der Ehegatten so zu behandeln ist, als habe er
die Anschaffungskosten seiner Wohnung alleine
getragen. Die Finanzierung der Wohnungen
,,aus einem Topf" hat nach der Entscheidung
nicht zur Folge, daß die Anschaffungskosten
jeder der Wohnungen steuerlich als von beiden
Ehegatten aufgewendet gelten. Anschaffungs-
kosten hat vielmehr jeweils nur der Eigentümer
der Wohnung getragen, also der Schuldner des
Kaufpreises. Da die Ehefrau die Anschaffungs-
kosten der Wohnung des Ehemannes nicht mit-
getragen hat, hat sie auch nicht das Recht, die
darauf entfallenden Absetzungen geltend zu
machen. Im Gegensatz zu den Absetzungen sind
in einem solchen Fall die auf das Arbeitszimmer
entfallenden laufenden Aufwendungen als
Werbungskosten zu berücksichtigen, soweit
sie durch dessen Nutzung entstanden sind (2.8.
anteilige Energiekosten, Reparaturen) und die
Ehegatten die laufenden Aufwendungen für die
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Wohnung des Eigentümer-Ehegatten insgesamt
gemeinsam tragen. Laufende Aufwendungen, die
mit dem Eigentum zusammenhängen (Grund-
steuer, Finanzierungskosten der Anschaffung)
können dagegen, ebenso wie die Absetzungen,
vom Nutzer des Arbeitsz'immers (Nichteigen-
tümer:Ehegatten) nicht geltend gemacht werden.

Ahnlich wie bei der geschilderten Sachverhalts-
gestaltung hat der Große Senat die Berücksich-
tigung der Absetzungen auch in einem weiteren
der entschiedenen Fälle abgelehnt (GrS 3/97).
In diesem Fall hatte der Steuerpflichtige (Ehe-

mann) gemeinsam mit seiner Ehefrau unentgelt-
lich ein Arbeitszimmer in der der Ehefrau ge-

hörenden Wohnung genutzt. Der Große Senat
hat entschieden, daß die gemeinsame Nutzung
des Arbeitszimmers allein nicht dazu berech-
tigt, die anteiligen Anschaffungskosten des
Arbeitszimmers entsprechend seiner Nutzung
als Werbungskosten in der Form von Absetzun-
gen geltend zu machen.

Der Große Senat hat demgegenüber die Abset-
zungen auf die anteiligen Anschaffungskosten
für ein Arbeitszimmer anerkannt, wenn der
Steuerpflichtige einen größeren Beitrag zur
Anschaffung der Wohnung oder des Hauses des

anderen Ehegatten geleistet hat. In diesem Fall
(GrS 1/97) hatte der Ehemann der Steuerpflich-
tigen als Alleineigentümer ein Haus erworben,
das von den Eheleuten gemeinsam bewohnt
wurde; einen Raum nutzte die Steuerpflichtige
(Nichteigentümerin) als Arbeitszimmer. Ange-
sichts eines größeren Beitrags der Steuerpflich-
tigen zur Anschaffung des Hauses hat der
Große Senat ihre Berechtigung, Absetzungen
auf die anteiligen Anschaffungskosten ihres
Arbeitszimmers als Werbungskosten geltend
zu machen, bejaht. Die Steuerpflichtige habe,
soweit die Anschaffungskosten des Arbeitszim-
mers betroffen seien, ihren Beitrag im.eigenen
beruflichen Interesse geleistet.

Während es in den drei bisher genannten Ent-
scheidungen um den Bereich der Ermittlung der
Einnahmen und Werbungskosten bei den Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit ging, be-
trifft die vierte Entscheidung des Großen Senats
(GrS 5/97) den Bereich der Gewinnermittlung bei
gewerblichen Einkünften, Hier gelten jedoch die
gleichen Grundsätze. Im Gegensatz zt den ande-
ren Fällen hatte dieser noch die Besonderheit,
daß die Eheleute Miteigentümer eines Hauses
waren und das Haus gemeinsam bewohnten.

Jeder der Ehegatten wqr gewerblich tätig und
nutzte einen Raum des Hauses als Arbeitszim-

Gt 12/99 . Seite 289

mer. Der Große Senat ließ die auf diesen Raum
entfallenden Absetzungen für die Dauer der
betrieblichen Nutzung in vollem Umfang als
Betriebsausgaben zu.

Die Entscheidungen des Großen Senats des Bun-
desfinanzhofs sind über die steuerlichen Bezie-
hungen zwischen Ehegatten hinaus von großer
Bedeutung.
(BFH, Beschl. v. 23.8.1999 - GrS 1/97, 2/97, 3/97
u. s/97)

Pressemitteilung d. BFH v. 30.9.1999

BFH: Für die Pflege von Angehörigen empfangene
Beträge grundsätzlich nicht zu versteueln

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
74.9.7999 - IX R 88/95 entschieden, daß Beträge,
die der Steuerpflichtige für die Pflege eines
Angehörigen aus dessen Vermögen erhält, grund-
sätzlich nicht von der Einkommensteuer erfaßt
werden. Die Entscheidung betraf einen Fall,
in dem ein Winzer und seine Ehefrau den auf
ständige Pflege und Aufsicht angewiesenen
Schwager/Bruder in ihrem Haushalt versorgt
und gepflegt hatten. Dafür hatten sie mit Geneh-
migung des Vormundschaftsgerichts und der
Sozialbehörde aus dem Vermögen des Pflegebe-
dürftigen monatlich einen Betrag von 1.110 DM

erhalten. Das Finanzamt erfaßte diese Beträge
als sonstige Einkünfte gemäß $ 22 Nr. 3 des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG).

Nach dem jetzt bekanntgegebenen Urteil des

BFH unterliegen die strittigen Beträge nicht der
Einkommensteuer. Nicht jede Einnahme, der
eine Tätigkeit gegenübersteht, führt nach Auf-
fassung des obersten deutschen Steuergerichts
zu Einkünften gemäß S 22 Nr. 3 EStG. An dem
für eine Besteuerung erforderlichen, auf Ein-
kommensmehrung gerichteten Leistungsaus-
tausch fehle es regelmäßig, wenn Angehörige
im Rahmen des familiären Zusammenlebens
untereinander Leistungen erbringen und Zah-

lungen empfangen. Habe der Steuerpflichtige
einen pflegebedürftigen Angehörigen in seinen
Haushalt aufgenommen, um ihn dort zu pflegen
und zu versorgen, und erhalte er dafür aus dem
Vermögen des Pflegebedürftigen Geldbeträge,
so vollzögen sich diese Pflegeleistungen und die
empfangenen Zahlungen vielmehr in aller Regel
im Rahmen der familiären Lebensgemeinschaft.
(BFH, Urt. v. 14.9.1999 - tX R 88/95)

Ztgla'rg
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Zurückbehaltungsrecht
- Arbeitsergebnisse
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BFH: Sogenannter Halbteilungsgrundsatz gilt nicht
für die Einkommensteuer

In seinem Beschluß zur Vermögensteuer vom
22.6.7995 - 2 BvL 37197 hat das Bundesverfas-
sungsgericht ausgeführt, daß die Vermögen-
steuer zu den übrigen Steuern auf den Ertrag
nur hinzutreten dürfe, soweit die steuerliche
Gesamtbelastung des Sollertrages bei typisieren-
der Betrachtung von Einnahmen, abziehbaren
Aufwendungen und sonstigen Entlastungen in
der Nähe einer hälftigen Teilung zwischen priva-
ter und öffentlicher Hand verbleibe (sog. Halb-
teilungsgrundsatz).

Nunmehr hat der XI. Senat des Bundesfinanz-
hofs in einem Revisionsverfahren durch Urteil
vom 11.8.1999 - XI R 77197 entschieden, daß der
sog. Halbteilungsgrundsatz bei der Festsetzung
der Einkommensteuer nicht anzuwenden ist.
Der Bundesfinanzhof hält eine Belastung des zu
versteuernden Einkommens durch Einkommen-
steuer und Gewerbeertragsteuer von mehr als
50 v.H. - im Urteilsfall betrug die Belastung mit
Einkommensteuer und Gewerbeertragsteuer im
Streitjahr 7994 59,95 v.H. des zu versteuernden
Einkommens - für nicht verfassungswidrig. Dem
Grundgesetz sei kein Gebot zu entnehmen, die
Belastung mit Einkommensteuer und Gewerbe-
^r+r^d.+^rr^- ^"f LA^L-+^-- En .. U l^-r cur rtvLrrJLLllJ uv v.ll. utt zu vcl-

steuernden Einkommens zu begrenzen. Die im
Urteilsfall gegebene Belastung mit etwa 60 v.H.
verstoße auch nicht gegen das sog. übermaß-
verbot.

Der Bundesfinanzhof verneint eine Bindung
an die Ausführungen des Bundesverfassungs-
gerichts zum sog. Halbteilungsgrundsatz.
Das Bundesverfassungsgericht habe durch den
Beschluß vom 22.6.7995 über die Verfassungs-
mäßigkeit der Vermögensteuer entschieden.
Allein diese sei Streitgegenstand des damaligen
Normenkontrollverfahrens gewesen. Die in g 31
Abs. 1 des Gesetzes über das Bundesverfas-
sungsgericht vorgeschriebene Bindung der
Gerichte und Behörden an die Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts beziehe sich
nur auf den Streitgegenstand; sie sei auf die
Auslegung und Anwendung des Grundgesetzes
bezogen auf das überprüfte Vermögensteuer-
gesetz beschränkt.
(BFH, Utt. v. n.8.1999 - Xt R 77/97)

Sozietätshaftung
- Scheinsozietät
- Gesamtschuldnerschaft
- Treuhand-, Vermögensverwaltungsvertrag
- Anwaltlicher Aufgabenbereich
- Veruntreuung
(BGH, Urt. v. 8.7.1999 - tX ZR 338/97)

Le itsatz:

Zur vertraglichen Haftung des Mitglieds einer
Scheinsozietät fiir die Veruntreuung von Man-
dantengeldern durch den sachbearbeitenden
Rechtsanwalt bei der Verwaltung und Abwick-
lung eines Nachlasses.

Zum Sachverhalt:

Die ICägerin verlangt von der beklagten Rechts-
anwältin (im folgenden: Beklagte oder Beklagte
zu 2)) Schadenersatz wegen Verletzung von Man-
datspflichten sowie wegen Veruntreuung von
Mandantengeldern durch den früheren Rechts-
anwalt und Beklagten zu 1), dessen freie Mit-
arbeiterin die Beklagte nach ihrer Behauptung
war.

Nachdem die Klägerin und ihr Bruder ein be-
+-Ä-L+l:^L^^ II^-*r^^- -^^-L. L^ar^- -.--- l!^Lr6LrrLllLlrEr vrrrrruErcrr ötEruL lldLLEII, wduuLc

sich die I0ägerin im Einvernehmen mit ihrem
Bruder durch Schreiben vom 9.7.1991 an die
beiden Beklagten. Die Klägerin stellte dem
Beklagten zu 1) am 75.7.7997 eine ,,Prozeß-Voll-
macht und Verhandlungsvollmacht" aus. Am
30.9.1991 erteilten die I0ägerin und ihr Bruder
dem Beklagten zu 1) eine notariell beurkundete
Vollmacht bezüglich des Nachlasses, in der es

heißt:

,,Wir erteilen hiermit Herrn Rechtsanwalt ...
Vollmacht, uns in allen Angelegenheiten, die
den Nachlaß der vorgenannten Erblasserin
betreffen, gegenüber Behörden, Banken und
Privaten zu vertreten. Er kann auch Prozesse
für uns führen."

In Vorprozessen gegen den Vater der Klägerin
wegen Ansprüchen auf Pflichtteil und Pflicht-
teilsergänzung wurden die Erben durch die
beiden Beklagten vertreten.

Das Landgericht hat einer Schadenersatzklage
der Klägerin gegen den Beklagten zu 1) durch
Teilversäumnis- und Schlußurteil - unter Ab-
weisung im übrigen - dahin stattgegeben, daß
an die Klägerin 185.000 DM und an die Erben-

- Versicherungsmandat
- Verkehrs-iProzeßanwalt
- Vertreter

= Rechtsmittelschrift
= >, amtlich bestellter

Rechtsberatung/Rechtsbesorgung
- Amtspflichtverletzung wg. >

- Hotline
- > durch Wirtschaftsprüfer,

Art.1$5Nr,2RBerG
= Vertragsberatung

- >, telefonische
= Zeitvergütung, Einziehung

- Unternehmensberatung
- Vermögensgesetz
- Wirtschaftsberatung
- Wirtschaftsprüfer

= Rückübertragungsanspruch

Rechtsmittel
- Gerichtsentscheidung

= Form, falsche
= Meistbegünstigungsgrundsatz

- >, einheitliches
- >, wiederholtes

Rechtswidrigkeitszusamrnenhang
- Zeitablauf

Schaden
- Betriebsaufgabe
- Darlegungslast

= Vermögensgegenüberstellung
- Eigentumswohnung
- Honorar an StB
- Investitionen, steuersparende,

Unterlassen der >

- Kalkulationsschaden, USt
- Kosten des StB* Nachbesserungskosten
- Prozeßverlust
- Reserven, stille, Autdeckung
- Schadenbetrachtung, konsolidierte

= Eigentumswohnung
- Sozialversicherungsbeiträge
- Sozialversicherungshaftung
- Steuerzinsen
- Umsatzsteuer
- Verspätungszuschlag

= Verzug des StB
- Verzugsschaden
- Zinsschaden

= Berechnung, abstrakte

Schädigung, sittenwidrige, $ 826 BGB
- Auskunft
- Zurechnungszusammenhang

= Zeitablauf

Schlichtungsklausel
- Praxisveräußerung

Sozialrecht
- Beratung durch StB/WP

Sozietät
- Scheinsozius
- >, überörtliche

= Rechtsanwalt
= Zweigstellenverbot

- Sozietätsvertrag
= Berufstätigkeit, anwaltlichä
= Treuhandvertrag
= Vermögensverwaltungsvertrag
= Veruntreuung

Steuerberater
- > und Rechtsanwalt

= Kammerbeitrag
- Wechsel des >

99, 44, 1.92
99,724

Steuerberaterkammer
- Berufspflichtverletzung, Mitteilung an >

Steuerberatungsgesetz
- S 33, Hilfeleistung in Steuersachen

= Sozialversicherungsberatung

Steuerberatungsvertrag
- Inhalt des >

= Mittelverwendung
- Investitionszulagenantrag
- I(reditvermittlung
- Nachbesserungsrecht
- Pflicht

= > zur Rundumbetreuung
- Regreß gg. Vorberater
- Sozialversicherungsberatung
- Zustandekommen des >

= Abschluß, stillschweigender
= > mit Mitarbeiter

Steuerbescheid
- Übersendungsart

Steuererklärung
- Abgabe, rechtzeitige

Umsatzsteuer
- Auslandsrechnung

= Leistungsempfänger deutsch
= Mehrwertsteuerausweis, offener

Unternehmensberater
- Rechtsberatung

Unterschrift
- Honorarrechnung

= I(lageschrift
- Wiedereinsetzung

Ursachenzusammenhang
- siehe unter Kausalität

Verfahren, berufsgerichtliches
- Bindung, Strafbefehl

Verjährung, g 196 Abs. 1.Nr. 5 BGB
- Rechnung, verzögerte
- Unterbrechung der >

Verjährung, S 852 BGB, g 19 BNotO
- Kenntnis des Ersatzpflichtigen

= Ausschluß anderweitiger Ersatz-
möglichkeit

- Verjährungsbeginn
= Ersatzmöglichkeit, anderweitige

Verjährung, S s1b BRAO
- Belehrung über Fehler und Verjährungs-

vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlaß zur >

= Kenntnis des Fehlers und Verjährungs-
vorschrift

= Mandant, Volljurist
= RA, neuer

- Verjährungsbeginn
= Fristablauf

Verjährung, $ 68 StBerG, $ 51a WPO
- Belehrungspflicht über Fehler und

Verjährungsvorschrift, Sekundäranspruch
= Anlaß für >

- Verjährungsbeginn
= Fristversäumnis
= Kenntnis des Mandanten

- Verjährungshernmung
= Ende der >

= FG-Verfahren

Verj ährungsunterbrechung
- Aufrechnung, unzulässige
- Klage, unzulässige
- Rechnung, verzögerte
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- Ermittlungsverfahrön, $ 31 StBGebV
- Fälligkeit, g 7 StBGebV
- Fristverlängerungsäntrag
- GebüMenrahmen, g 11 StBGebV

= Bestimmungsrecht, Festlegung
= Buchführung
= Darlegungslast
= Erhöhung, pauschale (20%)
= Gegenstandswert, falscher
= Lohnbuchhaltung
= Mittelgebühr

- Gerichtsstand für Klagerecht
= Zuständigkeitsbestimmung

- > gg. Kommanditisten
- Honorarvereinbarung

= >, nachträgliche
- Insolvenzbeschlag
- Kleingewerbetreibender
- Leistungsort
- Lohnbuchhaltung, g 34 StBGebV

= Einrichten der Lohnkonten
= Rahmensatz

- Pauschalgebühr, g 14 StBGebV
= Vereinbarung, unwirksame

- Rechnung, fehlerhafte
= Nachbesserung

- Rückforderungsanspruch, $ 812 BGB
= Vorschüsse

- Schleöhtleistung
- Tätigkeiten, sonstige, $ 33 Abs. 7 StBGebV
- Teilzahlung
- Unternehmensberatung
- Unterzeichnung der Rechnung
- Verjährungsbeginn, g 196 Abs. 1 Nr. 15
- Verjährungsunterbrechung

= Aufrechnung, unzulässige
- Vorschuß

= Rückzahlung des >
- Wirtschaftsberatung
- Zeitgebühr/-honorar

= Angaben, $ 13 StBGebV
= Betriebsprüfung
= Bilanzvorarbeiten
= Einrichten der Buchführung
= Ermittlungsverfahren
= Mittelgebühr
= Steuerfachgehilfe
= Tätigkeiten, sonstige
= Vorarbeiten für Steuererklärung

- Zinsschaden

Immobilienverkauf
- Beratungsvertrag
- Berechnung der Steuervorteile

Internet
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= Gästebuch
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- Auftrag zur Beantragung der >

- Betriebsvorrichtung
- Ladeneinbau
- Unterschrift

Kausalität
- Information des Mandanten
- Investitionen, unterlassene
- > zwischen Pflichtwidrigkeit

und Schaden
= Entscheidung des Gerichts
= $ 6b EStc - Beratung
= Verhalten, beratungskonformes

- Unterbrechung der >

= Rechtsanwalt, neuer
- Vorteile, wirtschaftliche
- Zurechnungszusammenhang

= Zeitablauf

Klageauftrag
- Belehrung über Fristen

= Aussichtslosigkeit
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- Kommanditist

= Einlage, Rückzahlung
= Haftung

Kostenerstattung
- RA-Honorar, Straßenneubau
- StB-Kosten

Liquidator
- Honorar

= Sondervergütung

Mandatsniederlegung
- Fristenlauf
- Mitteilungspflicht

Mittelverwendungskontrolle
- Mandatsumfang
- Verein, gemeinnütziger

Mitverschulden
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- Fristüberwachung
- Informationen an RA

= > durch Mandanten
- Informationen an StB
- Prüfungspflicht des Mandanten
- Rechtsmittel, unterlassenes
- Steuererklärung

= Zinserträge

Nachbesserung
- Darlegungslast
- Kosten der >

- Rechnung, fehlerhafte
- Schaden

Notar
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= >, steuerliche
= Subventionen
= Vorleistungen, ungesicherte

- Löschungsurkunde
- Tätigkeit, betreuende, $ 24 BNotO

= Löschungsurkunde, Treuhandauflage
- Vorleistungen, ungesicherte

= Grundstück an Liebhaber

Praxisveräußerung
- Arglisteinwand
- Schlichtungsklausel

Prozeßvollmacht
- BGB-Gesellschaft

Rechtsanwalt
- Belehrungspflicht

= Vergütungsanspruch
- Beratungspflichten

= Bauvertrag
- Betreuer
- Grundsatz des sichersten Weges
- Kündigungsschutzklage

= Sachverhaltsaufklärung
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- Liebhaberei
- > und Steuerberater

= Kammerbeitrag
- Reihtsberatungs-Hotline
- Sachverhaltsermittlung
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- Strafuerteidigung, Grenzen der >

- Syndikus
= Berufsfreiheit
= Mandatsvertrag, nichtiger
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= Forderungseinzug

- Untätigkeit
- Verfahren, berufsgerichtliches

= Bindungswirkung, Strafbefehl
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gemeinschaft 290.867,40 DM - jeweils zuzüglich
Zinsen - zu zahlen sind. Die Klage gegen die
Beklagte zu 2) hat das Landgericht abgewiesen.

Nach Abtrennung des Verfahrens gegen den
Beklagten zu 1) hat das Oberlandesgericht die
Berufung der Klägerin gegen die Abweisung der
Klage gegen die Beklagte zurückgewiesen. Mit
ihrer Revision, soweit sie angenommen worden
ist, verfolgt die Klägerin ihre Ansprüche weiter.

Die Revision führt zur (teilweisen)Aufhebung
des Berufungsurteils und insoweit zur Zurück-
'verweisung der Sache an das Berufungsgericht
(SS 564, 565 Abs. 1 Satz 7 zPO).

Aus den Gründen

I

Im Rahmen des Klageantrags zu 1) verfolgt die
Revision noch zugunsten der Erbengemeinschaft
Ansprüche auf Ersatz von 58.060,90 DM, die der
Beklagte zu 1) aufgrund eines Vertrages mit den
Erben aus dem Nächlaßvermögen in der Zeit
vom 11.9.1991 bis 29.8.7994 erlangt und verun-
treut haben soll, sowie auf Ersatz von Steuer-
und Zinsschäden, die nach dem Klagevortrag
entstanden sind, weil der Beklagte zu 1) rück-
ständige Steuern der Erblasserin uhd titulierte
Pflichtteilsansprüche des Vaters der Erben ver-
tragswidrig nicht aus dem verwalteten Nachlaß-
vermögen bezahlt habe. Insoweit hat sich die
Klägerin auf die entsprechende Verurteilung des

Beklagten zu 1) durch das Landgericht bezogen
und dessen Schadenberechnung übernommen.

1. Das Landgericht hat zutreffend ausgeführt,
daß die geltend gemachten Ansprüche, sollten
sie bestehen, zum Nachlaßvermögen gehören
($ 2041 BGB) und die Klägerin Leistung an die
ungeteilte Erbengemeinschaft verlangen darf
(s 203e BGB).

2. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob
gemäß dem - bestrittenen - Klagevortrag eine
Sozietät zwischen den Beklagten bestanden hat;
deswegen ist im Revisionsverfahren von der
Richtigkeit dieses Vorbringens auszugehen.

In diesem Falle kann die Beklagte für die ord-
nungsmäßige Erfüllung der Anwaltspflichten
des Beklagten zu 1) als Gesamtschuldnerin
haften, weil ein Sozietätsanwalt in der Regel
ein ihm angetragenes Mandat auch im Namen
der übrigen Sozietätsmitglieder annimmt
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(BCHZ 56, 355, 358 ff; 70, 247, 248 f; 124,47, 48 f
m.w.N.) . Dies gilt auch, soweit das Mandat eine
Treuhandtätigkeit umfaßt }rat (BCH, Urt. v.

t0.3.1988 - ilt ZR 195/86, WM 1988, 986 : CI 1988,

204).

Unabhängig davon kann die Beklagte auch haf-
ten aufgrund der rechtsfehlerfreien Feststellung
des Berufungsgerichts, die Beklagte habe zumin-
dest nach außen den Anschein einer solchen
Sozietät erweckt, weil sie mit dem Beklagten zu
1) ein gemeinsames Praxisschild und gemein'
same Briefbögen benutzt habe. Dann muß sich
die Beklagte nach den Grundsätzen der Dul-
dungs- und Anscheinsvollmacht ad dem von
ihr gesetzten Rechtsschein einer Sozietät fest-
halten lassen (BGHZ 70, 247, 249; BGH, Urt. v.

24.1.199t - tX ZR l2I/90, NJW 1991, 1225 : Gl

1991,205). Daran ändert es nichts, wenn die
Beklagte - gemäß ihrer Behauptung - als freie
Mitarbeiterin tätig war (vgl. BCHZ 124, 47, 5l).

3. Das Berufungsgericht hat den Klageanspruch
auf Zahlung von 58.060,90 DM wegen Veruntreu-
ung von Nachlaßvermögen durch den Beklagten
zu 1) abgewiesen, weil dieser die Nachlaßgelder
nicht zur Ausübung einer anwaltstypischen Be-

rufstätigkeit, sondern zu einer anwaltsfremden
Verwaltung des Nachlaßvermögens für die Erben
erhalten habe; dies spreche für ein Einzelman-
dat an den Beklagten zu 1). Insoweit habe die
Klägerin Rechtsbeziehungen zur Beldagten nicht
schlüssig dargelegt.

Die Revision rügt mit Erfolg, daß diese tatrich-
terliche Feststellung auf einem Verstoß gegen
g 286 ZPO beruht, weil das Berufungsgericht
den Klagevortrag nicht umfassend gewürdigt
hat, und daß die rechtliche Bewertung des vor-
gebrachten Sachverhalts durch das Berufungs-
gericht fehlerhaft ist.

Die Klägerin hat zuletzt im wesentlichen -
unter Beweisantritt - vorgebracht: Sie habe mit
Einverständnis ihres Bruders beide Beklagte
beauftragt, nachdem ihr Vater Pflichtteils- und
Pflichtteilsergänzungsansprüche geltend ge-

macht habe. Das erste Gespräch habe sie - die
Klägerin - etwa Ende Juni 1991 in der Anwalts'
k3nzlei mit dem dort tätigen Referendar ge-

führt, Diesem habe sie ihr Anliegen erläutert
sowie Ablichtungen der Testamente der Erblas-
serin, der Nachlaßvollmachten, die die Erben
ihrem Vater erteilt hatten, und einen Steuer-
bescheid überreicht. Sie habe das Mandat er-
teilt, die Interessen der Erben gegenüber ihrem
pflichtteilsberechtigten Vater - unter Widerruf
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der diesem erteilten Vollmachten - wahrzu-
nehmen, die gesamte Nachlaßabwicklung für
die ungeteilte Erbengemeinschaft durchzu-
führen und diese vor Gerichten und Behörden
zu vertreten.

Der Beklagte zu 1) habe damals den Erben er-
klärt, die Nachlaßgelder müßten sofort von den
Bankkonten auf das Konto der Sozietät über-
wiesen werden, um sie vor dem Zugriff des
Vaters der Erben zu sichern. Daraufh.in hätten
diese am folgenden Tage eine entsprechende
Überweisung auf ein - unstreitig auf dem Brief-
bogen der beiden Beklagten angegebenes -
Konto Nr. ,...bei der Stadtsparkasse N. veranlaßt.
Damals habe die Höhe des Nachlaßwertes noch
nicht festgestanden, weil das Finanzamt rück-
ständige Steuern verlangt und der Vater Pflicht-
teils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche gel-
tend gemacht habe.

Die Beklagte sei im Rahmen der Nachlaßverwal-
tung tätig geworden. Sie habe in dieser Ange-
legenheit - dies ist unstreitig - am 2.9.1993 der
Sparkasse N. - auf einem Briefbogen der beiden
Beklagten - geschrieben; dieses Schreiben wird
folgendermaßen eingeleitet:

,,Wir vertreten die Interessen von Herrn E.G.
sowie von Frart II.E. Fntsprechende V. ollmachtel
sind diesem Schreiben beigefügt."

Der Bruder der Klägerin habe im Zusammen-
wirken mit dem Beklagten zu 1) versucht, einen
großen Teil des Vermögens an seine Ehefrau zu
verschieben, um die Vollstreckung eines Titels
seines Vaters - wegen des Pflichtteilsanspruchs -
zu verhindern; eine entsprechende,,schenkungs-
vereinbarung" vom 20.11.7992 hätten * dies ist
unstreitig - beide Beklagte mit ihrer Unter-
schrift ,,bestätigt".

a) Dieses Klagevorbringen ist dahin zu werten,
daß ein einheitliches Mandat beiden Beklagten
erteilt worden sei und die gesamte Verwaltung
und Abwicklung des Nachlasses - bis zur aus-
stehenden Auseinandersetzung des Nachlasses
unter den Miterben - umfaßt habe, insbeson-
dere sich auf die notfalls gerichtliche Regelung
der Ansprüche des pflichtteilsberechtigten
Vaters und der Steuerforderungen erstreckt
habe. Es ist nicht interessengerecht, diesen ein-
heitlichen Sachverhalt in einen selbständigen
Auftrag zur Vermögensverwaltung allein an
den Beklagten zu 1) und in ein weiteres Mandat
an beide Beklagte zur Führung der Vorprozesse
gegen den Vater der Erben aufzuspalten.

b) Die Revision beanstandet weiterhin zu Recht
die Wertung des Berufungsgerichts, der be-
hauptete Auftrag habe eine anwaltsfremde Ver.
mögensverwaltung zum Gegenstand gehabt, so
daß von einem Einzelmandat an den Beklagten
zu 1) auszugehen sei.

Die Auslegung der wechselseitigen Erklärun-
gen bei Abschluß eines Anwaltsvertrages kann
wegen besonderer Umstände des Einzelfalls
ergeben, daß einem Sozietätsanwalt ein Ein-
zelmandat erteilt wird, (BGHZ 56, 355, 36t; 124,

47, 49). Dies ist im vorliegenden Fall, wie das
Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, nicht
schon deswegen anzunehmen, weil die Klägerin
die Prozeß- und Verhandlungsvollmacht vom
75.7.7997 allein dem Beklagten zu 1) erteilt hat
(vgl. BGHZ 56, 35s, 358).

Ein Mandant will in der Regel die Vorteile
eines Vertrages mit allen Sozietätsanwälten
auch dann nutzen, wenn er weiß oder sogar
Wert darauf legt, daß nur ein bestimmtes Mit.
glied der Sozietät seine Sache bearbeitet (BCHZ
124, 47, 50): die Erteilung einer Vollmacht an
diesen Anwalt dient dann nur der Legitimation
nach außen (BGHZ 56, 355,358i. Im vorliegen-
den Fall hatte die Klägerin ihr erstes Schreiben
vom 9.7.1991 an beide Beklagte gerichtet.

Zwar kann arisnahmsweise die Annahme eines
Einzelmandats an einen Sozietätsanwalt dann
naheliegen, wenn dieser mit einer Tätigkeit
betraut wird, die an sich außerhalb der eigent.
lichen Aufgaben eines Rechtsanwalts liegt
(BCH, Urt. v. 10.3.1988, a.a.0.). Das Berufungs-
gericht hat jedoch zu Unrecht angenommen,
daß die von der Klägerin behauptete Verwaltung
und Abwicklung des Nachlaßvermögens eine
anwaltsfremde Aufgabe gewesen sei.

aa) Ob im Einzelfall ein Anwaltsvertrag vor-
liegt mit der anwaltstypischen Verpflichtung,
dem Auftraggeber rechtlichen Beistand zu
leisten ($ 3 Abs. 1 BRAO), hängt vom Inhalt der
Aufgabe ab, die dem Rechtsanwalt übertragen
und von diesem durchgeführt wird. Die Rechts-
beratung und -vertretung muß nicht der Schwer-
punkt der anwaltlichen Tätigkeit sein. Ein
Anwaltsvertrag kann auch anwaltsfremde Maß-
nahmen umfassen, falls diese in einem engen
inneren Zusammenhang mit der rechtlichen
Beistandspflicht stehen und auch Rechtsfragen
aufwerfen können. Etwas anderes gilt nur
dann, wenn die Rechtsbetreuung völlig in den
Hintergrund tritt und deswegen als unwesent-
lich erscheint.
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99, 58

99, 237

99, 185

99,707

Fristenkontrolle
- Berufungsbegründungsfrist
- Bote
- Empfangsbekenntnis
* Fristenkontrollbuch

= Erledigungskontrolle
= >, EDv-gestützte
= Fristverfügung,

s

Klebezettel
= Organisationsanweisung
= Organisationsverschulden,

Klebezettel
= Streichung der Frist

- Fristversäurnnis, unverschuldetes
= Anweisung

- > an Bürokraft
- Klebezettel

= Beförderung der Post
- > durch Mitarbeiter
- > durch Kurierdienst

= Brief an unzuständiges Gericht
= Empfangsbekenntnis,
= Postlaufzeit
= Unterzeichnung des >
= Verkehrsstau
= Verschuldensmaßstab
= Wartepflicht des Gerichts
= Weiterleitung durch Gericht

- Kanzlei, gemischte
- Organisationsanweisung

= Anruf des Gerichts
= Briefbeförderung
= EDV-Kontrollausdruck
= Faxnummer, falsche
= Fristenkontrollbuch
= Gerichtspost

- Telefax
= Nummer, falsche

- Vorfrist

Gerichtsstand
- Honorarklage
- Zuständigkeitsbestimmung

Gesamtschuld/-schuldner
- Sozietätsvertrag

= Scheinsozius
= Treuhandvertrag
= Veruntreuung

- Verkehrs- und Prozeßanwalt

Gewinnermittlung
- Wahl der Art der >

GI Aktuell
- Aktivierung, Gewinnansprüche
- Antragsunterschrift, Invzul

= Telefax
- Arbeitszimmer

= > im Haus des Ehegatten
- Belastung, außergewöhnliche

= Befruchtung, künstliche
- Berufsausbildung
- Berufspflichtverletzung

= Mitteilung an Berufskammer
- BVerfG-Urteile zur Familienbesteuerung

= Folgen
- Drittaufwand

= Kosten des Arbeitszimmers
- Einkbmmensteuertarif
- Einkünfte, g 22 Nr. 3 EStG

= Pflegegelder
- Existenzminimum
- Familienbesteuerung
- Fristversäumnis, Verkehrsstau
- Fristwahrung, Postversand
- GbRmbH
- Gewerbeertragsteuer
- Halbteilungsgrundsatz
- Haushaltsfreibetrag

= bei Ehegatten
- Kinderbetreuungskosten

= bei Ehegatten
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- Kinderfreibeträge
- Kindergeld

= Berufsausbildung
- Kündigungsfrist

= Insolvenz (Konkurs)
- Lebensversicherung

= Vertragsänderung
- Lohnsteuer

= ArbG-Beiträge, Gruppenversicherung
= Trinkgelder

- Postversand, Beförderungsrisiko
- Restitutionsklage, Anmeldefrist
- Schriftformerfordernis

= Urkunde, Anlagen
- Schuldzinsen, private
- Schuldzinsenabzug, Baudarlehen
- Sonderausgaben, $ 10 EStG

= Beschäftigungsverhä1tnis,
hauswirtschaftliches

- Telefax
= Unterschrift
= Vergütung, urheberrechtliche

- Telefonwerbung
- Verfassungsgericht

= Bindungswirkung
- Versicherungsbedingungen

= Anpassungsklausel
- Zinsbesteuerung verfassungsgemäß
- Zulassung, Rechtsanwalt, DDR

GmbH
- Auflösung

= Gründungsgesellschaft
- Bareinlageverpflichtung
- Geschäftsführer

= Einlagebestätigung

Gründungsprüfung
- Bewertungsfehler

Hilfeleistung. in Steuersachen
- siehe unter Steuerberatungsgesetz

Honoraranspruch des RA
- Belehrungspflicht über >

- Einforderbarkeit, Fälligkeit
- Honorarvereinbarung

= Auslegung
- Liquidator
- Rechtsbeistandstätigkeit
- Rechtsberatung, telefonische
- Zeitvergütung, Einziehung

Honoraranspruch des StB/WP
- Abschlagszahlungen

= Verrechnung
- Abschlußvorarbeiten
* Abtietung des >

- Anderung der Rechnung
= > im Gebührenrechtsstreit

- Bereicherung, ungerechtfertigte
- Bereicherungsanspruch

= > des Mandanten
(s. auch Rückfordeiungsanspruch, $ 812 BGB)

- Bestimmungsrecht, $ 315 BGB
- Betriebsprüfung
- Bilanz, unnötige
- Buchführung

= Abstimmung
= Einrichten der >, $$ 32, 13 StBGebV
= Gegenstandswert
= Rahmensatz
= Tätigkeiten, sonstige
= Überschußrechnung, g 33 StBGebV
= Verprobung

- DATEV-Gebühren
- Ehegattenveranlagung

= Erhöhungsgebühr, g 6 StBGebV
- Einforderbarkeit, g 9 StBGebV

= Einzelangaben, nachträgliche
= Unterschrift

- Erfüllungsort
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Stichwort- und
E nt s cheidungsverz eichnis
Heft I -12

Abfindungsvergleich
- Vorbehalt 99,733,792

Berufung
- >, zweite

Berufungsbegründung
- Darlegungslast

Berufungsbegründüngsfrist
- Antrag, mangelhafter
- Fristenkontrolle
- Verlängerungsantrag, erster
- Wiedereinsetzung

Berufungsfrist
- Parteibezeichnung

Berufungsschrift
- Auslegung der >

- Falschbezeichnung, erkennbare

Beschlagnahmebeschluß
- Bestimmtheit
- Bilanzen etc.

Bestreiten
- > mit Nichtwissen, $ 138 Abs. 4 ZPO

Betreuer
- Rechtsanwalt

= Prozeßführungsrecht

Betriebsaufgabe
- Belehrungspflichten

Betrug
- Zahlungsunfähigkeit, Bestellung

Beweislast
- Anscheinsbeweis

= Rechtsauffassung des FA
- Aufklärung/Belehrung, unterlassene

= > des Steuerberaters
- Beratung, unterlassene

= Substantiierung
- Betriebsprüfungsbericht
- Honorarrückforderung
- Sitzungsprotokoll
- Vergleichsinhalt

Buchführungsauftrag
- Belehrungspflichten

= Auslandsrechnung, $ 51 USTDV
Neuerstellung
= Darlegungsla
Vorkontierung

Läßt die Gesamtwürdigung aller Umstände des
Einzelfalls nicht die Feststellung zu, ob ein
Anwaltsvertrag vorliegt oder nicht, so ist im
Zweifel anzunehmen, daß derjenige, der die
Dienste eines Rechtsanwalts in Anspruch
nimmt, ihn auch in dieser Eigenschaft beauf-
tragen will, weil er erwartet, daß der Rechts-
anwalt bei seiner Tätigkeit auch die recht-
lichen Interessen'des Auftraggebers wahrneh-
men werde (BCH, Urt. v, 2.7.1998 - lX ZR 63/97,
NJW 1998, 3486 m.w,N.).

bb) Auch eine Vermögensverwaltung kann ent-
gegen der Ansicht des Berufungsgerichts zur
typischen Berufstätigkeit eines Rechtsanwalts
gehören.

Aus g 1 Abs. 2 BRAGO ergibt sich nichts anderes.
Diese Vorschrift bestimmt, daß die Tätigkeit
eines Rechtsanwalts u.a. als Treuhänder oder in
ähnlicher Stellung nicht nach der Bundesgebüh-
renordnung für Rechtsanwälte (BRAGO) zu ver-
güten ist; eine Vergütung nach dieser Gebühren-
ordnung setzt eine vertragliche Anwaltstätig-
keit mit der dafür typischen Rechtsbeistands-
pflicht voraus ($ 1 Abs. r BRAGO; BGH, Urt. v.

2.7.1998, a.a.O.). Auch die Anwendung der für
den Rechtsanwalt vorteilhaften Verjährungs-
regelung des S 51b BRAO (= $ 51 BRAO a.F.)
hängt von dieser Voraussetzung ab (BGH, Urt.

v. 27.L1994 - lX ZR 195/93, NJW 1994, 140s, 1406:
ct 1994, 198).

Diese Vorschriften schließen es nicht aus, daß
Mandant und Rechtsanwalt im Einzelfall einen
Vertrag über Vermögensverwaltung und/oder
Treuhandtätigkeit mit einer Pflicht zur Rechts-
betreuung abschließen. Ein Rechtsanwalt kann
eine treuhänderische Tätigkeit ohne Rechts-
beratung und -vertretung übernehmen (BCH,

urt. v. L|2.1994 - ilt zR 93/93, WM 1995, 344,
347 : Gl 1995, 209):ihm kann eine Treuhand-
schaft aber auch mit der Aufgabe der Rechts-
betreuung übertragen werden (BCHZ 120, 157,

159: Gl 1993,90). Dies gilt entsprechend für
anwaltliche Anlageberatung (BCH, Urt. v.

17.4.1980 - ilt zR 73/79, NJW 1980, 1855, t856;
v. 27.1.1 994, a.a.O.) und Maklertätigkeit (86H,
urt. v. 16.2.1977 - IV ZR 55/75, WM 1977, 551,
552; v. 10.6.1985 - lll ZR 73/84, NJW 1985, 2642;
v. 31.10.1991 - lX ZR 303/90, NJW 1992, 681, 682
: Gr 1993, 282).

Auch ein Mandat zur Vermögensverwaltung
kann im Einzelfall mit einer Rechtsbeistands-
pflicht des Rechtsanwalts verbunden und des-
wegen auf eine anwaltstypische Tätigkeit ge-
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richtet sein. Aus dem Urteil des Bundesgerichts-
hofs vom 22.72.7966 (Vll ZR 195/64, BGHZ 46,

268: NJW 1967,876), auf das das Berufungs-
gericht verweist, ergibt sich nichts anderes.
In dieser Entscheidung wird ausgeführt, daß
eine vertragliche Vermögensverwaltung in der
Regel nicht zur Berufstätigkeit eines Rechts-
anwalts gehöre, wenn das Interesse des Auf-
traggebers dahin gehe, das vorhandene Ver-
mögen zu erhalten und eine angemessene Ver-
zinsung zu erzielen. Dieser Fall lag im damals
entschiedenen Streit vor, weil Miethäuser nach
den Grundsätzen der Rentabilität zu verwalten
waren (BGHZ 46, 268, 270 f, 276). Zugleich wird
in jenem Urteil aber klargestellt, daß ausnahms-
weise eine anwaltliche Vermögensverwaltung
("Wirtschaftsmandat") auch eine Pflicht zur
Rechtsbetreuung umfassen kann (BCHZ 46, 268,
270 f).

cc) Im vorliegenden Streitfall hat der von der
Klägerin behauptete Auftrag zur Verwaltung und
Abwicklung des Nachlasses in erheblichem Um-
fang auch eine Rechtsberatung und -vertretung
gegenüber dem Vater der Erben wegen der
Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche
und gegenüber der Finanzbehörde wegen der
Steuerforderungen zum Gegenstand gehabt, so

daß das Mandat entgegen der Ansicht des Beru-
fungsgerichts zumindest auch auf eine anwalts-
typische Tätigkeit gerichtet war. Dementspre-
chend ist dieses gemäß dem Klagevortrag durch
die Beklagten - auch unter Inanspruchnahme
der Gerichte - durchgeführt worden. Danach
kann es dahinstehen, ob, wie das Berufungs-
gericht meint, Sozietätsmitglieder nicht für eine
anwaltsuntypische Vertragstätigkeit eines Kolle-
gen haften.

c) Nach alledem hat die Klägerin schlüssig dar-
gelegt, daß die Beklagte für die vertragswidrige
Veruntreuung von Nachlaßvermögen durch den
Beklagten zu 1) aus dem einheitlichen Anwalts-
vertrag als Gesamtschuldnerin haftet. Die ver-
tragliche Mithaftung aufgrund einer tatsäch-
lichen oder scheinbaren Sozietät erstreckt
sich darauf, daß ein Sozietätsanwalt durch vor-
sätzliche Verletzung seiner Vertragspflichten
Mandantengelder beeinträchtigt (BGHZ 70, 247,

251 f).

Daran ändert es nichts, daß eine solche Ver-
tragsverletzung zugleich eine unerlaubte
Handlung und Straftat sein kann ($ 823 Abs. 2
BGB i.V.m. $$ 246, 263,266 SIGB, $ s26 BGB).

Ein rein deliktisches, vertragsunabhängiges
Verhalten des Beklagten zu 1), für das eine Mit-
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99,173, 777

99, 83
99, 83

99,32

Abschlußprüfung
- Bilanzmanipulation
- Dritthaftung
- Fortsetzungsprüfung

= Prüfungsurnfang
- Gründungsprüfung
- Nachtragsprüfung (s. Fortsetzungsprüfung)

Abretung
- > des Honoraranspruchs

Akteneinsicht
- > durch Haftpflichtversicherer
- Ermittlungsakten, StA

Allgemeine Auftragsbedingungen
- Dritthaftung
- Einbeziehung

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
- Honorarvereinbarung, Liquidator

= Auslegung

Amtspflichtverletzung
- Rechtsberatung durch StB/WP

Anerkenntnis
- Verjährungsunterbrechung

= Zukunftsschaden

Anwaltsvertrag
- RA und Aufsichtsrat
- Zustandekommen des >

Arglisteinwand
- Schlichtungsklausel

Aufsichtsrat
- Anwaltstätigkeit des >

Auskunftsvertrag
- Zurechnungszusammenhang

= Zeitablauf

Belehrungspflicht des RA
- >, baubegleitende

Belehrungspflicht des SIB/WP
- Betriebsaufgabe
- Bilanzierungspflicht

= Kleingewerbetreibender
- Entnahme, steuerfreie,

$ s2 Abs. 15 Satz 8 Nr. 2 EStG
- Fehler des Vorberaters
- Frist

= Klage, aussichtslose
- Investitionszulagenantrag
- Kleingewerbetreibender

= Bilanz, unnötige
- Reinvestitionsrücklage
- Vollverzinsung, g 233a AO

Berichtigung, S 129 AO
- Einnahme-/Überschußrechnung
- USt-Vorauszahlung

Berufspflichtverletzung
- Mitteilung an Berufskammer

Berufsverbot
- >desRA

= wg. Verteidigerpost
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99, 186
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99,98
99,777
99, 799

99,158
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99, 32
99, 32

99,797
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99, 203
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99, 301

99, 264

99,277

99, 24

99, 747

99, 246

99, 2ll

99, 85

99, 246
99, 747
99,39
99,73
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Darlegungslast
- Buchführung, Neuerstellung
- Nachbesserung

Dritthaftung
- Vertrag mit

= Allgemein
= Auskunft
= Bilanzmanipulation
= Dritte, Kreis der >

= Finanzierungsmaßnahme, konkrete
= Kreditgeber

Entnahme
- >, steuerfreie, 0 52 Abs. 15 Satz 8 Nr. 2 ESIG

Erhaltungsrnodell
- Steuervorteile

Finanzgerichtsordnung
- Vorbringen, verspätetes, g 79b Abs. 2 FGO

= Unterlagen beim Konkursverwalter

Firma
- Zusatz,,und Partner"

st
des Mandanten

Schutzwirkung zugunsten Dritter
e Auftragsbedingungen

99,197
99,797

99, 18
99,797

46
46

99
99

99,278
99, 218
99,278
99, 278

99, 18

99, 138

99, 218
99,776

99,24

99,75 99. 49
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haftung der Beklagten entfallen kann (vgl.

BCHZ 45, 3ll, 312 fl, ist insoweit nicht behauptet
worden.

d) Zw Bescheidung des Klageanspruchs sind
tatrichterliche Feststellungen erforderlich, weil
die Beklagte dem Klagevorbringen entgegen-
g'etreten ist.

aa) Ihre Behauptung, sie sei mit dem Beklagten
zu 1) nicht in einer Sozietät verbunden gewesen,
ist allerdings unerheblich, weil das Berufungs-
gericht aufgrund des vorliegenden Sach- und
Streitstandes eine Scheinsozietät rechtsfehler-
frei festgestellt hat.

bb) Rechtserheblich ist das unter Beweis gestell-
te Vorbringen der Beklagten, bei Vertragsschluß
hätten die Klägerin und der Beklagte zu 1) deut-
lich gemacht, daß ein Vertrag nur zwischen ih-
nen geschlossen werden solle. Da die Beklagte
damit den Ausnahmefall eines Einzelmandats
behauptet, hat sie dieses zu beweisen. Insoweit
hat sie Beweis angetreten. Bei der Würdigung
des Beweisergebnisses kann das Berufungs-
gericht berücksichtigen, daß einerseits die Voll-
machten der Erben allein dem Beklagten zu 1)

ausgestellt worden sind, andererseits die Be-

klagte an der Durchführung des Mandats mit-
gewirkr har.

cc) Rechtserheblich ist weiterhin der Vortrag
der Beklagten, die Klägerin und ihr Bruder hät-
ten von vornherein den Beklagten zu 1) einge-
schaltet, um mit dessen Hilfe die Durchsetzung
des Pflichtteilsanspruchs des Vaters der Erben
in unzulässiger Weise zu vereiteln. Unstreitig
haben die Erben im Oktober 1991 und April
1993 - und die Ehefrau des Bruders der Klägerin
im August 1993 - dem Beklagten zu 1) hohe Dar-
lehen gewährt; nach dem Vorbringen der Kläge-
rin sollten diese Darlehen, die zurückgezahlt
sein sollen, einen Z:ugriff des Vaters auf Nach-
laßmittel verhindern. Nach der Behauptung der
Beklagten hat die Klägerin ihre Lohnansprüche
an den Beklagten zu 1) abgetreten, um gegen-
über dem Vater als mittellos zu erscheinen.

Sollte sich das Vorbringen der Beklagten, Ver-
tragsgegenstand sei von Anfang an eine un-
zulässige Vereitelung der Ansprüche des Vaters
der Erben gewesen, als richtig erweisen, so
kann der Vertrag wegen Sittenwidrigkeit nich-
tig (s138 Abs. 1 BGB) oder wegen anwaltsfrem-
den Inhalts allein mit dem Beklagten zu 1)
geschlossen worden sein. Die Beweislast trägt
insoweit die Beklagte.

4. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend, soweit der Beklagte zu 1) nach dem
Klagevortrag infolge schuldhafter Verletzung
seiner Vertragspflichten Nachlaßverbindlich-
keiten nicht oder nicht rechtzeitig aus dem Nach-
laßvermögen erfüllt hat.

a) Dies betrifft zunächst die Tilgung der Steuer-
rückstände der Erblasserin. Insoweit hat die
Klägerin Ansprüche auf Ersatz von Säumnis-
zuschlägen in Höhe von 18.629 DM sowie von
Vollstreckungskosten in Höhe von insgesamt
1.168 DM schlüssig dargelegt.

b) Dies gilt auch für die Ansprüche auf Ersatz
von Zinsen in Höhe von insgesamt 797.262,77 DM,
die entstanden sein sollen, weil der Beklagte
zu 1) infolge schuldhafter Vertragsverletzung
titulierte Pflichtteilsansprüche des Vaters der
Erben nicht aus dem Nachlaßvermögen beglichen
habe.

c) Auch insoweit erfordert das dargelegte rechts-
erhebliche Vorbringen der Beklagten tatrichter-
liche Feststellungen.

II

Nach den vorstehenden Ausführungen hat das
tserufungsgericht auch den mit ciem Kiageanirag
zu 3) verfolgten Klageanspruch auf Ersatz eines
Teilbetrages von 62.000 DM, den der Beklagte
zu 1) an den Bruder der Klägerin statt an die
Erbengemeinschaft ausgezahlt haben soll, mit
der unzutreffenden Begründung abgewiesen,
ein solches Vorgehen falle ausschließlich in den
anwalts untypischen Aufgabenbereich eines Ver-
trages mit dem Beklagten zu 1) über die Verwal-
tung des Nachlaßvermögens.

1. Nach dem Klagevortrag haben die Erben mit
den Beklagten bezüglich der Verwaltung des
Nachlasses einen Anwaltsvertrag mit der an-
waltstypischen Pflicht zur Rechtsbetreuung ge-

schlossen.

Ist dieser Vertrag rechtswirksam, so hat die Be-

klagte für dessen ordnungsmäßige Abwicklung
einzustehen, wenn sie mit dem Beklagten zu 1)

tatsächlich oder scheinbar in einer Sozietät ver-
bunden war. Die einschlägigen vorstehenden
Ausführungen (zu Ziffer I.) gelten entsprechend.

Die Klägerin kann aus dem Gesichtspunkt des

sog.,,Sekundäranspruchs" auch keinen Schaden-
ersatz von den Beklagten zu 1) und 2) fordern,
weil diese sie nicht rechtzeitig auf einen mög-
lichen Regreßanspruch hingewiesen hatten, der
aus ihrer Untätigkeit über fast drei Jahre nach
der letzten gerichtlichen Handlung im Vor-
prozeß am 4.3.1987 und der deshalb dort ein-
getretenen Verj ährung herrührte.

Ob eine solche Hinweispflicht bestanden haben
könnte., kann der Senat dahinstehen lassen.
Denn es fehlt jedenfalls an der erforderlichen
Ursächlichkeit der etwa verletzten Hinweis-
pflicht für den eingetretenen Schaden. Wird
nämlich ein Mandant vor Ablauf der Verjäh-
rung des Primäranspr,uches aus Verletzung
des Anwaltsvertrages in der betreffenden An-
gelegenheit anderweitig anwaltlich beraten,
so entfällt die Belehrungspflicht des früheren
Rechtsanwalts.

Ist das Mandat mit dem ersten Rechtsanwalt
beendet, ohne daß dieser ihn auf die Regreß-
möglichkeit hingewiesen hat, und erkennt nun
der neue Rechtsanwalt, der den Mandanten in
derselben Angelegenheit rechtzeitig vor Ablauf
der Verjährungsfrist des Regreßanspruches ver-
antwortlich berät, diesen Anspruch ebenfalls

- ---,,1-L-L i--, 
--,- - n--L!^^--,-^1a -^i-^rrlcrlL, su velltrLzL Ller lltruc r\cLuLDdIwdlL JElrrE

primären Vertragspflichten.

Diese aber sind gerade an die Stelle derjenigen
des früheren Rechtsanwaltes getreten. Deshalb
hat bei wertender Betrachtungsweise in erster
Linie derjenige Rechtsanwalt, der zuletzt in
der aufgezeigten Weise vertraglich tätig war,
den Schaden zu verantworten, der durch die
Verjährung des Regreßanspruches gegen den
früheren Rechtsanwalt entsteht. Dessen allen-
falls denkbare nachvertragliche Beratungs-
pflicht tritt demgegenüber völlig zurick (BGH,

urt. v. 11.2.1990, MDR 1990,713; Urt. v. 11.5,1995,

MDR 1995, 1070 f; Urt. v. 28.9.7995, NJW-RR 1996,

3r3 0.

Nach diesen Grundsätzen scheidet hier ein
Anspruch gegen die Beklagten zu 1) und 2) aus.
Abgestellt auf einen Eintritt der Verjährung der
Werklohnforderung am 6.3.1989 - nach zwei-
jährigem Stillstand des Prozesses - lief die Ver-
jährungsfrist für den Primäranspruch gegen die
Beklagten aus positiver Forderungsverletzung
des Anwaltsvertrages am 6.3.1992 ab. Zu diesem
Zeitpunkt war ihr Mandat längst durch Über-
sendung der Handakte an den zweitinstanzlich
tätigen Anwalt Anfang Dezember 1990 beendet.

Ol 12//99 . Seite 307

Der zweitinstanzlich tätige Anwalt wußte aber
spätestens durch die Erörterungen des 5. Senats
in der Sitzung vom 6.2.1992 - noch vor Verjäh-
rung des Primäranspruches - von der Möglich-
keit einer Verjährung der Werklohnforderung.

GI Hinweise
1. Seit dem 1.1.1999 gilt das neue Betriebs-
rentengesetz. Einen Schwerpunkt der darnit ge-
schaffenen neuen Rechtslage bilden die Ande-
rungen im Rahmen der gesetzlichen Anpas-
sungsprüfungspflicht nach g 16 BetrAVG. Dies
hat Herrn Dr. Langohr-Plato veranlaßt, eine
Broschüre unter dem Titel ,,Die Anpassung lau-
fender Versorgungsleistungen" herauszugeben.

Neben einer ausführlichen Kommentierung der
bei der Anpassungsprüfung zu beachtenden
rechtlichen Rahmenbedingungen und einer um-
fangreichen Rechtsprechungsdokumentation
enthält die Broschüre auch die aktuellen Lebens-
haltungskostenindexe sowie zwei Musteranschrei-
ben an die Betriebsrentner.

Die Broschüre kann zum Preis von 15,- DM zzgl
MwSt. beim Gerling-Institut GIBA angefordert
-.-^-i ^-w El uE ll.

2. Der Verlag Dr. Otto Schmidt I(G bringt in
7. Auflage von Tillmann/Mohr das ,,GmbH-
Geschäftsführer-Praktikum" heraus.

Das Buch gibt eine systematische und gleichzei-
tig an den Erfordernissen der Praxis ausgerich-
tete Darstellung der Rechte und Pflichten des
Geschäftsführers in allen Rechtsbereichen - von
der Bestellung bis zur Abberufung und gleich-
zeitig von der Gründung des Unternehmens bis
zur Liquidation oder Insolvenz. Das Steuerent-
lastungsges etz 7999 1200012002 ist eingearbeitet.

Das Werk zeichnet sich weiterhin durch eine
große Praxisfiähe aus. Eine Vielzahl von Beispie-
len vermittelt dem Leser das Wissen frir die
Grenzen zulässiger Gestaltungen. In den einzel-
nen Kapiteln sind Anregungen zur Formulie-
rung von Verträgen eingearbeitet.

Ti I lma n n/Moh r: Gm bH-Geschäftsfü h rer-Pra kti ku m -
Zivil- und steuerrechtlich optimierte Vertragsgestal-
tung, Haftung und Risikovermeidung, Versicherung
und lnsolvenzschutzi Verlag Dr, Otto Schmidt KG,

Köln, 7, neu bearbeitete und erweiterte Auflage,
351 Seiten, 78,, DM, ISBN 3-504-32172-5
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heblichen Ausdehnung der Anwaltshaftung in
zeitlicher Hinsicht führt, die mit der vom
Gesetzgeber in g 51b BRAO gerade gewollten
zeitlichen Begrenzung der Haftung nicht mehr
vereinbar ist.

Danach ist vorliegend ein etwa bestehender An-
spruch der Klägerin gegen die Beklagten zu 1)

und 2) aus schuldhafter Verletzung des Anwalts-
vertrages gemäß $ 51b BRAO verjährt. Die kurze
Verjährungsfrist im Hinblick auf die im Vor-
prozeß geltend gemachte Werklohnforderung
der Klägerin gegen Dr. W. - zwei Jahre gemäß
g 196 Abs. 1 Nr.1 BGB - liefspätestens ab dem
5.3.1987, nämlich nach Ende einer etwaigen Ver-
jährungsunterbrechung mit der letzten Prozeß-
handlung am 4.3.1987, als der Vorprozeß in
Stillstand geriet (S$ 213, 272a,277 Abs. 2 BGB).

Die Verjährung der Werklohnforderung wäre
dann am 6.3.1989 eingetreten. An diesem Tag
wäre zugleich der Schadenersatzanspruch der
Klägerin gegen die Beklagten zu 1) und 2) ent-
standen und dieser Anspruch dann gemäß $ 51b
BRAO am 7.3.7992 - lange vor der im Januar 1993
anhängig gemachten Klageforderung - verjährt.

Die Klägerin hat auch keinen Schadenersatz-
anspruch gegen die Beklagten zu 1) und 2) nach
den Grundsätzen der positiven Vertragsverlet-
zung, weil sie von den Beklagten zu 1) und 2)

nicht auf die Möglichkeit eines eigenen Fehl-
verhaltens ihrer Bevollmächtigten, die sich dar-
aus ergebende Regreßfolge und die insoweit
bestehende kurze Verjährungsfrist hingewiesen
worden ist. Das für einen derartigen ,,Sekundär-
anspruch" des Mandanten gegen seinen Rechts-
anwalt notwendige Verschulden wäre nämlich
nur zu bejahen, wenn der Rechtsanwalt einen
begründeten Anlaß gehabt hätte, sein eigenes
rechtlich relevantes Verhalten auf eventuelle
Fehler zu überprtifen.

Besteht nach sorgfältiger Prüfung der Rechts-
lage kein Anlaß, an eine eigene Pflichtverlet-
zung zu denken, so kann das Unterlassen eines
Hinweises nicht vorwerfbar sein. Dies bedeutet
zugleich, daß nicht jedes Handeln des.Rechts-
anwaltes eine automatische und zusätzliche
Überprüfung auf Fehler hin erfordeft (zu diesen

Grundsötzen vgl, Henssler/Prütting, o.a.O., 5 51 b

Rdnr.65-70 m.w.N.).

An einem derartigen Verschulden der Beklagten
zu 1) und 2) fehlt es hier jedoch im Hinblick
auf einen möglichen Eintritt der Verjährung der
Werklohnforderung schon Anfang Februar 1987

mangels rechtzeitiger Zustellung des Mahn-
bescheides. Die Beklagten hatten nämlich den
Mahnbescheid im Grundsatz rechtzeitig vor
Jahresende 1986 eingereicht und aus den folgen-
den Vorgängen bis zur Zustellung dieses Mahn-
bescheides keinen Anlaß, ihr eigenes Verhalten
im Hinblick auf etwaige Fehler zu überprüfen.

Zwar verzögerte sich die Zustellung rund zwei
Monate wegen der zwischenzeitlichen Anfrage
des Rechtspflegers zu einer etwaigen Zinsforde-
rung. Insoweit mußten die Beklagten aber nicht
von einer durch sie verschuldeten Verzögerung
ausgehen, weil der Mahnbescheid durchaus
auch ohne Zinsforderung hätte erlassen werden
können. Soweit sie auf die Anfrage des Rechts-
pflegers nach der Höhe des Zinssatzes ca. zwei-
einhalb Wochen später antworteten, mußten
sie ebenfalls nicht annehmen, nunmehr die
Zustellung des Mahnbescheides schuldhaft so
verzögert zu haben, daß die verjährungsunter-
brechende Wirkung nicht mehr eintreten konnte.

Denn in der Rechtsprechung ist verschiedent-
lich auch eine von einem Beteiligten verschul-
dete Verzögerung bis zur Dauer von drei
Wochen als noch unerheblich angesehen
worden (vgl. Baumbach/Hartmann, ZPO 51. Aufl.
1993,5 270 Rdnr. l8 m.w.N.).Im übrigen zeigt
auch die weitere Prozeßgeschichte, daß die
Beklagten insoweit noch keinen Anlaß zu einer
Überprüfung ihres Verhaltens auf eigene Fehler
hatten.

In dem Vorprozeß ist in erster Instanz zwar
die Frage einer Verjährung ausgiebig auf Seiten
des Gerichtes angesprochen worden. Weder
das Gericht noch die Anwälte - auch nicht die
zweitinstanzlich tätig gewordenen Anwälte -
haben dort aber auch nur ansatzweise proble-
matisiert, daß die Forderung gegen Dr. W.
bereits wegen einer zu spät erfolgten Zustellung
des Mahnbescheides verjährt gewesen sein.
könnte. Dieser Gedanke ist vielmehr erstmals
in der mündlichen Berufungsverhandlung
durch den 5. Senat vorgebracht worden.

Im vorliegenden Verfahren hat die Klägerin
erstinstanzlich selbst vortragen lassen, keine
schuldhafte Verzögerung der Beklagten bei
Erlaß des Mahnbescheides zu sehen. Angesichts
dieser Umstände vermag der Senat nicht zu
erkennen, warum die Beklagten Anlaß gehabt
haben sollten, ihr Verhalten insoweit zu über-
prüfen und der Klägerin rechtzeitig einen Hin-
weis auf einen möglichen Regreßanspruch
gegen sie zu geben.

2. a) Die Klägerin hat bezüglich dieses Schaden-
ersatzanspruchs eine schuldhafte Verletzung
der Pflichten aus dem behaupteten Anwaltsver-
trag schlüssig dargelegt.

Sie hat dazu vorgetragen: Jedem Erben hätten
aus der Erbschaft 478.906,45 DM zugestanden.
Die Beklagten hätten jedoch an den Bruder der
Klägerin 577.447 DM gezahlt; von der Zuviel-
leistung in Höhe von 92.540,54 DM (richtig:
92.540,55 DM) solle ein Teilbetrag von 62.000 DM
der Erbengemeinschaft erstattet werden. Die
Ehefrau des Bruders der Klägerin habe den ge-

zahlten Betrag zur Errichtung eines Hauses ver-
wendet; der Bruder der Klägerin habe die eides-
stattliche Versicherung gemäß $ 807 ZPO abge-
geben.

Sollte dieses Vorbringen richtig sein, so beruhte
die Auszahlung allein an den Bruder der I(läge-
rin statt an die Erbengemeinschaft auf einer
zumindest fahrlässigen anwaltlichen Pflichtver-
letzung. Da im vorliegenden Falle der verwalte-
te Nachlaß gemeinschaftliches Vermögen beider
Miterben und Mandanten in ungeteilter Erben-
gemeinschaft war ($ 2032 Abs. 1 BGB), hatten
Zahlungen aus dem Nachlaß nicht an einen Mit-
erben allein, sondern in einer Weise zu erfolgen,
die dem Recht der Miterben zur gemeinschaft-
lichen Verwaltung des Nachlasses (g 2038 BGB)

entsprach und eine ordnungsmäßige Ausein-
andersetzung des Nachlaßvermögens zwischen
den Miterben (g 2042 BGB) sicherstellte.

Bei einer Zuwendung von Nachlaßmitteln an nur
einen Miterben bestand erkennbar die - nach
der Behauptung der Klägerin eingetretene -
Gefahr, daß dieses Nachlaßvermögen der Mit-
verwaltung durch den anderen Miterben und
wegen Insolvenz des begünstigten Miterben der
Auseinandersetzung entzogen wird.

b) Da die Beklagte insoweit einen Schaden der
Klägerin bestritten hat, wird die Klägerin im
weiteren Berufungsverfahren für ihren Schaden-
ersatzanspruch noch substantiiert darzulegen
haben, daß ihrem Bruder und Miterben bei der
Auseinandersetzung des Nachlaßvermögens
gemäß g 2042 BGB nur ein Betrag zugeflossen
wäre, der geringer ist als die erhaltene Summe
von 577.447 DM.
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Steuerberaterhonorar
- Vorarbeiten, $ 25 StBGebV
- Gebührenrahmen, $ 11 StBGebV
- Lohnbuchhaltung, $ 34 StBGebV
- Zeitgebühr
- Zurückbehaltungsrecht, $ 66 StBerG
(0LC Düsseldorf, Urt. v. 10.12.1998 - I3 U 241/97)

Leitsatz:

Der Steterberater kann den bei ihm bel der
Bestimmung der angemessenen Gebühr ein-
geräumten Er.messensspielraum nicht in der
Weise nutzen, daß er grundsätzlich eine um
2070 höhere Gebähr einf,ordert.

Aus den Gründen:

Die Rechtsmittel der Parteien sind zulässig, in
der Sache ist aber nur die Berufung der Kläger
zu einem geringen Teil begründet.

Der Beklagte hat für die steuerberatende Tätig-
keit der Kläger insgesamt noch 8.243,11 DM zu
entrichten. Der darüber hinaus erhobene Hono-
raranspruch ist dagegen nicht gerechtfertigt.

I

Die mit der neuen Rechnung Nr. 97/1701 vom
28.77.7997 berechneten 3.740,72 DM stehen den
Klägern nicht zu.

1, Vorarbeiten zur Überschußermittlung 1995:
Die angesetzte Zeitgebühr von 1.007,50 DM
können die Kläger nicht beanspruchen. Gemäß
g 25 Abs. 2 Steuerberatergebührenverordnung
(StBGebV) erhält der Steuerberater die Zeit-
gebühr, wenn Vorarbeiten, die für die Ermitt-
lung des Überschusses der Betriebseinnahmen
über die Betriebsausgaben erforderlich waren,
über das übliche Maß erheblich hinausgehen.
Vorarbeiten, die das übliche Maß nur unerheb-
lich überschreiten, sind bereits mit der Wert-
gebühr abgegolten (Eggesiecker in: Bonner Hand-

buch, 9 25 STEUC0 Rdnr. 25.560). Hier haben die
Kläger einen Zeitaufwand von 6,5 Stunden be-
hauptet und eine Gebühr berechnet, die das
Honorar für die Hauptleistung, die Ermittlung
des Überschusses, nahezu erreicht. Damit haben
die Vorarbeiten ein Ausmaß angenommen, das

sie in den Bereich einer eigenen Angelegenheit
' rückt. Die lüäger hätten dann aber konkret
vortragen müssen, warum die Abstimmung des
I(ontos 1590 derart zeitaufwendig gewesen ist.
Angaben zum Ausmaß der auf diesem Konto
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vorgenommenen Buchungen fehlen indessen.
Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob die
berechnete Leistung nicht ohnehin durch die
Gebühr für die Buchführung, deren Erledigung
dEn Klägern ebenfalls oblegen hat, abgegolten
ist.

2. Hilfeleistung bei sonstigen Tätigkeiten: Die
Kläger können auch die Gebühr für die Hilfe-
leistung bei sonstigen Tätigkeiten im Zusam-
menhang mit dem Lohnsteuerabzug/der Lohn-
buchführung von 930 DM nicht verlangen. Der
Beklagte hat in Abrede gestellt, daß der ange-
setzte Zeitaufwand von sechs Stunden erforder-
lich gewesen sei. Die Kläger haben dennoch
keinen Anlaß gesehen, ihr Vorbringen zur Not-
wendigkeit und zum Umfang der berechneten
Leistung zu konkretisieren. Die beantragte
Vernehmung der Zeugin H. kommt nicht in Be-

tracht, weil das eine unzulässige Ausforschung
bedeuten würde.

3. Prüfung der Mahnungen vom 9.8.1996 und
25.9.7996, des Umsatzsteuervorauszahlungs-
bescheids vom 17.9.1996, des Lohnsteuervoraus-
zahlungsbescheids vom 6.9.1996, des Umsatz-
steuervorauszahlungsbescheids vom 8.8.1996,
des Umsatzsteuer-Sondervorauszahlungs-
bescheids vom 21.6.1996 und des Umsatzsteuer-
vorauszahiungsbescheicis vom i7.6.i996

a) Den Klägern stehen die Gebühren für die
Prüfung der vorgenannten Mahnungen und
Bescheide in Höhe von insgesamt 542,50 DM
nicht zu. Es handelt sich um Tätigkeiten, die
erst nach der Beendigung des Mandats entfaltet
worden sind, aber nicht den allein noch ge-

schuldeten Jahresabschluß 1995 betreffen. Den
Klägern mag zuzugestehen sein, daß die Prü-
fung von Steuerbescheiden zu den originären
und wichtigsten Aufgaben eines Steuerberaters
gehört. Dennoch darf er den vereinbarten Inhalt
des Mandats nicht ohne Zustimmung des Auf-
traggebers ausdehnen. Richtig ist, daß mit der
Mandatsbeendigung nicht alle Pflichten des
Steuerberaters entfallen. So wird er durch das

Vertragsende nicht davon entbunden, den Man-
danten auf einen gerade aus der Beendigung der
steuerberatenden Tätigkeit drohenden Schaden
hinzuweisen (BGH, NJW 1997, 1302).Um einen
solchen Fall geht es hier jedoch nicht.

b) Die Tatsache, daß der Beklagte das Finanzamt
nicht von der Beendigung des Mandats unter-
richtet hat, führt zu keiner stillschweigenden
Verlängerung des Vertragsverhältnisses. Die
Vollmacht ist nur im Verhältnis zum Finanz-

amt in Iftaft geblieben ($ 170 BGB), so daß an
die Kläger wirksam zugestellt werden konnte.
Schließlich vermag die Entgegennahme,,geprüf-
te(r) Post" durch den Beklagten den Gebühren-
ansatz nicht zu rechtfertigen. Die Kläger haben
die in Rede stehenden Schriftstücke durchweg
nur mit ihrem Eingangsstempel und Paraphen
versehen. Lediglich der Bescheid über einen
Verspätungszuschlag zur Lohnsteuer für den
Monat Juni 1996 trägt den zusätzlichen Vermerk
,,Prüfung durch ... H.".

4. Prüfung der Mahnung vom 3.8.1995: Die
Kläger können schließlich die Gebühr für die
Prüfung der Mahnung vom 3.8,1995 nicht be-
anspruchen. Der Beklagte hat bestritten, den
Klägern einen entsprechenden Auftrag erteilt
zu haben. Den erforderlichen Beweis für ihre
Behauptung haben die Kläger nicht angetreten.
Einen ausdrücklichen Prüfvermerk trägt die
Mahnung ohnehin nicht. Es kann bei dieser
Sachlage dahinstehen, ob überhaupt eine Tätig-
keit i.S.d. $ 28 StBGebV vorliegt.

5. Post- und Fernmeldegebühren: Die berechne-
ten Gebühren von 773,04 DM können die Kläger
nicht verlangen, weil keine der in der Rechnung
vom 28.11. 1997 aufgeführten Angelegenheiten
zu vergüten ist.

II.

Von den in der Rechnung Nr. 97/1700 vom
28.77.7997 berechneten 13.998,78 DM stehen den
Klägern lediglich 7.793,73 DM zu.

1. Ermittlung des Überschusses: Die Kläger
können die vom Landgericht zuerkannte Gebühr
von 807,50 DM beanspruchen. Die im Berufungs-
rechtszug weiterhin geltend gemachten
484,50 DM sind dagegen nicht gerechtfertigt.

a) Das Landgericht hat die Gebühr nach g 25
Abs.1 Satz 1 StBGebV zu Recht reduziert. Nach
dieser Vorschrift kann eine Rahmengebtihr von
5/10 bis 20/10 einer vollen Gebühr (Tabelle B)

berechnet werden. Die Gebühr hat der Steuer-
berater gemäß g 11 StBGebV unter Berücksich-
tigung aller Umstände, insbesondere der Bedeu-
tung der Angelegenheit, des Umfangs und der
Schwierigkeit der beruflichen Tätigkeit, nach
billigem Ermessen zu bestimmen. Die Errnes-
senserwägungen muß der Steuerberater dem
Auftraggeber zwar nicht in der Gebührenrech-
nung mitteilen. Verlangt er in einem Rechts-
streit aber mehr als die Mittelgebühr, dann hat
er die überdurchschnittliche Bedeutung, den

Die Klägerin ist insbesondere der Ansicht, ihr
Anspruch gegen die Beklagten zu 1) und 2) sei
gemäß den zutreffenden Ausführungen des

Landgerichts nicht verjährt. Der nunmehr ein-
schlägige $ 51b BRAO setze nämlich voraus,
daß ein Schadenersatzanspruch entstanden sei.
Dafür reiche aber nicht aus, daß eine Verjäh-
rungsfrist abgelaufen sei. Daraus erwachse allen-
falls das Risiko eines zukünftigen Schadens, der
aber noch abhängig von der Erhebung der Ver-
jährungseinrede und der endgültigen gericht-
lichen Entscheidung sei. Selbst wenn man dies
aber anders sehen würde, stünde der Klägerin
der sog. ,,Sekundäranspruch" gegen die Beklag-
ten zu 1) und 2) zu, weil diese jeden Hinweis auf
die Verjährungsproblematik nach g 51b BRAO

schuldhaft unterlassen hätten. (...)

Die zulässige Berufung der Beklagten zu 1) und
2) hat Erfolg.

Aus den Gründen

Das Landgericht hat die Beklagten zu 1) und 2)

zu Unrecht zur Zahlung von Schadenersatz
wegen schuldhafter Verletzung des Anwaltsver-
trages verurteilt. Es hat verkannt, daß gegen
einen derartigen Anspruch jedenfalls die er-
ircrbene Eilrerie der 'vtrjäirrulg duicirgreifi. Die
Beklagten sind gemäß $ 51b BRAO i.V.m. $ 222
BGB berechtigt, die Leistung zu verweigern. Die
Klägerin kann ihren Schadenersatzanspruch
auch nicht auf den sog. ,,Sekundäranspruch"
stützen.

Gemäß $ 51b BRAO verjährt der Anspruch des
Auftraggebers auf Schadenersatz aus dem zwi-
schen ihm und dem Rechtsanwalt bestehenden
Vertragsverhältnis in drei Jahren von dem Zeit-
punkt an, in dem der Anspruch entstanden ist,
spätestens jedoch in drei Jahren nach der Be-

endigung des Auftrags.

Der Schadenersatzanspruch im Sinne der 1. Alt.
dieser Norm ist entstanden, wenn der Rechts-
anwalt die pflichtwidrige schadenstiftende
Handlung begangen und einen Schaden inso-
weit herbeigeführt hat, als nämlich die Ver-
rnögenslage des Auftraggebers infolge der Hand-
lung ir4 Vergleich mit dem früheren Vermögens-
stand schlechter geworden ist. Es muß dabei
nicht feststehen, ob ein Schaden bestehen bleibt
und damit endgültig wird. Ein Schadenersatz-
anspruch ist allerdings noch nicht entstanden,
wenn offen ist, ob ein pflichtwidriges Verhalten
zu einem Schaden führt.
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Dann nämlich ist allenfalls künftig ein Schaden
möglich, der - weil noch nicht eingetreten -
für den Beginn der kurzen Verjährung des g 51b
BRAO nicht erheblich ist (sttindige Rechtsprechung

des BGH, siehe etwa Urt. v. 9.7.1992, NJW 1992,

2828 f).

Vor diesem Hintergrund hat der Bundesgerichts-
hof in dem von dem Landgericht und auch der
Klägerin in Bezug genommenen Urteil vom
9.7.7992 (a.a.O.) die Ansicht vertreten, ein Scha-
den der Mandanten eines Rechtsanwalts sei
noch nicht mit Verkündung eines erstinstanz-
lichen Urteils eingetreten, das einer Werklohn-
klage mangels im Prozeß rechtzeitig vorgebrach-
ter Rüge der Baumängel stattgegeben habe.

Der Schaden trete in einem solchen Fall erst
dann ein, wenn die Entscheidung in einem wei-
teren Rechtszug nicht mehr zugunsten des Man-
danten geändert werden könne, weil nämlich
gerade die Zulassung oder Nichtzulassung neu-
en Vorbringens nach $ 528 ZPO von einer Viel-
zahl von Umständen abhänge, deren Bewertung
durch das Rechtsmittelgericht sich bei Verkün-
dung des erstinstanzlichen Urteils nicht mit
Sicherheit voraussagen lasse.

Entgegen der Ansicht des Landgerichts und der
' 1' ,- 1- ' -- i-l--L

NraE,eI lu ldsJtrrr 5rurr qrc5c uEudlrr(Elr J cLruLI
nicht auf den Fall übertragen, in dem ein Rechts-
anwalt einen Anspruch seines Mandanten ver-
jähren läßt. Hier tritt der Schaden vielmehr
regelmäßig bereits mit dem Ablauf der Verjäh-
rungsfrist ein und nicht etwa erst dann, wenn
der Gegner des Mandanten die Verjährungs-
einrede erhebt oder gar abschließend über die
Verj ährungseinrede gerichtlich entschieden
worden ist.

Zumindest bei streitigen Ansprüchen ist viel-
mehr ein Schaden mit Fristablauf deshalb zu
bejahen, weil nach der Lebenserfahrung damit
gerechnet werden muß, daß der Schuldner zur
Abwehr des erhobenen Anspruchs von der Ver-
jährungseinrede Gebrauch machen wfud (BGH,

Urt. v. 14.7.1994, NJW 1994, 2822 ff; Urt. v. 14.3.1996,

BGHR-BRAO a.F., $ 5l - Verjöhrungsbeginn 3 (r) -
in ousdrücklicher Abgrenzung zu dem Senatsurt. v.

9.7.1992; ebenso: Henssler/Prütting, BRAO 1997,

9 5l b Rdnr. 43; Feuerich/Braun, BRAO 3. Aufl. 1995,

5 5lb Rdnr. 20).

Der Senat vermag der gegenteiligen, in der Be-

rufungserwiderung und dem erstinstanzlichen
Urteil vertretenen Ansicht im übrigen auch des-
halb nicht zu folgen, weil sie zu einer u.U. er-
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Dieses Urteil ist rechtskräftig geworden.

Mit ihrer am 25.1.1993 bei dem Landgericht L
eingegangenen Klage hat die Klägerin die Be-

klagten in Anspruch genommen, weil diese die
Forderung gegen Dr. W, schuldhaft hätten ver-
jähren lassen. Ihr sei dadurch ein Schaden jeden-
falls in Höhe der Forderung gegen Dr. W. - näm-
lich 84.921,13 DM - entstanden.

Den Auftrag an die Klägerin habe zwar die Ehe-
frau des Dr. W., die Zeugin B., erteilt, die seiner-
zeit Mehrheitsgesellschafterin der persönlich
haftenden Komplementär-GmbH der Klägerin
sowie alleinige Kornmanditistin und alleinver-
tretungsberechtigte Geschäftsführerin der Kom-
plementär-GmbH gewesen sei. Frau B. habe aber
bei dem hier fraglichen Auftrag in Vollmacht
ihres darnaligen Ehemannes Dr. W. gehandelt,
der deshalb verpflichtet und Vertragspartner
der Klägerin geworden sei.

Das Landgericht hat diese I(lage mit Versäum-
nisurteil vom 25.6.1993 abgewiesen. Die Kläge-
rin hat dagegen Einspruch eingelegt.

(Anträge ... )

Die Beklagten haben vorgetragen, der Klägerin
stehe ein Schadenersatzanspruch gegen sie
nicht zu, weil ihr auch die geltend gemachte
Forderung gegen Dr. W. nicht zugestanden
habe. Vielmehr seien die fraglichen Aufträge an
die Klägerin von der Ehefrau des Dr. W. im eige-
nen Namen erteilt worden. Bei ihrer Mandats-
übernahme im Jahre 1986 seien etwaige Forde-
rungen im übrigen auch bereits verjährt ge-
wesen, denn die Klägerin habe die Arbeiten am
Hause des Dr. W bereits 1983 abgeschlossen.
Schließlich sei die nunmehr gegen sie - die
Beklagten - erhobene Forderung ebenfalls ver-
jährt. (...)

Das Landgericht hat der Klage nach Beweisauf-
nahme mit seinem am 18.5.1995 verkündeten
Urteil hinsichtlich der Beklagten zu 1) und 2)
stattgegeben und diese als Gesamtschuldner
verurteilt, an die Klägerin DM 84.927,73 zuzig-
lich 8,5 % Zinsen seit dem 27.2.7992 zu zahlen.
Hinsichtlich des Beklagten zu 3) hat das Land-
gericht die Klage abgewiesen.

Zur Begründung hat das Landgericht im wesent-
lichen ausgeführt, nach dem Ergebnis der Be-

weisaufnahme sei erwiesen, daß die Zeugin B.

in Vollmacht des Dr. W. und frir diesen die frag-
lichen Aufträge an die Klägerin erteilt habe.

Die daraus resultierende Forderung der Klägerin
gegen Dr. W. sei bei der Mandatserteilung an
die Beklagten 1986 auch noch nicht verjährt
gewesen, weil die fraglichen Arbeiten erst 1984
hätten abgeschlossen werden können.

Den Beklagten zu 1) und 2) sei anzulasten, daß
sie das Verfahren nach der letzten Prozeßhand-
lung des Gerichtes vom 4.3.1987 nicht weiter-
betrieben hätten, so daß schließlich Verjährung
habe eintreten können. Sie müßten deshalb aus
schuldhafter Pflichtverletzung des Anwaltsver-
trages auf Schadenersatz haften.

Der Anspruch der Klägerin gegen die Beklagten
selbst sei gemäß $ 51 BRAO noch nicht verjährt.
Nach der neueren Rechtsprechung des BGH sei
ein Schaden i.S.d. 1. Alt. des $ 51 BRAO nämlich
regelmäßig noch nicht eingetreten, solange
nicht ausgeschlossen werden könne, daß die
Entscheidung in einem weiteren Rechtszug
zugunsten des Mandanten korrigiert werde.
Somit sei hier der Schaden der Klägerin erst
mit der Verkündung des Urteils des Oberlandes.
gerichts am 27.2,7992 entstanden und deshalb
der Schadenersatzanspruch bei Klageerhebung
im Februar 1993 noch nicht verjährt gewesen.

Ein Anspruch gegen den Beklagten zu 3) bestehe
nicht, weil dieser erst nach Mandatserteilung
durch die Klägerin in die Sozietät eingetreten
sei, eine Mandatserteilung an ihn nicht vorliege
und der das Mandat betreffende Schriftverkehr
mit Briefkopf ohne seinen Namen geführt wor-
den sei.

Gegen das am 28.6.1995 zugestellte Urteil haben
die Beklagten zu 1) und 2) am 20.7.7995 Beru-
fung eingelegt. Die Berufungsbegründung ist
am 31.8.1995 eingegangen.

Mit der Berufung verfolgen die Beklagten zu 1)

und 2) ihre Rechtsauffassung unter Wieder-
holung der erstinstanzlichen Tatsachenbehaup-
tungen weiter. Ein etwaiger Anspruch der Kläge-
rin gegen sie aus schuldhafter Verletzung des
Anwaltsvertrages sei jedenfalls verjährt. Inso-
weit erheben die Beklagten zu 1) und 2) im übri-
gen erneut die Verjährungseinrede. Gegen die
Auffassung des Landgerichts, wonach der Scha-
den noch nicht eingetreten sei, solange nicht
ausgeschlossen werden könne, daß die Entschei-
dung in einem weiteren Rechtszug korrigiert
werde, verweisen sie auf die Entscheidung des
BGH in NJW 1994, 2822 f.

überdurchschnittlichen Umfang und die Schwie-
rigkeiten der Bearbeitung zu erläutern und ge-
gebenenfalls auch zu beweisen (Senat, Gl 1994,

/33/. Tatsächliche Darlegungen, warum im vor-
liegenden Fall die Höchstgebtihr von 20/10
angemessen sein soll, läßt der Sachvortrag der
Kläger allerdings auch im Berufungsrechtszug
vermissen.

b) Die vom Landgericht zugesprochene Mittel-
gebühr ist auch nicht um 2O% aluf 15/10 der
vollen Gebühr zu erhöhen. Es kann zugunsten
der l(läger angenommen werden, daß den
Steuerberatern bei der Überschreitung des
angemessenen Gebührensatzes ein von den
Gerichten nicht überprüfbarer Ermessensspiel-
raum von bis ztt20o/o einzuräumen ist. Die
ICäger wollen diesen Spielraum allerdings bei
sieben von neun Positionen der Rechnung vom
28.77.7997, also gleichsam obligatorisch nutz en,
ohne die für die Ermessensausübung aus-
schlaggebenden Gesichtspunkte zu nennen.
Eine solche Bestimmung widerspricht g 11

StBGebV. Denn der Verordnungsgeber hat in
dieser Vorschrift festgelegt, daß alle Umstände,
insbesondere die Bedeutung der Angelegenheit,
der Umfang und die Schwierigkeit der Tätigkeit,
maßgebend sein sollen. Der Steuerberater muß
die Bestimmung folglich in jedem Einzelfall
treffen. Auch bei der Geltendmachung der
Mittelgebühr hat er - kommt es über die Ange-
messenheit zum Streit - die für die Ermessens-
austibung maßgeblichen Gründe darzulegen
und gegebenenfalls auch zu beweisen (O[G

Hamm, Gl 1990, /0/J. Denn nur dann sind die
Gerichte zu der Feststellung in der Lage, ob eine
konkret bestimmte Gebühr noch innerhalb eines
tolerierbaren Bereichs liegt.

c) Soweit die Kläger für die Angemessenheit
der berechneten Gebühr Beweis durch die Ein-
holung eines Sachverständigengutachtens
angeboten haben, gilt auch hier: Ohne die Dar-
legung der konkreten Umstände, die für die Be-

messung der Gebühr maßgeblich waren, kommt
eine Beweiserhebung nicht in Betracht.

d) Gemäß $ 25 Abs. 1 Satz 2 StBGebV bemißt sich
der Gegenstandswert nach dem jeweils höheren
Betrag, der sigh aus der Summä der Betriebsein-
nahmen oder der Summe der Betriebsausgaben
ergibt. Die Betriebseinnahmen für das Jahr 1995
haben, wie der Gewinnermittlung zu entnehmen
ist, 226.792,82 DM betragen, die Betriebsaus-
gaben 777.363,85 DM. Der Beklagte kann den in
der Rechnung angegebenen Gegenstandswert
von 227,0O0 DM folglich nicht beanstanden.
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2. Erklärung zur Gewerbesteuer nach dem Ge-

werbeertrag: Die erstinstanzliche Entscheidung
ist auch hinsichtlich dieser Position nicht zu be-
anstanden. Die Kläger können die Mittelgebühr
des g 24 Abs. 1 Nr. 5a StBGebV nach einem Gegen-
standswert von 50.000 DM beanspruchen, also
433,65 DM. Eine pauschale Heraufsetzung der
Mittelgebtihr um 207o kommt nicht in Betracht.
Insoweit kann auf die vorstehenden Ausführun-
gen verwiesen werden. Der Gegenstandswert
richtet sich gemäß g 24 Abs. 1 Nr. 5a StBGebV
nach dem Gewerbeertrag vor Berücksichtigung
des Freibetrages. Der Gewinn des Beklagten hat
im Jahre 1995 ausweislich der Gewinnermitt-
lu.ng 49.428,27 DM betragen. Die Annahme eines
Gegenstandswertes von 50.000 DM ist mithin
korrekt.

3. Erklärung zur Gewerbesteuer nach dem
Gewerbekapital: Die Kläger können lediglich
die Mittelgebühr nach $ 24 Abs. 1 Nr. 5b
StBGebV also die vom Landgericht zuerkannten
255,7 8 DM, beanspruchen.

4. Umsatzsteuerjahreserklärung: Auch hinsicht-
lich dieser Position hat es bei der erstinstanz-
lichen Entscheidung (297,75 DM) zu verbleiben.
Als Gegenstandswert sind nach $ 24 Abs. 1 Nr. 8
StBGebV 10% des Gesamtbetrages der Entgelte
zuzüglich des Eigenverbrauchs anzusetzen.
Dieser Betrag ist identisch mit der Summe der
steuerbaren Umsätze i.S.v. $ 1 Abs. 1 Nr. 1-3
USIG (Eckert/Böttcher, StBGebV 2. Aufl., S 24 Abs. 1

Nrn. 7-8 Rdnr. 2). Gemäß der Gewinnermittlung
haben die Erlöse im Jahre 7995 797.002,47 DMbe-
tragen. Der Gegenstandswert ist bei dieser Sach-
lage mit 20.000 DM richtig angegeben worden.

5. Buchftihrung: Der Gegenstandswert richtet
sich gemäß $ 33 Abs. 5 StBGebV nach dem

Jahresumsatz. Damit sind in erster Linie die
Umsatzerlöse i.S.v. $ 277 ltbs.1 HGB gemeint
(Eggesiecke4 a.a.0., 5 33 STEUG0 Rdnr. 33,555).
Danach kommen als Umsatzerlöse die Erlöse in
Betracht, die aus dem Verkauf und der Vermie-
tung oder Verpachtung sowie aus typischen
Dienstleistungen nach Abzug von Erlösschmäle-
rungen und der Umsatzsteuer erzielt worden
sind. In den von den Klägern zugrundegelegten
Betriebseinnahmen von 226.792,82 DM ist je-
doch, wie der Gewinnermittlung entnommen
werden kann, die Umsatzsteuer mit 29.550,35 DM
enthalten. Der Gegenstandswert für die Buch-
führungsarbeiten beträgt daher lediglich
200.000 DM. Auf dieser Basis können die Kläger
die Mittelgebühr von 7/10 nach der Tabelle C,

folglich 2.402,4O DM, beanspruchen.

I

(Anträge...)



Gl 12/99 . Seite 298

6. Erstmalige Einrichtung von Lohnkonten:
Die Kläger haben im Jahre 1995 lediglich sechs
Lohnkonten erstmalig eingerichtet, die übrigen
sind dagegen fortgeführt worden. Für die Auf-
nahme der Stammdaten steht ihnen die mitt-
lere Gebühr nach $ 34 Abs. 1 StBGebV von 8,50 DM
je Lohnkonto, mithin ein Betrag von 51 DM, zu.

7. Führung der Lohnkonten: Für die im Jahre
1995 geführten Lohnkonten können die Kläger
gemäß g 34 Abs. 2 StBGebV insgesamt 1.575 DM
beanspruchen. Die nach dieser Vorschrift anzu-
setzende Mittelgebühr von 12,50 DM ist für
jeden Arbeitnehmer pro Abrechnungszeitraum
zu entrichten. Die vorgelegten Lohnkonten er-
geben einen monatlichen Abrechnungszeitraum,
Allerdings waren nicht sämtliche Arbeitnehmer
das ganze Jahr beschäftigt. (...) Die für drei Per-
sonalnummern berechneten Gebühren können
die Kläger schon deshalb nicht verlangen, weil
sie die Lohnkonten nicht vorgelegt haben.

8. Rat/Auskunft Erhebungsvordruck: Die be-
rechneten 767 DM sind nach Grund und Höhe
nicht zu beanstanden.

9. Rat/Auskunft betreffend Maschinenfinan-
zierung: Die Kläger können die angesetzten
560,40 DM nicht beanspruchen. Sie behaupten,
in cier Zeit vom z.o. bis 2u.9.799b, aiso nach
Mandatsende, wegen der Gewährung eines Dar-
lehens diverse Besprechungen mit dem Beklag-
ten und dem Sachbearbeiter seiner Hausbank
geführt zu haben. Nachdem der Beklagte be-
stritten hat, daß nach Mandatsende über die
Abschlußarbeiten des Jahres 1995 hinaus ein
Beratungsauftrag erteilt worden sei, hätten die
Kläger schon konkret vortragen müssen, zu
welchem Zeitpunkt und wo die ,,diversen" Be-
sprechungen stattgefunden haben.

10. Die Post- und Fernmeldegebühren nach g 16

StBGebV betragen 787,68 DM.

11. Die in der Rechnung Nr. 97/1700 berechne-
ten Leistungen sind mit insgesamt 6.777,76 DM
und unter Berücksichtigung von 15% Mehrwert-
steuer mit 7.793,7 3 DM zu vergüten.

ITI.

Die mit der Rechnung Nr. 961949 vom 30.9.1996
berechnete Leistung ist mit 440,O7 DM zu ver-
güten.

1. Gemäß $ 24 Abs. 1 Nr. 1 StBGebV bemißt sich
der Gegenstandswert für die Fertigung der Ein-

kommensteuererklärung nach der Summe der
positiven Einkünfte. Bei Einkünften aus einem
Gewerbebetrieb ist der Gewinn oder Verlust, bei
nichtselbständiger Tätigkeit der Überschuß der
Einnahmen über die Werbungskosten maßgeb-
lich. Ausweislich der vorgelegten Gewinnermitt-
lung hat der Gewinn im Jahre 7994 76.787,56 DM
betragen, die Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit beliefen sich nach der Steuerkarte des
Beklagten auf 13.856,56 DM. Der angesetzte
Gegenstandswert von 29.000 DM ist daher nicht
zu beanstanden.

2. Ztr Wahl des Rahmensatzes haben die Kläger
auch im Berufungsrechtszug keine konkreten
Tatsachen vorgetragen. Sie können mithin nur
die Mittelgebühr von 3,5/10 beanspruchen.
Diese beläuft sich arf 342,67 DM, so daß unter
Berücksichtigung der Pauschale nach g 16

StBGebV und der Mehrwertsteuer insgesamt
440,07 DM zuzuerkennän sind.

IV

Die in der Rechnung Nr. 961948 vom 30.9.1996
berechneten Leistungen der Kläger sind mit
2.224,67 DM zu vergüten.

1. Ermittlung des Überschusses: Den Klägern
steht fur ciiese Leistung ein Honorar von
386,25 DM zu.

a) Gemäß g 25 Abs. 1 Satz 2 StBGebV bemißt
sich der Gegenstandswert nach dem jeweils
höheren Betrag, der sich aus der Summe der
Betriebseinnahmen oder der Summe der Be-

triebsausgaben ergibt. Die Betriebseinnahmen
für das Jahr 7994 haben, wie der Gewinnermitt-
lung zu entnehmen ist, 48.338,80 DM betragen,
die Betriebsausgaben 37.557,24 DM. Der Beklag-
te kann den in der Rechnung angegebenen
Gegenstandswert von 49.000 DM folglich nicht
beanstanden.

b) Gemäß g 25 Abs. 1 Satz 1 StBGebV kann eine
Rahmengebühr von 5/10 bis 20/10 der vollen
Gebühr (Tabelle B) berechnet werden. Eine plau-
sible Begründung, warum die Höchstgebühr
gerechtfertigt sein könnte, haben die Kläger
nicht geliefert. Sie können allenfalls die Mittel-
gebühr (12,5/10) von 386,25 DM beanspruchen.

2. Iüärung von Buchungsbelegen: Die angesetz-
te Zeitgebühr von 387,50 DM können die Kläger
nicht beanspruchen. Gernäß g 25 Abs. 2 StBGebV
erhält der Steuerberater die Zeitgebühr, wenn
Vorarbeiten, die für die Ermittlung des Über-

3. Wird der Mandant vor Ablauf'der Primär-
verjährung von eiüerm anderen Anwalt.beraten,
so hat in erster tinie dieser'den SchadeR zu ver-
antwoften, der durch den Eintritt der Primär-
verjährung gegen den Erstberater eingetreten
ist.

Anmerkung

Die vom OLG Schleswig zitierte BGH-Recht-
sprechung zum Verjährungsbeginn bei Prozeß-
fehlern ist durch das Urteil des BGH vom
72.2.7998 - IX ZR 790197, GI 1998, 83, überholt
worden. Es kommt nicht mehr auf die Rechts-
kraft des Prozesses an, sondetn es genügt die
negative Instanzentscheidung zum Schaden-
eintritt.

Zum Sachverhalt

Die Klägerin nimmt die Beklagten auf Schaden-
ersatz wegen schuldhafter Verletzung eines
Anwaltsvertrages mit dem Vorwurf in Anspruch,
die Beklagten hätten als ihre damaligen Bevoll-
mächtigten eine Werklohnforderung gegen
Herrn Dr. W. verjähren lassen.

Am 22.12.1985 ging bei dem Ämrsgerichi i(. ein
Antrag auf Erlaß eines Mahnbescheides der
Klägerin gegen Dr. W. auf Zahlung einer Werk-
lohnforderung in Höhe von 84.921,13 DM ein.
Die Klägerin wurde dabei vertreten durch die in
Sozietät verbundenen Beklagten zu 1) und 2).

Der Beklagte zu 3) trat der Sozietät erst 1988

bei.

In dem Mahnbescheidsantrag war in der Rubrik
,,Zinsen" kein Zinssatz angegeben. Unter dem
Datum des 15.1.1987 - abgesandt am 79.7.7987 -
wandte sich der zuständige Rechtspfleger des-
halb vor Zustellung des Mahnbescheides an
die Beklagten zu 1) und 2) und fragte nach der
Höhe des geltend gemachten Zinssatzes. Die
Beklagten zu 1) und 2) antworteten mit einem
am 11.2.1987 bei dem Amtsgericht K. eingegan-
genen Schreiben vom 10.2.1987 und nannten
einen Zinssatz. Der Mahnbescheid wurde darauf-
hin am 77.2.7987 erlassen und am 27.2.7987 dem
Dr. W. zugestellt.

Dieser erhob am 27.2.7987 Widerspruch. Mit
Verfügung vom 4.3.1987 wurde die Klägerin
durch das Amtsgericht K. aufgefordert, die
zweite Hälfte des Prozeßkostenvorschusses ein-
zuzahlen. Diese Einzahlung erfolgte allerdings
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erst am 27.72.7989 gemeinsam mit dem Eingang
des anspruchsbegründenden Schriftsatzes. Am
15.1.1990 wurde darauflrin die Abgabe an das

Landgericht K. verfügt,

Das Landgericht K. wies die Klage mit der Be-

gründung ab, der I(ägerin stehe gegen Herrn
Dr. W. kein Anspruch auf den Werklohn zu, da

der Auftrag nicht von ihm, sondern allein von
seiner damaligen Ehefrau erteilt worden sei.

Die gegen dieses Urteil seitens der Klägerin ein-
gelegte Berufung hatte keinen Erfolg, In der
mündlichen Verhandlung am 6.2.7992 teilte der
5. Zivilsenat der Klägerin als vorläufige Ansicht
des Gerichtes mit, daß ihr Anspruch gegen
Dr. W. verjährt sein dürfte. Verjährung könne
eingetreten sein, weil der Mahnbescheid nicht
,,demnächst" zugestellt worden sei. Eine etwa
doch seit Eingang des Mahnbescheidsantrages
eingetretene Unterbrechung der Verjährung
habe jedenfalls mit der letzten Prozeßhandlung
des Gerichtes am 4.3.7987 ihr Ende gefunden,
weil der Prozeß anschließend in Stillstand gera-

ten sei. Zu dieser Verjährungsproblematik nahm
der zweitinstanzliche Prozeßbevollmächtigte der
Klägerin mit Schriftsatz vom 20,2.7992 Stellung.

Mit einem am 27.2.7992 verkündeten Urteil wies
frl! 

--,-:- 
:-Ger D. alvllsellaL clle Der urulrB, uer \ldöelrI rrr

ihrem Verfahren gegen Dr. W. zurück. Der An-
spruch der Klägerin gegen Dr. W. sei verjährt.
Die Werkleistungen der Klägerin seien jeden-
falls 1984 abgeschlossen gewesen. Der Ende
1986 bei dem Amtsgericht K. eingegangene
Mahnbescheid habe die kurze Verjährungsfrist
nicht mehr wahren können, weil er erst Ende

Februar 1987 und damit nicht mehr ,,demnächst"
zugestellt worden sei. Dies sei auf den Umstand
zurückzuführen, daß die Klägerin das Antrags-
formular hinsichtlich des Zinssatzes unvollstän-
dig ausgefüllt und auf die am 19.1.1987 dies-
bezüglich abgesandte Anfrage des Rechtspflegers
erst mit einem am 11.2.1987 eingegangenen
Schriftsatz geantwortet habe. Darin liege eine
Verzögerung von mehr als zwei Wochen, wqlche
den Vorwurf nachlässigen Prozeßverhaltens
gegenüber der Klägerin begründe.

Im übrigen greife die Einrede der Verjährung
zugunsten des Dr. W. auch durch, wenn der
Antrag auf Erlaß eines Mahnbescheides die Ver-
jährung zunächst unterbrochen habe. Mit der
dann letzten Prozeßhandlung des Gerichtes vom
4.3.7987 sei der Prozeß nämlich in Stillstand
geraten und erst fast drei Jahre später wieder
betrieben worden.
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Die I(ündigung des Steuerberatungsvertrages
hat die Beklagte im übrigen an den Geschäfts-
führer der I(lägerin persönlich gerichtet. Die
Beklagte bedankt sich ausdrücklich für dessen
langjährige kompetente und angenehme Zusam-
menarbeit. Bei dieser Sachlage hegt der Senat
keine Zweifel, daß die Beklagte vom Geschäfts-
führer der I(lägerin in allen steuerlichen Belan-
gen beraten und vertreten worden ist.

4. Die Verjährungseinrede greift überwiegend
nicht durch. Die Verjährungsfrist hinsichtlich
der Ansprüche, die Gegenstand der im voraus-
gegangenen Rechtsstreit überreichten Auf-
listung vom 19.7.1994 sind, ist am 20.9.7994
unterbrochen worden.

a) Gemäß $ 209 Abs. 2 Nr. 3 BGB wird die Ver-
jährung durch die Geltendmachung der Auf-
rechnung des Anspruchs in Prozesse unter-
brochen. Allerdings kann nur mit einer fälli-
gen Forderung aufgerechnet werden (Palandt/
Heinrichs, BGB 55. Aufl., I 387 Rdnr. 1l m.w.N.).

Die Vergütung des Steuerberaters wird fällig,
Wenn der Auftrag erledigt oder die Angelegen-
heit beendet ist (g 7 StBGebV). Es kommt also
nicht darauf an, daß der Steuerberater die Ver-
gütung gemäß g 9 StBGebV nur aufgrund einer
unterzeichneten und dem Auftraggeber mit-
geteilten Rechnung,,einfordern", also Zahlung
verlangen l<ann (BCH, NIW 1997, 516, 517).

Aber selbst wenn man die Auffassung vertreten
wollte, der Gebührenanspruch eines Steuerbera-
ters sei erst mit der Erteilung einer Rechnung
aufrechenbar, ist die Verjährung unterbrochen
worden. Denn nach dem Rechtsgedanken des

$ 209 BGB macht der Gläubiger, der die Durch-
setzung seines Anspruchs aktiv betreibt, dem
Schuldner seinen Rechtsverfolgungswillen so

deutlich, daß dieser sich darauf einrichten muß,
auch noch nach Ablauf der ursprünglichen Ver-
jährungsfrist in Anspruch genommen zu werden
(BCH, MDR 1981, 663). Wenn demgemäß eine
unzulässige Iüage die Verjährung unterbricht,
dann kann nichts anderes für eine Aufrech-
nung gelten, die aus prozessualen oder mate-
riell-rechtlichen Gründen unzulässig ist
(Palandt/Heinrichs, a.a.0,, I 209 Rdnr. l9 n.w.N.).

b) Gemäß $ 215 Abs. 2 BGB gilt die Unterbre-
chung als nicht erfolgt, wenn nicht binnen
sechs Monaten nach Beendigung des Prozesses,
in welchem die Aufrechnung geltend gemacht
worden ist, Iflage auf Befriedigung oder Fest-
stellung erhoben wird.

Diese Frist hat die I(lägerin eingehalten. Der
Vorprozeß ist am 1.6.1995 rechtskräftig ent-
schieden worden. Bereits am 22.9.7995 hat die
Klägerin die vorliegende Klage erhoben. (...)

5. Die lCägerin hat frir die Prüfung von Steuer-
bescheiden Zeitgebühren von 150-450 DM an-
gesetzt. Soweit sie mehr als die ,,Mindestberech-
nungseinheit" von einer halben Stunde ansetzt,
trägt sie nicht vor, warum der höhere Zeitaluf-
wand erforderlich gewesen ist. Da nähere Erläu-
terungen zum Prüfungsumfang nicht vorliegen,
kann die Klägerin durchweg nur 150 DM für die
Prüfung jedes Steuerbescheides beanspruchen.
Die zuvor errechneten 10.063,20 DM vermindern
sich daher um weitere 1.800 DM auf 8.263,20 DM.

6. Schließlich stehen der I(lägerin die in Rech-
nung gestellten Post- und Fernmeldegebühren
nicht zu. Nach S 16 StBGebV kann der Steuer-
berater nach seiner Wahl die tatsächlich ent-
standenen I(osten oder einen Pauschsatz for-
dern, der 15 v.H. der Gebühren beträgt, in der
einzelnen Angelegenheit aber höchstens 40 DM.
Wie sich die berechneten 1.245,60 DM auf die
einzelnen Angelegenheiten verteilen, wird nicht
nachvollziehbar dargeleCt. (... )

Anwaltsverj ährung
- Verjährungsbeginn
- Prozeßfehler
- Fristablauf, Verjährungseintritt
- Sekundäranspruch
- Anlaß zur retrospektiven Prüfung
(0LG Schleswiq, Urt, v. 29.5.1997 - ll U r t 3/es)

Leitsätze (d.Red.):

1. Läßt der Rechtsanwalt einen Schadenersatz-
anspruch verjähren, tritt der Verjährungsbeginn
des Regreßanspruchs gegen ihn mit Fristablauf
ein, gleichgültig ob und wann der Prozeßgegner
die Verjährungseinrede erhebt.

2. Ein ,,Sekundäranspruch" gegen den Rechts-
anwalt ist zu bejahen, wenn dieser begründeten
Anlaß hätte, sein eigenes Verhalten auf even-
tuelle Fehler zu untersuchen. Nicht jedes Han-
deln des Anwalts erfordert automatisch eine
zusätzliche Prüfung auf zurückliegende Fehler
{hier: erstmals der Berufungssenat erwägt in
der mündlichen Verhandlung, daß der Mahn-
bescheid zu spät zugestellt wurde).

schusses der Betriebseinnahmen über die Be-

triebsausgaben erforderlich waren, über das
übliche Maß erheblich hinausgehen. Daß solche
Vorarbeiten erforderlich gewesen seien, hat der
Beklagte bestritten. Die ICäger hätten dann aber
konkret vortragen müssen, welche Arbeiten er-
forderlich gewesen sind. Bei dieser Sachlage kann
dahinstehen, ob die ,,I(lärung von Buchungs-
belegen" nicht ohnehin durch die Gebühr frir
die Buchführung, die den l(lägern ebenfalls ob-
legen hat, abgegolten ist.

3. Gewerbesteuererklärung nach dem Gewerbe-
ertrag: Aus den bereits dargelegten Gründen
können die Iüäger nur die Mittelgebühr von
3,5/10, also 264,60 DM, beanspruchen. Ein
Zuschlag von 2O% kommt nicht in Betracht.

4. Gewerbesteuererklärung nach dem Gewerbe-
kapital: Auch hier ist nur die Mittelgebühr
von 6,5/10 anzusetzen, so daß der Beklagte
256,70 DM zu entrichten hat.

5. Umsatzsteuererklärung: Die den lCägern zu-
stehende Mittelgebühr beläuft sich auf 210,35 DM

6. Buchführung: Der Gegenstandswert richtet
sich gemäß g 33 Abs. 6 StBGebV nach dem Jah-
resumsatz. Damit sind, wie bereits ausgeführt,
in erster Linie die Umsatzerlöse i.S.v. g 277
Abs. 1 HGB gemeint. Hier haben die I(läger die
Einnahmen gemäß der Gewinnermittlung 1994
von 42.033,75 DM, und zwar ohne die Mehrwert-
steuer, zugrundegelegt. Der mit 43.000 DM
bezifferte Gegenstandswert ist mithin korrekt.
Auf dieser Basis können die I(läger für vier
Monate die Mittelgebühr von 7/10 nach der
Tabelle C, also 400,40 DM, beanspruchen.

7. Fristverlängerungsanträge: Die I(läger kön-
nen für die Fristverlängerungsanträge vom
13.11.1995, 3,7.7996 und 15.2.1996 jeweils eine
6/10-Gebühr nach S 23 Nr. 1O StBGebV, insge-
samt also 180 DM, beanspruchen. Dabei kann
dahinstehen, ob nach den Grundsätzen, die bei
vergleichbaren Angelegenheiten zur Anwendung
kommen (vgl. Eckert/Böttcher, a.a.O., 5 23 Rdnr, 3),
ein Gegenstandswert von 1.400 DM anzusetzen
ist. Daß die verlangte Gebühr angemessen ist,
verdeutlicht ein Vergleich mit der Zeitgebühr.
Für entsprechende Anträge kann allenfalls ein
halber Stundensatz (Mittelgebühr: 55 DM) ver-
langt werden.

Im Berufungsrechtszug haben die Kläger kon-
kret dargelegt, daß der Beklagte die Fristverlän-
gerungsanträge zu verantworten hat.
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8. Die Post- und Fernmeldegebühren nach $ 16

StBGebV betragen 236,74 DM.

9. Die in der Rechnung Nr. 96/948 berechneten
Leistungen sind insgesamt mit 7.934,44 DM
und unter Berücksichtigung von 15% Mehrwert-
steuer rrLit 2.224,61 DM zu vergüten.

V

Schließlich hat der Beklagte für die in der Rech-
nung Nr. 961947 vom 27.9.7996 berechneten
Leistungen ein Honorar von 544,70 DM zu ent-
richten.

1. Wie bereits ausgeführt, bemißt sich der
Gegenstandswert für die Fertigung der Einkom-
mensteuererklärung gemäß $ 24 Abs. 1 Nr. 1

StBGebV nach der Summe der positiven Ein-
künfte. Die Einkünfte aus dem Gewerbebetrieb
des Beklagten haben laut der Gewinnermittlung
der Kläger 49,428,97 DM betragen. Zu den angeb-
lichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätig-
keit haben sie allerdings keine Angaben ge-

macht. Der Gegenstandswert ist daher nur mit
50.000 DM zu bemessen.

2.Zur Wahl des Rahmensatzes haben die Kläger
auch im Berufungsrechtszug keine konkreten
Tatsachen vorgetragen. Sie können mithin nur
die Mittelgebühr von 3,5/10 beanspruchen. Diese
beläuft sich auf 433,65 DM, so daß unter Berück-
sichtigung der Pauschale nach $ 16 StBGebV und
der Mehrwertsteuer insgesamt 544,70 DM zuzu-
erkennen sind.

VI.(.. )

VII

Ohne Erfolg wendet der Beklagte ein, die Kläger
hätten ihm die Arbeitsergebnisse nicht ausge-
händigt. Der Streit in Rechtsprechung und
Literatur, ob der Steuerberater berechtigt ist,
diese bis zur Bezahlung des Honorars zurück-.
zubehalten, dürfte durch g 66 Abs. 1 StBerG
(eingefügt durch das 6. StBerÄC vom 24.6.1994, BCBI I

1994, 1387) erledigt sein. Nach dieser Vorschrift
kann der Steuerberater die Herausgabe der
Handakten verweigern, bis er wegen seiner Ge-

bühren und Auslagen befriedigt ist.

Zu den Handakten gehören nicht nur die in
g 66 Abs. 2 StBerG erwähnten Schriftstücke, die
der Steuerberater von seinem Auftraggeber er-
hält, sondern auch sämtliche Arbeitsergebnisse
(...)



I
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Steuerberaterhonorar
- Zinsschaden
- Darlegung
(OLC Düsseldorf, Urt. v. 23.10.1997 - I3 U 159/96)

Leitsatz (d.Red.):

Hat der Steuerberater drei Konten, so genügt
es zur Darlegung eines Zinsschadens nicht,
wenn er dauernd ein Konto in Höhe der Hono-
rarforderung überzogen hatte.

Aus den Gründen

Die I0ägerin hat den Beklagten, den sie bis
Mitte 1993 als Steuerberaterin betreut hat, aus
insgesamt 16 Rechnungen auf Honorar in An-
spruch genommen.

Das Landgericht hat nach Beweisaufnahme
19.082,09 DM von den zuletzt verlangten
25.467,26 DM zugesprochen. Mit der Berufung
macht die Klägerin weitere 3.893,66 DM geltend.

Der Beklagte hat die Hauptsache wd 4% Zinsen
anerkannt; im Streit ist nur noch die weiter-
-^L^-l^ 7 :^ -ß^-A ^-,,*^,{^- Z1 X^^-.i-
SLuLuuL r\ro5sr ru,

II.

Die Berufung ist in der Hauptsache begründet;
im übrigen ist sie nicht begründet:

1. In Höhe von 3.893,56 DM zuzüglic}r 4% Zinsen
seit dem 24.2.7994 ist der Beklagte nach g 307
Abs. 1 ZPO seinem Anerkenntnis gemäß zu ver-
urteilen.

Den Teilbetrag, der ab dem 76.7.1,993 zu verzin-
sen ist, hat der Senat bei der Neufassung der
Urteilsformel nicht aus dem Berufungsantrag,
sondern aus der Urteilsformel des Landgerichts
übernommen, weil die Klägerin im Zweifel keine
Abänderung zu ihrem Nachteil anstrebt; davon
geht ersichtlich auch der Beklagte aus (Schrei-
ben vom 76.9.7997: ,,4% Zinsen a:us 72.262,14 DM
seit dem 76.7.7993 ,,."),

2. Die weitergehende Zinsforderung der Klägerin
ist nicht gerechtfertigt. Ab wann der Beklagte
sich in Verzug befunden hat, kann offenbleiben.
Denn das tatsächliche Vorbringen der Klägerin
rechtfertigt nicht die Feststellung, daß ihr durch
den Verzug ein Zinsschaden entstanden ist:

a) Daß die Klägerin ihr Girokonto bei der Spar-
kasse dauernd in Höhe der Beträge überzogen
hatte, die der Beklagte ihr schuldete, mag rich-
tig sein. Aufden Rechnungen der Klägerin sind
aber drei Bankverbindungen angegeben: Spar-
kasse, Volksbank und Postgiro.

Mangels gegenteiliger Absprache hätte der Be-

klagte aufjedes der angegebenen Konten mit
befreiender Wirkung zahlen können. Zahlungen
auf die Konten bei der Volksbank oder dem Post-
giroamt hätten den Schuldsaldo bei der Spar-
kasse nicht verringert.

Deshalb hätten Zahlungsrückstände nur dann
zwangsläufig einen Zinsschaden verursacht,
wenn und soweit entweder alle drei l(onten
überzogen waren oder die l0ägerin Über-
schüsse auf einem der anderen I(onten regel-
mäßig dazu verwendet hätte, Schuldsalden auf
einem der anderen l(onten auszugleichen.

Weder das eine noch das andere ist vorgetragen

b) Richtig mag auch sein, daß

- die Klägerin bei der LBS Vorfinanzierungs-
kredite aufgenommen hatte, um die Zeit bis
zur Zuteilung zweier Bausparverträge zu über-
L --': -l-^ -ul uLl\Etl,

- die Bausparverträge früher zugeteilt worden
wären, wenn die Klägerin Sonderzahlungen ge-

leistet hätte, und

- die Klägerin Zahlungen des Beklagten dazu
verwendet hätte, Sonderzahlungen auf ihre Bau
sparverträge zu leisten.

Der Schaden kann aber nur in der Differenz
zwischen den Zinssätzen der Vorfinanzierungs-
kredite und denen der Bauspardarlehen be-
stehen.

Wie hoch die Zinsen für ihre Bauspardarlehen
sind, hat die Klägerin nicht vorgetragen.
Deshalb kann nicht festgestellt werden, daß
der Klägerin ein über 4% hinausgehender Zins-
schaden entstanden ist. (... )

Steuerberaterhonorar
- Honorarvereinbarung, $ 4 StBGebV
- Verjährung
- Verj ährungsunterbrechung durch

Aufrechnung, g 209 Abs. 2 Nr. 3 BGB
(OLG Düsseldorf, lJrt. v. 12.6.1997 - l3 U 174/96)

Leitsätze (d.Red.):

1. Eine Honorarvereinbarung über eine höhere
Vergütung als in der StBGebV vorgesehen kann
sowohl vor Beginn der Tätigkeit des Steuerbera-
ters als auch später geschlossen werden.

2. Eine Erklärung mit Nichtwissen gemäß $ 138
Abs. 4 ZPO ist nur über Tatsachen mög1ich, die
weder eigene Handlungen der Partei noch
Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung ge-

wesen sind.

3. Eine Aufrechnung, die aus plozessualen oder
materiell-rechtlichen Gründen unzulässig ist,
unterbricht die Verjährung gemäß $ 209 Abs. 2
Nr.3 BGB.

Aus den Cründen

Die Klägerin macht mit ihrer Rechnung vom
27.7.7994 in 49 Einzelpositionen einen Honorar-
anspruch von insgesamt 13.695,12 DM geltend.
In Höhe eines Teilbetrages von 7.7O2,68 DM
hat die Klage Erfolg, in Höhe von 5.992,44 DM
unterliegt die Klägerin.

1. Die Parteien haben, soweit es die Prüfung
von Steuerbescheiden anbelangt, am 20.2.79921
5.3.7992 eine wirksame Honorarvereinbarung
i.S.d. $ 4 Abs. 1 Steuerberatergebührenverord-
nung (StBGebV) geschlossen. Die Regelung unter
Nr. 1.04 des Vertrages ist eindeutig. Die Verein-
barung über die Zahlung einer höheren Vergü-
tung kann vor Beginn der Tätigkeit des Steuer-
beraters, aber auch später geschlossen werden
(Eckert/Böttcher, StBCebV 2. Aufl,, 5 4 Anm. 4.1).

Hier enthält der Vertrag unter Nr. 3 eine Bestim-
mung über seine rückwirkende Geltung ab
1.1.1991. Die Klägerin kann folglich sämtliche
im Jahre 1992 erfolgten Prüfungen von Steuer-
bescheiden auf der Basis der Honorarverein-
barung abrechnen. Nichts anderes gilt für das

Jahr 1993. Zwar ist der Steuerberatungsvertrag
von der Beklagten wirksam zum 37.72.7992 ge-

kündigt worden. Die Klägerin hat aber im Jahre
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1993 weiterhin Steuerberaterleistungen für die
Beklagte erbracht, insbesondere Steuerbescheide
geprüft. Das war trotz der Kündigung des Steuer-
beratungsvertrages auch sinnvoll, weil die Klä-
gerin die Steuererklärungen angefertigt hatte.

Daß die Honorarvereinbarung für diese Tätigkei-
ten nicht mehr gelten, sondern auf der Basis der
StBGebV abgerechnet werden sollte, hätte die
Beklagte schon zum Ausdruck bringen müssen.
Das gilt um so mehr, als sie den erhöhten Stun-
densatz auch schon vor dem Abschluß der Ver-
einbarung vom 20.2.799215.3.7992 entrichtet
hat. Ihr Schweigen kann jedenfalls nur dahin
gewertet werden, daß die Honorarvereinbarung
für die Restarbeiten weiter Anwendung finden
s o11te.

2. Die Beklagte kann nicht mit Nichtwissen be-
streiten, daß die Klägerin die in der Auflistung
vom 19.7.1994 und in der Rechnung vom
20.7.7994 genannten Leistungen erbracht hat.

Eine Erklärung mit Nichtwissen ist gemäß
g 138 Abs. 4ZPO nur ilber Tatsachen zulässig,
die weder eigene Handlungen der Partei noch
Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung ge-

wesen sind. Die Beklagte hat die mit Schriftsatz
vom 13.12.1995 überreichten Unterlagen, die
sich auf die e inzelncn Rcchnungspositioncn
beziehen, erhalten. Sie ist damit in der Lage,
zu prüfen und konkret vorzutragen, ob sie die
Klägerin mit der Erledigung der Angelegen-
heiten beauftragt hat oder nicht. Aus den Unter-
lagen ergibt sich auch, zu welchem Zeitpunkt
die Arbeiten vorgenommen worden sind. Die
Prüfung der Steuerbescheide war ohnehin nur
innerhalb des Laufs der jeweiligen Rechtsmittel-
frist sinnvoll.

3. Der Beklagten ist es auch verwehrt, mit Nicht-
wissen zu bestreiten, daß der Geschäftsführer
der Klägerin die berechneten Leistungen er-
bracht hat. Fast alle Steuerbescheide sind mit
dessen Prüfvermerk versehen. Der Beklagten
liegen die entsprechenden Unterlagen vor. Die
Einsprüche tragen das Diktatzeichen des Ge-

schäftsführers der Klägerin. Die Beklagte trägt
auch nicht vor, daß ihre Steuerangelegenheiten
in der Regel von einem Mitarbeiter der Klägerin
erledigt worden seien, Mit diesem wäre sie im
Laufe der steuerlichen Beratung gewiß in Kon-
takt getreten. Wenn der Geschäftsführer der
Klägerin die Steuererklärungen angefertigt hat,
ist es auch wenig sinnvoll, eine andere Person
mit der Überprüfung der Steuerbescheide zu
beauftragen.

I.



I
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Steuerberaterhonorar
- Zinsschaden
- Darlegung
(OLC Düsseldorf, Urt. v. 23.10.1997 - I3 U 159/96)

Leitsatz (d.Red.):

Hat der Steuerberater drei Konten, so genügt
es zur Darlegung eines Zinsschadens nicht,
wenn er dauernd ein Konto in Höhe der Hono-
rarforderung überzogen hatte.

Aus den Gründen

Die I0ägerin hat den Beklagten, den sie bis
Mitte 1993 als Steuerberaterin betreut hat, aus
insgesamt 16 Rechnungen auf Honorar in An-
spruch genommen.

Das Landgericht hat nach Beweisaufnahme
19.082,09 DM von den zuletzt verlangten
25.467,26 DM zugesprochen. Mit der Berufung
macht die Klägerin weitere 3.893,66 DM geltend.

Der Beklagte hat die Hauptsache wd 4% Zinsen
anerkannt; im Streit ist nur noch die weiter-
-^L^-l^ 7 :^ -ß^-A ^-,,*^,{^- Z1 X^^-.i-
SLuLuuL r\ro5sr ru,

II.

Die Berufung ist in der Hauptsache begründet;
im übrigen ist sie nicht begründet:

1. In Höhe von 3.893,56 DM zuzüglic}r 4% Zinsen
seit dem 24.2.7994 ist der Beklagte nach g 307
Abs. 1 ZPO seinem Anerkenntnis gemäß zu ver-
urteilen.

Den Teilbetrag, der ab dem 76.7.1,993 zu verzin-
sen ist, hat der Senat bei der Neufassung der
Urteilsformel nicht aus dem Berufungsantrag,
sondern aus der Urteilsformel des Landgerichts
übernommen, weil die Klägerin im Zweifel keine
Abänderung zu ihrem Nachteil anstrebt; davon
geht ersichtlich auch der Beklagte aus (Schrei-
ben vom 76.9.7997: ,,4% Zinsen a:us 72.262,14 DM
seit dem 76.7.7993 ,,."),

2. Die weitergehende Zinsforderung der Klägerin
ist nicht gerechtfertigt. Ab wann der Beklagte
sich in Verzug befunden hat, kann offenbleiben.
Denn das tatsächliche Vorbringen der Klägerin
rechtfertigt nicht die Feststellung, daß ihr durch
den Verzug ein Zinsschaden entstanden ist:

a) Daß die Klägerin ihr Girokonto bei der Spar-
kasse dauernd in Höhe der Beträge überzogen
hatte, die der Beklagte ihr schuldete, mag rich-
tig sein. Aufden Rechnungen der Klägerin sind
aber drei Bankverbindungen angegeben: Spar-
kasse, Volksbank und Postgiro.

Mangels gegenteiliger Absprache hätte der Be-

klagte aufjedes der angegebenen Konten mit
befreiender Wirkung zahlen können. Zahlungen
auf die Konten bei der Volksbank oder dem Post-
giroamt hätten den Schuldsaldo bei der Spar-
kasse nicht verringert.

Deshalb hätten Zahlungsrückstände nur dann
zwangsläufig einen Zinsschaden verursacht,
wenn und soweit entweder alle drei l(onten
überzogen waren oder die l0ägerin Über-
schüsse auf einem der anderen I(onten regel-
mäßig dazu verwendet hätte, Schuldsalden auf
einem der anderen l(onten auszugleichen.

Weder das eine noch das andere ist vorgetragen

b) Richtig mag auch sein, daß

- die Klägerin bei der LBS Vorfinanzierungs-
kredite aufgenommen hatte, um die Zeit bis
zur Zuteilung zweier Bausparverträge zu über-
L --': -l-^ -ul uLl\Etl,

- die Bausparverträge früher zugeteilt worden
wären, wenn die Klägerin Sonderzahlungen ge-

leistet hätte, und

- die Klägerin Zahlungen des Beklagten dazu
verwendet hätte, Sonderzahlungen auf ihre Bau
sparverträge zu leisten.

Der Schaden kann aber nur in der Differenz
zwischen den Zinssätzen der Vorfinanzierungs-
kredite und denen der Bauspardarlehen be-
stehen.

Wie hoch die Zinsen für ihre Bauspardarlehen
sind, hat die Klägerin nicht vorgetragen.
Deshalb kann nicht festgestellt werden, daß
der Klägerin ein über 4% hinausgehender Zins-
schaden entstanden ist. (... )

Steuerberaterhonorar
- Honorarvereinbarung, $ 4 StBGebV
- Verjährung
- Verj ährungsunterbrechung durch

Aufrechnung, g 209 Abs. 2 Nr. 3 BGB
(OLG Düsseldorf, lJrt. v. 12.6.1997 - l3 U 174/96)

Leitsätze (d.Red.):

1. Eine Honorarvereinbarung über eine höhere
Vergütung als in der StBGebV vorgesehen kann
sowohl vor Beginn der Tätigkeit des Steuerbera-
ters als auch später geschlossen werden.

2. Eine Erklärung mit Nichtwissen gemäß $ 138
Abs. 4 ZPO ist nur über Tatsachen mög1ich, die
weder eigene Handlungen der Partei noch
Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung ge-

wesen sind.

3. Eine Aufrechnung, die aus plozessualen oder
materiell-rechtlichen Gründen unzulässig ist,
unterbricht die Verjährung gemäß $ 209 Abs. 2
Nr.3 BGB.

Aus den Cründen

Die Klägerin macht mit ihrer Rechnung vom
27.7.7994 in 49 Einzelpositionen einen Honorar-
anspruch von insgesamt 13.695,12 DM geltend.
In Höhe eines Teilbetrages von 7.7O2,68 DM
hat die Klage Erfolg, in Höhe von 5.992,44 DM
unterliegt die Klägerin.

1. Die Parteien haben, soweit es die Prüfung
von Steuerbescheiden anbelangt, am 20.2.79921
5.3.7992 eine wirksame Honorarvereinbarung
i.S.d. $ 4 Abs. 1 Steuerberatergebührenverord-
nung (StBGebV) geschlossen. Die Regelung unter
Nr. 1.04 des Vertrages ist eindeutig. Die Verein-
barung über die Zahlung einer höheren Vergü-
tung kann vor Beginn der Tätigkeit des Steuer-
beraters, aber auch später geschlossen werden
(Eckert/Böttcher, StBCebV 2. Aufl,, 5 4 Anm. 4.1).

Hier enthält der Vertrag unter Nr. 3 eine Bestim-
mung über seine rückwirkende Geltung ab
1.1.1991. Die Klägerin kann folglich sämtliche
im Jahre 1992 erfolgten Prüfungen von Steuer-
bescheiden auf der Basis der Honorarverein-
barung abrechnen. Nichts anderes gilt für das

Jahr 1993. Zwar ist der Steuerberatungsvertrag
von der Beklagten wirksam zum 37.72.7992 ge-

kündigt worden. Die Klägerin hat aber im Jahre
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1993 weiterhin Steuerberaterleistungen für die
Beklagte erbracht, insbesondere Steuerbescheide
geprüft. Das war trotz der Kündigung des Steuer-
beratungsvertrages auch sinnvoll, weil die Klä-
gerin die Steuererklärungen angefertigt hatte.

Daß die Honorarvereinbarung für diese Tätigkei-
ten nicht mehr gelten, sondern auf der Basis der
StBGebV abgerechnet werden sollte, hätte die
Beklagte schon zum Ausdruck bringen müssen.
Das gilt um so mehr, als sie den erhöhten Stun-
densatz auch schon vor dem Abschluß der Ver-
einbarung vom 20.2.799215.3.7992 entrichtet
hat. Ihr Schweigen kann jedenfalls nur dahin
gewertet werden, daß die Honorarvereinbarung
für die Restarbeiten weiter Anwendung finden
s o11te.

2. Die Beklagte kann nicht mit Nichtwissen be-
streiten, daß die Klägerin die in der Auflistung
vom 19.7.1994 und in der Rechnung vom
20.7.7994 genannten Leistungen erbracht hat.

Eine Erklärung mit Nichtwissen ist gemäß
g 138 Abs. 4ZPO nur ilber Tatsachen zulässig,
die weder eigene Handlungen der Partei noch
Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung ge-

wesen sind. Die Beklagte hat die mit Schriftsatz
vom 13.12.1995 überreichten Unterlagen, die
sich auf die e inzelncn Rcchnungspositioncn
beziehen, erhalten. Sie ist damit in der Lage,
zu prüfen und konkret vorzutragen, ob sie die
Klägerin mit der Erledigung der Angelegen-
heiten beauftragt hat oder nicht. Aus den Unter-
lagen ergibt sich auch, zu welchem Zeitpunkt
die Arbeiten vorgenommen worden sind. Die
Prüfung der Steuerbescheide war ohnehin nur
innerhalb des Laufs der jeweiligen Rechtsmittel-
frist sinnvoll.

3. Der Beklagten ist es auch verwehrt, mit Nicht-
wissen zu bestreiten, daß der Geschäftsführer
der Klägerin die berechneten Leistungen er-
bracht hat. Fast alle Steuerbescheide sind mit
dessen Prüfvermerk versehen. Der Beklagten
liegen die entsprechenden Unterlagen vor. Die
Einsprüche tragen das Diktatzeichen des Ge-

schäftsführers der Klägerin. Die Beklagte trägt
auch nicht vor, daß ihre Steuerangelegenheiten
in der Regel von einem Mitarbeiter der Klägerin
erledigt worden seien, Mit diesem wäre sie im
Laufe der steuerlichen Beratung gewiß in Kon-
takt getreten. Wenn der Geschäftsführer der
Klägerin die Steuererklärungen angefertigt hat,
ist es auch wenig sinnvoll, eine andere Person
mit der Überprüfung der Steuerbescheide zu
beauftragen.

I.
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Die I(ündigung des Steuerberatungsvertrages
hat die Beklagte im übrigen an den Geschäfts-
führer der I(lägerin persönlich gerichtet. Die
Beklagte bedankt sich ausdrücklich für dessen
langjährige kompetente und angenehme Zusam-
menarbeit. Bei dieser Sachlage hegt der Senat
keine Zweifel, daß die Beklagte vom Geschäfts-
führer der I(lägerin in allen steuerlichen Belan-
gen beraten und vertreten worden ist.

4. Die Verjährungseinrede greift überwiegend
nicht durch. Die Verjährungsfrist hinsichtlich
der Ansprüche, die Gegenstand der im voraus-
gegangenen Rechtsstreit überreichten Auf-
listung vom 19.7.1994 sind, ist am 20.9.7994
unterbrochen worden.

a) Gemäß $ 209 Abs. 2 Nr. 3 BGB wird die Ver-
jährung durch die Geltendmachung der Auf-
rechnung des Anspruchs in Prozesse unter-
brochen. Allerdings kann nur mit einer fälli-
gen Forderung aufgerechnet werden (Palandt/
Heinrichs, BGB 55. Aufl., I 387 Rdnr. 1l m.w.N.).

Die Vergütung des Steuerberaters wird fällig,
Wenn der Auftrag erledigt oder die Angelegen-
heit beendet ist (g 7 StBGebV). Es kommt also
nicht darauf an, daß der Steuerberater die Ver-
gütung gemäß g 9 StBGebV nur aufgrund einer
unterzeichneten und dem Auftraggeber mit-
geteilten Rechnung,,einfordern", also Zahlung
verlangen l<ann (BCH, NIW 1997, 516, 517).

Aber selbst wenn man die Auffassung vertreten
wollte, der Gebührenanspruch eines Steuerbera-
ters sei erst mit der Erteilung einer Rechnung
aufrechenbar, ist die Verjährung unterbrochen
worden. Denn nach dem Rechtsgedanken des

$ 209 BGB macht der Gläubiger, der die Durch-
setzung seines Anspruchs aktiv betreibt, dem
Schuldner seinen Rechtsverfolgungswillen so

deutlich, daß dieser sich darauf einrichten muß,
auch noch nach Ablauf der ursprünglichen Ver-
jährungsfrist in Anspruch genommen zu werden
(BCH, MDR 1981, 663). Wenn demgemäß eine
unzulässige Iüage die Verjährung unterbricht,
dann kann nichts anderes für eine Aufrech-
nung gelten, die aus prozessualen oder mate-
riell-rechtlichen Gründen unzulässig ist
(Palandt/Heinrichs, a.a.0,, I 209 Rdnr. l9 n.w.N.).

b) Gemäß $ 215 Abs. 2 BGB gilt die Unterbre-
chung als nicht erfolgt, wenn nicht binnen
sechs Monaten nach Beendigung des Prozesses,
in welchem die Aufrechnung geltend gemacht
worden ist, Iflage auf Befriedigung oder Fest-
stellung erhoben wird.

Diese Frist hat die I(lägerin eingehalten. Der
Vorprozeß ist am 1.6.1995 rechtskräftig ent-
schieden worden. Bereits am 22.9.7995 hat die
Klägerin die vorliegende Klage erhoben. (...)

5. Die lCägerin hat frir die Prüfung von Steuer-
bescheiden Zeitgebühren von 150-450 DM an-
gesetzt. Soweit sie mehr als die ,,Mindestberech-
nungseinheit" von einer halben Stunde ansetzt,
trägt sie nicht vor, warum der höhere Zeitaluf-
wand erforderlich gewesen ist. Da nähere Erläu-
terungen zum Prüfungsumfang nicht vorliegen,
kann die Klägerin durchweg nur 150 DM für die
Prüfung jedes Steuerbescheides beanspruchen.
Die zuvor errechneten 10.063,20 DM vermindern
sich daher um weitere 1.800 DM auf 8.263,20 DM.

6. Schließlich stehen der I(lägerin die in Rech-
nung gestellten Post- und Fernmeldegebühren
nicht zu. Nach S 16 StBGebV kann der Steuer-
berater nach seiner Wahl die tatsächlich ent-
standenen I(osten oder einen Pauschsatz for-
dern, der 15 v.H. der Gebühren beträgt, in der
einzelnen Angelegenheit aber höchstens 40 DM.
Wie sich die berechneten 1.245,60 DM auf die
einzelnen Angelegenheiten verteilen, wird nicht
nachvollziehbar dargeleCt. (... )

Anwaltsverj ährung
- Verjährungsbeginn
- Prozeßfehler
- Fristablauf, Verjährungseintritt
- Sekundäranspruch
- Anlaß zur retrospektiven Prüfung
(0LG Schleswiq, Urt, v. 29.5.1997 - ll U r t 3/es)

Leitsätze (d.Red.):

1. Läßt der Rechtsanwalt einen Schadenersatz-
anspruch verjähren, tritt der Verjährungsbeginn
des Regreßanspruchs gegen ihn mit Fristablauf
ein, gleichgültig ob und wann der Prozeßgegner
die Verjährungseinrede erhebt.

2. Ein ,,Sekundäranspruch" gegen den Rechts-
anwalt ist zu bejahen, wenn dieser begründeten
Anlaß hätte, sein eigenes Verhalten auf even-
tuelle Fehler zu untersuchen. Nicht jedes Han-
deln des Anwalts erfordert automatisch eine
zusätzliche Prüfung auf zurückliegende Fehler
{hier: erstmals der Berufungssenat erwägt in
der mündlichen Verhandlung, daß der Mahn-
bescheid zu spät zugestellt wurde).

schusses der Betriebseinnahmen über die Be-

triebsausgaben erforderlich waren, über das
übliche Maß erheblich hinausgehen. Daß solche
Vorarbeiten erforderlich gewesen seien, hat der
Beklagte bestritten. Die ICäger hätten dann aber
konkret vortragen müssen, welche Arbeiten er-
forderlich gewesen sind. Bei dieser Sachlage kann
dahinstehen, ob die ,,I(lärung von Buchungs-
belegen" nicht ohnehin durch die Gebühr frir
die Buchführung, die den l(lägern ebenfalls ob-
legen hat, abgegolten ist.

3. Gewerbesteuererklärung nach dem Gewerbe-
ertrag: Aus den bereits dargelegten Gründen
können die Iüäger nur die Mittelgebühr von
3,5/10, also 264,60 DM, beanspruchen. Ein
Zuschlag von 2O% kommt nicht in Betracht.

4. Gewerbesteuererklärung nach dem Gewerbe-
kapital: Auch hier ist nur die Mittelgebühr
von 6,5/10 anzusetzen, so daß der Beklagte
256,70 DM zu entrichten hat.

5. Umsatzsteuererklärung: Die den lCägern zu-
stehende Mittelgebühr beläuft sich auf 210,35 DM

6. Buchführung: Der Gegenstandswert richtet
sich gemäß g 33 Abs. 6 StBGebV nach dem Jah-
resumsatz. Damit sind, wie bereits ausgeführt,
in erster Linie die Umsatzerlöse i.S.v. g 277
Abs. 1 HGB gemeint. Hier haben die I(läger die
Einnahmen gemäß der Gewinnermittlung 1994
von 42.033,75 DM, und zwar ohne die Mehrwert-
steuer, zugrundegelegt. Der mit 43.000 DM
bezifferte Gegenstandswert ist mithin korrekt.
Auf dieser Basis können die I(läger für vier
Monate die Mittelgebühr von 7/10 nach der
Tabelle C, also 400,40 DM, beanspruchen.

7. Fristverlängerungsanträge: Die I(läger kön-
nen für die Fristverlängerungsanträge vom
13.11.1995, 3,7.7996 und 15.2.1996 jeweils eine
6/10-Gebühr nach S 23 Nr. 1O StBGebV, insge-
samt also 180 DM, beanspruchen. Dabei kann
dahinstehen, ob nach den Grundsätzen, die bei
vergleichbaren Angelegenheiten zur Anwendung
kommen (vgl. Eckert/Böttcher, a.a.O., 5 23 Rdnr, 3),
ein Gegenstandswert von 1.400 DM anzusetzen
ist. Daß die verlangte Gebühr angemessen ist,
verdeutlicht ein Vergleich mit der Zeitgebühr.
Für entsprechende Anträge kann allenfalls ein
halber Stundensatz (Mittelgebühr: 55 DM) ver-
langt werden.

Im Berufungsrechtszug haben die Kläger kon-
kret dargelegt, daß der Beklagte die Fristverlän-
gerungsanträge zu verantworten hat.
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8. Die Post- und Fernmeldegebühren nach $ 16

StBGebV betragen 236,74 DM.

9. Die in der Rechnung Nr. 96/948 berechneten
Leistungen sind insgesamt mit 7.934,44 DM
und unter Berücksichtigung von 15% Mehrwert-
steuer rrLit 2.224,61 DM zu vergüten.

V

Schließlich hat der Beklagte für die in der Rech-
nung Nr. 961947 vom 27.9.7996 berechneten
Leistungen ein Honorar von 544,70 DM zu ent-
richten.

1. Wie bereits ausgeführt, bemißt sich der
Gegenstandswert für die Fertigung der Einkom-
mensteuererklärung gemäß $ 24 Abs. 1 Nr. 1

StBGebV nach der Summe der positiven Ein-
künfte. Die Einkünfte aus dem Gewerbebetrieb
des Beklagten haben laut der Gewinnermittlung
der Kläger 49,428,97 DM betragen. Zu den angeb-
lichen Einkünften aus nichtselbständiger Tätig-
keit haben sie allerdings keine Angaben ge-

macht. Der Gegenstandswert ist daher nur mit
50.000 DM zu bemessen.

2.Zur Wahl des Rahmensatzes haben die Kläger
auch im Berufungsrechtszug keine konkreten
Tatsachen vorgetragen. Sie können mithin nur
die Mittelgebühr von 3,5/10 beanspruchen. Diese
beläuft sich auf 433,65 DM, so daß unter Berück-
sichtigung der Pauschale nach $ 16 StBGebV und
der Mehrwertsteuer insgesamt 544,70 DM zuzu-
erkennen sind.

VI.(.. )

VII

Ohne Erfolg wendet der Beklagte ein, die Kläger
hätten ihm die Arbeitsergebnisse nicht ausge-
händigt. Der Streit in Rechtsprechung und
Literatur, ob der Steuerberater berechtigt ist,
diese bis zur Bezahlung des Honorars zurück-.
zubehalten, dürfte durch g 66 Abs. 1 StBerG
(eingefügt durch das 6. StBerÄC vom 24.6.1994, BCBI I

1994, 1387) erledigt sein. Nach dieser Vorschrift
kann der Steuerberater die Herausgabe der
Handakten verweigern, bis er wegen seiner Ge-

bühren und Auslagen befriedigt ist.

Zu den Handakten gehören nicht nur die in
g 66 Abs. 2 StBerG erwähnten Schriftstücke, die
der Steuerberater von seinem Auftraggeber er-
hält, sondern auch sämtliche Arbeitsergebnisse
(...)
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6. Erstmalige Einrichtung von Lohnkonten:
Die Kläger haben im Jahre 1995 lediglich sechs
Lohnkonten erstmalig eingerichtet, die übrigen
sind dagegen fortgeführt worden. Für die Auf-
nahme der Stammdaten steht ihnen die mitt-
lere Gebühr nach $ 34 Abs. 1 StBGebV von 8,50 DM
je Lohnkonto, mithin ein Betrag von 51 DM, zu.

7. Führung der Lohnkonten: Für die im Jahre
1995 geführten Lohnkonten können die Kläger
gemäß g 34 Abs. 2 StBGebV insgesamt 1.575 DM
beanspruchen. Die nach dieser Vorschrift anzu-
setzende Mittelgebühr von 12,50 DM ist für
jeden Arbeitnehmer pro Abrechnungszeitraum
zu entrichten. Die vorgelegten Lohnkonten er-
geben einen monatlichen Abrechnungszeitraum,
Allerdings waren nicht sämtliche Arbeitnehmer
das ganze Jahr beschäftigt. (...) Die für drei Per-
sonalnummern berechneten Gebühren können
die Kläger schon deshalb nicht verlangen, weil
sie die Lohnkonten nicht vorgelegt haben.

8. Rat/Auskunft Erhebungsvordruck: Die be-
rechneten 767 DM sind nach Grund und Höhe
nicht zu beanstanden.

9. Rat/Auskunft betreffend Maschinenfinan-
zierung: Die Kläger können die angesetzten
560,40 DM nicht beanspruchen. Sie behaupten,
in cier Zeit vom z.o. bis 2u.9.799b, aiso nach
Mandatsende, wegen der Gewährung eines Dar-
lehens diverse Besprechungen mit dem Beklag-
ten und dem Sachbearbeiter seiner Hausbank
geführt zu haben. Nachdem der Beklagte be-
stritten hat, daß nach Mandatsende über die
Abschlußarbeiten des Jahres 1995 hinaus ein
Beratungsauftrag erteilt worden sei, hätten die
Kläger schon konkret vortragen müssen, zu
welchem Zeitpunkt und wo die ,,diversen" Be-
sprechungen stattgefunden haben.

10. Die Post- und Fernmeldegebühren nach g 16

StBGebV betragen 787,68 DM.

11. Die in der Rechnung Nr. 97/1700 berechne-
ten Leistungen sind mit insgesamt 6.777,76 DM
und unter Berücksichtigung von 15% Mehrwert-
steuer mit 7.793,7 3 DM zu vergüten.

ITI.

Die mit der Rechnung Nr. 961949 vom 30.9.1996
berechnete Leistung ist mit 440,O7 DM zu ver-
güten.

1. Gemäß $ 24 Abs. 1 Nr. 1 StBGebV bemißt sich
der Gegenstandswert für die Fertigung der Ein-

kommensteuererklärung nach der Summe der
positiven Einkünfte. Bei Einkünften aus einem
Gewerbebetrieb ist der Gewinn oder Verlust, bei
nichtselbständiger Tätigkeit der Überschuß der
Einnahmen über die Werbungskosten maßgeb-
lich. Ausweislich der vorgelegten Gewinnermitt-
lung hat der Gewinn im Jahre 7994 76.787,56 DM
betragen, die Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit beliefen sich nach der Steuerkarte des
Beklagten auf 13.856,56 DM. Der angesetzte
Gegenstandswert von 29.000 DM ist daher nicht
zu beanstanden.

2. Ztr Wahl des Rahmensatzes haben die Kläger
auch im Berufungsrechtszug keine konkreten
Tatsachen vorgetragen. Sie können mithin nur
die Mittelgebühr von 3,5/10 beanspruchen.
Diese beläuft sich arf 342,67 DM, so daß unter
Berücksichtigung der Pauschale nach g 16

StBGebV und der Mehrwertsteuer insgesamt
440,07 DM zuzuerkennän sind.

IV

Die in der Rechnung Nr. 961948 vom 30.9.1996
berechneten Leistungen der Kläger sind mit
2.224,67 DM zu vergüten.

1. Ermittlung des Überschusses: Den Klägern
steht fur ciiese Leistung ein Honorar von
386,25 DM zu.

a) Gemäß g 25 Abs. 1 Satz 2 StBGebV bemißt
sich der Gegenstandswert nach dem jeweils
höheren Betrag, der sich aus der Summe der
Betriebseinnahmen oder der Summe der Be-

triebsausgaben ergibt. Die Betriebseinnahmen
für das Jahr 7994 haben, wie der Gewinnermitt-
lung zu entnehmen ist, 48.338,80 DM betragen,
die Betriebsausgaben 37.557,24 DM. Der Beklag-
te kann den in der Rechnung angegebenen
Gegenstandswert von 49.000 DM folglich nicht
beanstanden.

b) Gemäß g 25 Abs. 1 Satz 1 StBGebV kann eine
Rahmengebühr von 5/10 bis 20/10 der vollen
Gebühr (Tabelle B) berechnet werden. Eine plau-
sible Begründung, warum die Höchstgebühr
gerechtfertigt sein könnte, haben die Kläger
nicht geliefert. Sie können allenfalls die Mittel-
gebühr (12,5/10) von 386,25 DM beanspruchen.

2. Iüärung von Buchungsbelegen: Die angesetz-
te Zeitgebühr von 387,50 DM können die Kläger
nicht beanspruchen. Gernäß g 25 Abs. 2 StBGebV
erhält der Steuerberater die Zeitgebühr, wenn
Vorarbeiten, die für die Ermittlung des Über-

3. Wird der Mandant vor Ablauf'der Primär-
verjährung von eiüerm anderen Anwalt.beraten,
so hat in erster tinie dieser'den SchadeR zu ver-
antwoften, der durch den Eintritt der Primär-
verjährung gegen den Erstberater eingetreten
ist.

Anmerkung

Die vom OLG Schleswig zitierte BGH-Recht-
sprechung zum Verjährungsbeginn bei Prozeß-
fehlern ist durch das Urteil des BGH vom
72.2.7998 - IX ZR 790197, GI 1998, 83, überholt
worden. Es kommt nicht mehr auf die Rechts-
kraft des Prozesses an, sondetn es genügt die
negative Instanzentscheidung zum Schaden-
eintritt.

Zum Sachverhalt

Die Klägerin nimmt die Beklagten auf Schaden-
ersatz wegen schuldhafter Verletzung eines
Anwaltsvertrages mit dem Vorwurf in Anspruch,
die Beklagten hätten als ihre damaligen Bevoll-
mächtigten eine Werklohnforderung gegen
Herrn Dr. W. verjähren lassen.

Am 22.12.1985 ging bei dem Ämrsgerichi i(. ein
Antrag auf Erlaß eines Mahnbescheides der
Klägerin gegen Dr. W. auf Zahlung einer Werk-
lohnforderung in Höhe von 84.921,13 DM ein.
Die Klägerin wurde dabei vertreten durch die in
Sozietät verbundenen Beklagten zu 1) und 2).

Der Beklagte zu 3) trat der Sozietät erst 1988

bei.

In dem Mahnbescheidsantrag war in der Rubrik
,,Zinsen" kein Zinssatz angegeben. Unter dem
Datum des 15.1.1987 - abgesandt am 79.7.7987 -
wandte sich der zuständige Rechtspfleger des-
halb vor Zustellung des Mahnbescheides an
die Beklagten zu 1) und 2) und fragte nach der
Höhe des geltend gemachten Zinssatzes. Die
Beklagten zu 1) und 2) antworteten mit einem
am 11.2.1987 bei dem Amtsgericht K. eingegan-
genen Schreiben vom 10.2.1987 und nannten
einen Zinssatz. Der Mahnbescheid wurde darauf-
hin am 77.2.7987 erlassen und am 27.2.7987 dem
Dr. W. zugestellt.

Dieser erhob am 27.2.7987 Widerspruch. Mit
Verfügung vom 4.3.1987 wurde die Klägerin
durch das Amtsgericht K. aufgefordert, die
zweite Hälfte des Prozeßkostenvorschusses ein-
zuzahlen. Diese Einzahlung erfolgte allerdings
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erst am 27.72.7989 gemeinsam mit dem Eingang
des anspruchsbegründenden Schriftsatzes. Am
15.1.1990 wurde darauflrin die Abgabe an das

Landgericht K. verfügt,

Das Landgericht K. wies die Klage mit der Be-

gründung ab, der I(ägerin stehe gegen Herrn
Dr. W. kein Anspruch auf den Werklohn zu, da

der Auftrag nicht von ihm, sondern allein von
seiner damaligen Ehefrau erteilt worden sei.

Die gegen dieses Urteil seitens der Klägerin ein-
gelegte Berufung hatte keinen Erfolg, In der
mündlichen Verhandlung am 6.2.7992 teilte der
5. Zivilsenat der Klägerin als vorläufige Ansicht
des Gerichtes mit, daß ihr Anspruch gegen
Dr. W. verjährt sein dürfte. Verjährung könne
eingetreten sein, weil der Mahnbescheid nicht
,,demnächst" zugestellt worden sei. Eine etwa
doch seit Eingang des Mahnbescheidsantrages
eingetretene Unterbrechung der Verjährung
habe jedenfalls mit der letzten Prozeßhandlung
des Gerichtes am 4.3.7987 ihr Ende gefunden,
weil der Prozeß anschließend in Stillstand gera-

ten sei. Zu dieser Verjährungsproblematik nahm
der zweitinstanzliche Prozeßbevollmächtigte der
Klägerin mit Schriftsatz vom 20,2.7992 Stellung.

Mit einem am 27.2.7992 verkündeten Urteil wies
frl! 

--,-:- 
:-Ger D. alvllsellaL clle Der urulrB, uer \ldöelrI rrr

ihrem Verfahren gegen Dr. W. zurück. Der An-
spruch der Klägerin gegen Dr. W. sei verjährt.
Die Werkleistungen der Klägerin seien jeden-
falls 1984 abgeschlossen gewesen. Der Ende
1986 bei dem Amtsgericht K. eingegangene
Mahnbescheid habe die kurze Verjährungsfrist
nicht mehr wahren können, weil er erst Ende

Februar 1987 und damit nicht mehr ,,demnächst"
zugestellt worden sei. Dies sei auf den Umstand
zurückzuführen, daß die Klägerin das Antrags-
formular hinsichtlich des Zinssatzes unvollstän-
dig ausgefüllt und auf die am 19.1.1987 dies-
bezüglich abgesandte Anfrage des Rechtspflegers
erst mit einem am 11.2.1987 eingegangenen
Schriftsatz geantwortet habe. Darin liege eine
Verzögerung von mehr als zwei Wochen, wqlche
den Vorwurf nachlässigen Prozeßverhaltens
gegenüber der Klägerin begründe.

Im übrigen greife die Einrede der Verjährung
zugunsten des Dr. W. auch durch, wenn der
Antrag auf Erlaß eines Mahnbescheides die Ver-
jährung zunächst unterbrochen habe. Mit der
dann letzten Prozeßhandlung des Gerichtes vom
4.3.7987 sei der Prozeß nämlich in Stillstand
geraten und erst fast drei Jahre später wieder
betrieben worden.
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Dieses Urteil ist rechtskräftig geworden.

Mit ihrer am 25.1.1993 bei dem Landgericht L
eingegangenen Klage hat die Klägerin die Be-

klagten in Anspruch genommen, weil diese die
Forderung gegen Dr. W, schuldhaft hätten ver-
jähren lassen. Ihr sei dadurch ein Schaden jeden-
falls in Höhe der Forderung gegen Dr. W. - näm-
lich 84.921,13 DM - entstanden.

Den Auftrag an die Klägerin habe zwar die Ehe-
frau des Dr. W., die Zeugin B., erteilt, die seiner-
zeit Mehrheitsgesellschafterin der persönlich
haftenden Komplementär-GmbH der Klägerin
sowie alleinige Kornmanditistin und alleinver-
tretungsberechtigte Geschäftsführerin der Kom-
plementär-GmbH gewesen sei. Frau B. habe aber
bei dem hier fraglichen Auftrag in Vollmacht
ihres darnaligen Ehemannes Dr. W. gehandelt,
der deshalb verpflichtet und Vertragspartner
der Klägerin geworden sei.

Das Landgericht hat diese I(lage mit Versäum-
nisurteil vom 25.6.1993 abgewiesen. Die Kläge-
rin hat dagegen Einspruch eingelegt.

(Anträge ... )

Die Beklagten haben vorgetragen, der Klägerin
stehe ein Schadenersatzanspruch gegen sie
nicht zu, weil ihr auch die geltend gemachte
Forderung gegen Dr. W. nicht zugestanden
habe. Vielmehr seien die fraglichen Aufträge an
die Klägerin von der Ehefrau des Dr. W. im eige-
nen Namen erteilt worden. Bei ihrer Mandats-
übernahme im Jahre 1986 seien etwaige Forde-
rungen im übrigen auch bereits verjährt ge-
wesen, denn die Klägerin habe die Arbeiten am
Hause des Dr. W bereits 1983 abgeschlossen.
Schließlich sei die nunmehr gegen sie - die
Beklagten - erhobene Forderung ebenfalls ver-
jährt. (...)

Das Landgericht hat der Klage nach Beweisauf-
nahme mit seinem am 18.5.1995 verkündeten
Urteil hinsichtlich der Beklagten zu 1) und 2)
stattgegeben und diese als Gesamtschuldner
verurteilt, an die Klägerin DM 84.927,73 zuzig-
lich 8,5 % Zinsen seit dem 27.2.7992 zu zahlen.
Hinsichtlich des Beklagten zu 3) hat das Land-
gericht die Klage abgewiesen.

Zur Begründung hat das Landgericht im wesent-
lichen ausgeführt, nach dem Ergebnis der Be-

weisaufnahme sei erwiesen, daß die Zeugin B.

in Vollmacht des Dr. W. und frir diesen die frag-
lichen Aufträge an die Klägerin erteilt habe.

Die daraus resultierende Forderung der Klägerin
gegen Dr. W. sei bei der Mandatserteilung an
die Beklagten 1986 auch noch nicht verjährt
gewesen, weil die fraglichen Arbeiten erst 1984
hätten abgeschlossen werden können.

Den Beklagten zu 1) und 2) sei anzulasten, daß
sie das Verfahren nach der letzten Prozeßhand-
lung des Gerichtes vom 4.3.1987 nicht weiter-
betrieben hätten, so daß schließlich Verjährung
habe eintreten können. Sie müßten deshalb aus
schuldhafter Pflichtverletzung des Anwaltsver-
trages auf Schadenersatz haften.

Der Anspruch der Klägerin gegen die Beklagten
selbst sei gemäß $ 51 BRAO noch nicht verjährt.
Nach der neueren Rechtsprechung des BGH sei
ein Schaden i.S.d. 1. Alt. des $ 51 BRAO nämlich
regelmäßig noch nicht eingetreten, solange
nicht ausgeschlossen werden könne, daß die
Entscheidung in einem weiteren Rechtszug
zugunsten des Mandanten korrigiert werde.
Somit sei hier der Schaden der Klägerin erst
mit der Verkündung des Urteils des Oberlandes.
gerichts am 27.2,7992 entstanden und deshalb
der Schadenersatzanspruch bei Klageerhebung
im Februar 1993 noch nicht verjährt gewesen.

Ein Anspruch gegen den Beklagten zu 3) bestehe
nicht, weil dieser erst nach Mandatserteilung
durch die Klägerin in die Sozietät eingetreten
sei, eine Mandatserteilung an ihn nicht vorliege
und der das Mandat betreffende Schriftverkehr
mit Briefkopf ohne seinen Namen geführt wor-
den sei.

Gegen das am 28.6.1995 zugestellte Urteil haben
die Beklagten zu 1) und 2) am 20.7.7995 Beru-
fung eingelegt. Die Berufungsbegründung ist
am 31.8.1995 eingegangen.

Mit der Berufung verfolgen die Beklagten zu 1)

und 2) ihre Rechtsauffassung unter Wieder-
holung der erstinstanzlichen Tatsachenbehaup-
tungen weiter. Ein etwaiger Anspruch der Kläge-
rin gegen sie aus schuldhafter Verletzung des
Anwaltsvertrages sei jedenfalls verjährt. Inso-
weit erheben die Beklagten zu 1) und 2) im übri-
gen erneut die Verjährungseinrede. Gegen die
Auffassung des Landgerichts, wonach der Scha-
den noch nicht eingetreten sei, solange nicht
ausgeschlossen werden könne, daß die Entschei-
dung in einem weiteren Rechtszug korrigiert
werde, verweisen sie auf die Entscheidung des
BGH in NJW 1994, 2822 f.

überdurchschnittlichen Umfang und die Schwie-
rigkeiten der Bearbeitung zu erläutern und ge-
gebenenfalls auch zu beweisen (Senat, Gl 1994,

/33/. Tatsächliche Darlegungen, warum im vor-
liegenden Fall die Höchstgebtihr von 20/10
angemessen sein soll, läßt der Sachvortrag der
Kläger allerdings auch im Berufungsrechtszug
vermissen.

b) Die vom Landgericht zugesprochene Mittel-
gebühr ist auch nicht um 2O% aluf 15/10 der
vollen Gebühr zu erhöhen. Es kann zugunsten
der l(läger angenommen werden, daß den
Steuerberatern bei der Überschreitung des
angemessenen Gebührensatzes ein von den
Gerichten nicht überprüfbarer Ermessensspiel-
raum von bis ztt20o/o einzuräumen ist. Die
ICäger wollen diesen Spielraum allerdings bei
sieben von neun Positionen der Rechnung vom
28.77.7997, also gleichsam obligatorisch nutz en,
ohne die für die Ermessensausübung aus-
schlaggebenden Gesichtspunkte zu nennen.
Eine solche Bestimmung widerspricht g 11

StBGebV. Denn der Verordnungsgeber hat in
dieser Vorschrift festgelegt, daß alle Umstände,
insbesondere die Bedeutung der Angelegenheit,
der Umfang und die Schwierigkeit der Tätigkeit,
maßgebend sein sollen. Der Steuerberater muß
die Bestimmung folglich in jedem Einzelfall
treffen. Auch bei der Geltendmachung der
Mittelgebühr hat er - kommt es über die Ange-
messenheit zum Streit - die für die Ermessens-
austibung maßgeblichen Gründe darzulegen
und gegebenenfalls auch zu beweisen (O[G

Hamm, Gl 1990, /0/J. Denn nur dann sind die
Gerichte zu der Feststellung in der Lage, ob eine
konkret bestimmte Gebühr noch innerhalb eines
tolerierbaren Bereichs liegt.

c) Soweit die Kläger für die Angemessenheit
der berechneten Gebühr Beweis durch die Ein-
holung eines Sachverständigengutachtens
angeboten haben, gilt auch hier: Ohne die Dar-
legung der konkreten Umstände, die für die Be-

messung der Gebühr maßgeblich waren, kommt
eine Beweiserhebung nicht in Betracht.

d) Gemäß $ 25 Abs. 1 Satz 2 StBGebV bemißt sich
der Gegenstandswert nach dem jeweils höheren
Betrag, der sigh aus der Summä der Betriebsein-
nahmen oder der Summe der Betriebsausgaben
ergibt. Die Betriebseinnahmen für das Jahr 1995
haben, wie der Gewinnermittlung zu entnehmen
ist, 226.792,82 DM betragen, die Betriebsaus-
gaben 777.363,85 DM. Der Beklagte kann den in
der Rechnung angegebenen Gegenstandswert
von 227,0O0 DM folglich nicht beanstanden.
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2. Erklärung zur Gewerbesteuer nach dem Ge-

werbeertrag: Die erstinstanzliche Entscheidung
ist auch hinsichtlich dieser Position nicht zu be-
anstanden. Die Kläger können die Mittelgebühr
des g 24 Abs. 1 Nr. 5a StBGebV nach einem Gegen-
standswert von 50.000 DM beanspruchen, also
433,65 DM. Eine pauschale Heraufsetzung der
Mittelgebtihr um 207o kommt nicht in Betracht.
Insoweit kann auf die vorstehenden Ausführun-
gen verwiesen werden. Der Gegenstandswert
richtet sich gemäß g 24 Abs. 1 Nr. 5a StBGebV
nach dem Gewerbeertrag vor Berücksichtigung
des Freibetrages. Der Gewinn des Beklagten hat
im Jahre 1995 ausweislich der Gewinnermitt-
lu.ng 49.428,27 DM betragen. Die Annahme eines
Gegenstandswertes von 50.000 DM ist mithin
korrekt.

3. Erklärung zur Gewerbesteuer nach dem
Gewerbekapital: Die Kläger können lediglich
die Mittelgebühr nach $ 24 Abs. 1 Nr. 5b
StBGebV also die vom Landgericht zuerkannten
255,7 8 DM, beanspruchen.

4. Umsatzsteuerjahreserklärung: Auch hinsicht-
lich dieser Position hat es bei der erstinstanz-
lichen Entscheidung (297,75 DM) zu verbleiben.
Als Gegenstandswert sind nach $ 24 Abs. 1 Nr. 8
StBGebV 10% des Gesamtbetrages der Entgelte
zuzüglich des Eigenverbrauchs anzusetzen.
Dieser Betrag ist identisch mit der Summe der
steuerbaren Umsätze i.S.v. $ 1 Abs. 1 Nr. 1-3
USIG (Eckert/Böttcher, StBGebV 2. Aufl., S 24 Abs. 1

Nrn. 7-8 Rdnr. 2). Gemäß der Gewinnermittlung
haben die Erlöse im Jahre 7995 797.002,47 DMbe-
tragen. Der Gegenstandswert ist bei dieser Sach-
lage mit 20.000 DM richtig angegeben worden.

5. Buchftihrung: Der Gegenstandswert richtet
sich gemäß $ 33 Abs. 5 StBGebV nach dem

Jahresumsatz. Damit sind in erster Linie die
Umsatzerlöse i.S.v. $ 277 ltbs.1 HGB gemeint
(Eggesiecke4 a.a.0., 5 33 STEUG0 Rdnr. 33,555).
Danach kommen als Umsatzerlöse die Erlöse in
Betracht, die aus dem Verkauf und der Vermie-
tung oder Verpachtung sowie aus typischen
Dienstleistungen nach Abzug von Erlösschmäle-
rungen und der Umsatzsteuer erzielt worden
sind. In den von den Klägern zugrundegelegten
Betriebseinnahmen von 226.792,82 DM ist je-
doch, wie der Gewinnermittlung entnommen
werden kann, die Umsatzsteuer mit 29.550,35 DM
enthalten. Der Gegenstandswert für die Buch-
führungsarbeiten beträgt daher lediglich
200.000 DM. Auf dieser Basis können die Kläger
die Mittelgebühr von 7/10 nach der Tabelle C,

folglich 2.402,4O DM, beanspruchen.

I

(Anträge...)
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vorgenommenen Buchungen fehlen indessen.
Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob die
berechnete Leistung nicht ohnehin durch die
Gebühr für die Buchführung, deren Erledigung
dEn Klägern ebenfalls oblegen hat, abgegolten
ist.

2. Hilfeleistung bei sonstigen Tätigkeiten: Die
Kläger können auch die Gebühr für die Hilfe-
leistung bei sonstigen Tätigkeiten im Zusam-
menhang mit dem Lohnsteuerabzug/der Lohn-
buchführung von 930 DM nicht verlangen. Der
Beklagte hat in Abrede gestellt, daß der ange-
setzte Zeitaufwand von sechs Stunden erforder-
lich gewesen sei. Die Kläger haben dennoch
keinen Anlaß gesehen, ihr Vorbringen zur Not-
wendigkeit und zum Umfang der berechneten
Leistung zu konkretisieren. Die beantragte
Vernehmung der Zeugin H. kommt nicht in Be-

tracht, weil das eine unzulässige Ausforschung
bedeuten würde.

3. Prüfung der Mahnungen vom 9.8.1996 und
25.9.7996, des Umsatzsteuervorauszahlungs-
bescheids vom 17.9.1996, des Lohnsteuervoraus-
zahlungsbescheids vom 6.9.1996, des Umsatz-
steuervorauszahlungsbescheids vom 8.8.1996,
des Umsatzsteuer-Sondervorauszahlungs-
bescheids vom 21.6.1996 und des Umsatzsteuer-
vorauszahiungsbescheicis vom i7.6.i996

a) Den Klägern stehen die Gebühren für die
Prüfung der vorgenannten Mahnungen und
Bescheide in Höhe von insgesamt 542,50 DM
nicht zu. Es handelt sich um Tätigkeiten, die
erst nach der Beendigung des Mandats entfaltet
worden sind, aber nicht den allein noch ge-

schuldeten Jahresabschluß 1995 betreffen. Den
Klägern mag zuzugestehen sein, daß die Prü-
fung von Steuerbescheiden zu den originären
und wichtigsten Aufgaben eines Steuerberaters
gehört. Dennoch darf er den vereinbarten Inhalt
des Mandats nicht ohne Zustimmung des Auf-
traggebers ausdehnen. Richtig ist, daß mit der
Mandatsbeendigung nicht alle Pflichten des
Steuerberaters entfallen. So wird er durch das

Vertragsende nicht davon entbunden, den Man-
danten auf einen gerade aus der Beendigung der
steuerberatenden Tätigkeit drohenden Schaden
hinzuweisen (BGH, NJW 1997, 1302).Um einen
solchen Fall geht es hier jedoch nicht.

b) Die Tatsache, daß der Beklagte das Finanzamt
nicht von der Beendigung des Mandats unter-
richtet hat, führt zu keiner stillschweigenden
Verlängerung des Vertragsverhältnisses. Die
Vollmacht ist nur im Verhältnis zum Finanz-

amt in Iftaft geblieben ($ 170 BGB), so daß an
die Kläger wirksam zugestellt werden konnte.
Schließlich vermag die Entgegennahme,,geprüf-
te(r) Post" durch den Beklagten den Gebühren-
ansatz nicht zu rechtfertigen. Die Kläger haben
die in Rede stehenden Schriftstücke durchweg
nur mit ihrem Eingangsstempel und Paraphen
versehen. Lediglich der Bescheid über einen
Verspätungszuschlag zur Lohnsteuer für den
Monat Juni 1996 trägt den zusätzlichen Vermerk
,,Prüfung durch ... H.".

4. Prüfung der Mahnung vom 3.8.1995: Die
Kläger können schließlich die Gebühr für die
Prüfung der Mahnung vom 3.8,1995 nicht be-
anspruchen. Der Beklagte hat bestritten, den
Klägern einen entsprechenden Auftrag erteilt
zu haben. Den erforderlichen Beweis für ihre
Behauptung haben die Kläger nicht angetreten.
Einen ausdrücklichen Prüfvermerk trägt die
Mahnung ohnehin nicht. Es kann bei dieser
Sachlage dahinstehen, ob überhaupt eine Tätig-
keit i.S.d. $ 28 StBGebV vorliegt.

5. Post- und Fernmeldegebühren: Die berechne-
ten Gebühren von 773,04 DM können die Kläger
nicht verlangen, weil keine der in der Rechnung
vom 28.11. 1997 aufgeführten Angelegenheiten
zu vergüten ist.

II.

Von den in der Rechnung Nr. 97/1700 vom
28.77.7997 berechneten 13.998,78 DM stehen den
Klägern lediglich 7.793,73 DM zu.

1. Ermittlung des Überschusses: Die Kläger
können die vom Landgericht zuerkannte Gebühr
von 807,50 DM beanspruchen. Die im Berufungs-
rechtszug weiterhin geltend gemachten
484,50 DM sind dagegen nicht gerechtfertigt.

a) Das Landgericht hat die Gebühr nach g 25
Abs.1 Satz 1 StBGebV zu Recht reduziert. Nach
dieser Vorschrift kann eine Rahmengebtihr von
5/10 bis 20/10 einer vollen Gebühr (Tabelle B)

berechnet werden. Die Gebühr hat der Steuer-
berater gemäß g 11 StBGebV unter Berücksich-
tigung aller Umstände, insbesondere der Bedeu-
tung der Angelegenheit, des Umfangs und der
Schwierigkeit der beruflichen Tätigkeit, nach
billigem Ermessen zu bestimmen. Die Errnes-
senserwägungen muß der Steuerberater dem
Auftraggeber zwar nicht in der Gebührenrech-
nung mitteilen. Verlangt er in einem Rechts-
streit aber mehr als die Mittelgebühr, dann hat
er die überdurchschnittliche Bedeutung, den

Die Klägerin ist insbesondere der Ansicht, ihr
Anspruch gegen die Beklagten zu 1) und 2) sei
gemäß den zutreffenden Ausführungen des

Landgerichts nicht verjährt. Der nunmehr ein-
schlägige $ 51b BRAO setze nämlich voraus,
daß ein Schadenersatzanspruch entstanden sei.
Dafür reiche aber nicht aus, daß eine Verjäh-
rungsfrist abgelaufen sei. Daraus erwachse allen-
falls das Risiko eines zukünftigen Schadens, der
aber noch abhängig von der Erhebung der Ver-
jährungseinrede und der endgültigen gericht-
lichen Entscheidung sei. Selbst wenn man dies
aber anders sehen würde, stünde der Klägerin
der sog. ,,Sekundäranspruch" gegen die Beklag-
ten zu 1) und 2) zu, weil diese jeden Hinweis auf
die Verjährungsproblematik nach g 51b BRAO

schuldhaft unterlassen hätten. (...)

Die zulässige Berufung der Beklagten zu 1) und
2) hat Erfolg.

Aus den Gründen

Das Landgericht hat die Beklagten zu 1) und 2)

zu Unrecht zur Zahlung von Schadenersatz
wegen schuldhafter Verletzung des Anwaltsver-
trages verurteilt. Es hat verkannt, daß gegen
einen derartigen Anspruch jedenfalls die er-
ircrbene Eilrerie der 'vtrjäirrulg duicirgreifi. Die
Beklagten sind gemäß $ 51b BRAO i.V.m. $ 222
BGB berechtigt, die Leistung zu verweigern. Die
Klägerin kann ihren Schadenersatzanspruch
auch nicht auf den sog. ,,Sekundäranspruch"
stützen.

Gemäß $ 51b BRAO verjährt der Anspruch des
Auftraggebers auf Schadenersatz aus dem zwi-
schen ihm und dem Rechtsanwalt bestehenden
Vertragsverhältnis in drei Jahren von dem Zeit-
punkt an, in dem der Anspruch entstanden ist,
spätestens jedoch in drei Jahren nach der Be-

endigung des Auftrags.

Der Schadenersatzanspruch im Sinne der 1. Alt.
dieser Norm ist entstanden, wenn der Rechts-
anwalt die pflichtwidrige schadenstiftende
Handlung begangen und einen Schaden inso-
weit herbeigeführt hat, als nämlich die Ver-
rnögenslage des Auftraggebers infolge der Hand-
lung ir4 Vergleich mit dem früheren Vermögens-
stand schlechter geworden ist. Es muß dabei
nicht feststehen, ob ein Schaden bestehen bleibt
und damit endgültig wird. Ein Schadenersatz-
anspruch ist allerdings noch nicht entstanden,
wenn offen ist, ob ein pflichtwidriges Verhalten
zu einem Schaden führt.
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Dann nämlich ist allenfalls künftig ein Schaden
möglich, der - weil noch nicht eingetreten -
für den Beginn der kurzen Verjährung des g 51b
BRAO nicht erheblich ist (sttindige Rechtsprechung

des BGH, siehe etwa Urt. v. 9.7.1992, NJW 1992,

2828 f).

Vor diesem Hintergrund hat der Bundesgerichts-
hof in dem von dem Landgericht und auch der
Klägerin in Bezug genommenen Urteil vom
9.7.7992 (a.a.O.) die Ansicht vertreten, ein Scha-
den der Mandanten eines Rechtsanwalts sei
noch nicht mit Verkündung eines erstinstanz-
lichen Urteils eingetreten, das einer Werklohn-
klage mangels im Prozeß rechtzeitig vorgebrach-
ter Rüge der Baumängel stattgegeben habe.

Der Schaden trete in einem solchen Fall erst
dann ein, wenn die Entscheidung in einem wei-
teren Rechtszug nicht mehr zugunsten des Man-
danten geändert werden könne, weil nämlich
gerade die Zulassung oder Nichtzulassung neu-
en Vorbringens nach $ 528 ZPO von einer Viel-
zahl von Umständen abhänge, deren Bewertung
durch das Rechtsmittelgericht sich bei Verkün-
dung des erstinstanzlichen Urteils nicht mit
Sicherheit voraussagen lasse.

Entgegen der Ansicht des Landgerichts und der
' 1' ,- 1- ' -- i-l--L
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nicht auf den Fall übertragen, in dem ein Rechts-
anwalt einen Anspruch seines Mandanten ver-
jähren läßt. Hier tritt der Schaden vielmehr
regelmäßig bereits mit dem Ablauf der Verjäh-
rungsfrist ein und nicht etwa erst dann, wenn
der Gegner des Mandanten die Verjährungs-
einrede erhebt oder gar abschließend über die
Verj ährungseinrede gerichtlich entschieden
worden ist.

Zumindest bei streitigen Ansprüchen ist viel-
mehr ein Schaden mit Fristablauf deshalb zu
bejahen, weil nach der Lebenserfahrung damit
gerechnet werden muß, daß der Schuldner zur
Abwehr des erhobenen Anspruchs von der Ver-
jährungseinrede Gebrauch machen wfud (BGH,

Urt. v. 14.7.1994, NJW 1994, 2822 ff; Urt. v. 14.3.1996,

BGHR-BRAO a.F., $ 5l - Verjöhrungsbeginn 3 (r) -
in ousdrücklicher Abgrenzung zu dem Senatsurt. v.

9.7.1992; ebenso: Henssler/Prütting, BRAO 1997,

9 5l b Rdnr. 43; Feuerich/Braun, BRAO 3. Aufl. 1995,

5 5lb Rdnr. 20).

Der Senat vermag der gegenteiligen, in der Be-

rufungserwiderung und dem erstinstanzlichen
Urteil vertretenen Ansicht im übrigen auch des-
halb nicht zu folgen, weil sie zu einer u.U. er-
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heblichen Ausdehnung der Anwaltshaftung in
zeitlicher Hinsicht führt, die mit der vom
Gesetzgeber in g 51b BRAO gerade gewollten
zeitlichen Begrenzung der Haftung nicht mehr
vereinbar ist.

Danach ist vorliegend ein etwa bestehender An-
spruch der Klägerin gegen die Beklagten zu 1)

und 2) aus schuldhafter Verletzung des Anwalts-
vertrages gemäß $ 51b BRAO verjährt. Die kurze
Verjährungsfrist im Hinblick auf die im Vor-
prozeß geltend gemachte Werklohnforderung
der Klägerin gegen Dr. W. - zwei Jahre gemäß
g 196 Abs. 1 Nr.1 BGB - liefspätestens ab dem
5.3.1987, nämlich nach Ende einer etwaigen Ver-
jährungsunterbrechung mit der letzten Prozeß-
handlung am 4.3.1987, als der Vorprozeß in
Stillstand geriet (S$ 213, 272a,277 Abs. 2 BGB).

Die Verjährung der Werklohnforderung wäre
dann am 6.3.1989 eingetreten. An diesem Tag
wäre zugleich der Schadenersatzanspruch der
Klägerin gegen die Beklagten zu 1) und 2) ent-
standen und dieser Anspruch dann gemäß $ 51b
BRAO am 7.3.7992 - lange vor der im Januar 1993
anhängig gemachten Klageforderung - verjährt.

Die Klägerin hat auch keinen Schadenersatz-
anspruch gegen die Beklagten zu 1) und 2) nach
den Grundsätzen der positiven Vertragsverlet-
zung, weil sie von den Beklagten zu 1) und 2)

nicht auf die Möglichkeit eines eigenen Fehl-
verhaltens ihrer Bevollmächtigten, die sich dar-
aus ergebende Regreßfolge und die insoweit
bestehende kurze Verjährungsfrist hingewiesen
worden ist. Das für einen derartigen ,,Sekundär-
anspruch" des Mandanten gegen seinen Rechts-
anwalt notwendige Verschulden wäre nämlich
nur zu bejahen, wenn der Rechtsanwalt einen
begründeten Anlaß gehabt hätte, sein eigenes
rechtlich relevantes Verhalten auf eventuelle
Fehler zu überprtifen.

Besteht nach sorgfältiger Prüfung der Rechts-
lage kein Anlaß, an eine eigene Pflichtverlet-
zung zu denken, so kann das Unterlassen eines
Hinweises nicht vorwerfbar sein. Dies bedeutet
zugleich, daß nicht jedes Handeln des.Rechts-
anwaltes eine automatische und zusätzliche
Überprüfung auf Fehler hin erfordeft (zu diesen

Grundsötzen vgl, Henssler/Prütting, o.a.O., 5 51 b

Rdnr.65-70 m.w.N.).

An einem derartigen Verschulden der Beklagten
zu 1) und 2) fehlt es hier jedoch im Hinblick
auf einen möglichen Eintritt der Verjährung der
Werklohnforderung schon Anfang Februar 1987

mangels rechtzeitiger Zustellung des Mahn-
bescheides. Die Beklagten hatten nämlich den
Mahnbescheid im Grundsatz rechtzeitig vor
Jahresende 1986 eingereicht und aus den folgen-
den Vorgängen bis zur Zustellung dieses Mahn-
bescheides keinen Anlaß, ihr eigenes Verhalten
im Hinblick auf etwaige Fehler zu überprüfen.

Zwar verzögerte sich die Zustellung rund zwei
Monate wegen der zwischenzeitlichen Anfrage
des Rechtspflegers zu einer etwaigen Zinsforde-
rung. Insoweit mußten die Beklagten aber nicht
von einer durch sie verschuldeten Verzögerung
ausgehen, weil der Mahnbescheid durchaus
auch ohne Zinsforderung hätte erlassen werden
können. Soweit sie auf die Anfrage des Rechts-
pflegers nach der Höhe des Zinssatzes ca. zwei-
einhalb Wochen später antworteten, mußten
sie ebenfalls nicht annehmen, nunmehr die
Zustellung des Mahnbescheides schuldhaft so
verzögert zu haben, daß die verjährungsunter-
brechende Wirkung nicht mehr eintreten konnte.

Denn in der Rechtsprechung ist verschiedent-
lich auch eine von einem Beteiligten verschul-
dete Verzögerung bis zur Dauer von drei
Wochen als noch unerheblich angesehen
worden (vgl. Baumbach/Hartmann, ZPO 51. Aufl.
1993,5 270 Rdnr. l8 m.w.N.).Im übrigen zeigt
auch die weitere Prozeßgeschichte, daß die
Beklagten insoweit noch keinen Anlaß zu einer
Überprüfung ihres Verhaltens auf eigene Fehler
hatten.

In dem Vorprozeß ist in erster Instanz zwar
die Frage einer Verjährung ausgiebig auf Seiten
des Gerichtes angesprochen worden. Weder
das Gericht noch die Anwälte - auch nicht die
zweitinstanzlich tätig gewordenen Anwälte -
haben dort aber auch nur ansatzweise proble-
matisiert, daß die Forderung gegen Dr. W.
bereits wegen einer zu spät erfolgten Zustellung
des Mahnbescheides verjährt gewesen sein.
könnte. Dieser Gedanke ist vielmehr erstmals
in der mündlichen Berufungsverhandlung
durch den 5. Senat vorgebracht worden.

Im vorliegenden Verfahren hat die Klägerin
erstinstanzlich selbst vortragen lassen, keine
schuldhafte Verzögerung der Beklagten bei
Erlaß des Mahnbescheides zu sehen. Angesichts
dieser Umstände vermag der Senat nicht zu
erkennen, warum die Beklagten Anlaß gehabt
haben sollten, ihr Verhalten insoweit zu über-
prüfen und der Klägerin rechtzeitig einen Hin-
weis auf einen möglichen Regreßanspruch
gegen sie zu geben.

2. a) Die Klägerin hat bezüglich dieses Schaden-
ersatzanspruchs eine schuldhafte Verletzung
der Pflichten aus dem behaupteten Anwaltsver-
trag schlüssig dargelegt.

Sie hat dazu vorgetragen: Jedem Erben hätten
aus der Erbschaft 478.906,45 DM zugestanden.
Die Beklagten hätten jedoch an den Bruder der
Klägerin 577.447 DM gezahlt; von der Zuviel-
leistung in Höhe von 92.540,54 DM (richtig:
92.540,55 DM) solle ein Teilbetrag von 62.000 DM
der Erbengemeinschaft erstattet werden. Die
Ehefrau des Bruders der Klägerin habe den ge-

zahlten Betrag zur Errichtung eines Hauses ver-
wendet; der Bruder der Klägerin habe die eides-
stattliche Versicherung gemäß $ 807 ZPO abge-
geben.

Sollte dieses Vorbringen richtig sein, so beruhte
die Auszahlung allein an den Bruder der I(läge-
rin statt an die Erbengemeinschaft auf einer
zumindest fahrlässigen anwaltlichen Pflichtver-
letzung. Da im vorliegenden Falle der verwalte-
te Nachlaß gemeinschaftliches Vermögen beider
Miterben und Mandanten in ungeteilter Erben-
gemeinschaft war ($ 2032 Abs. 1 BGB), hatten
Zahlungen aus dem Nachlaß nicht an einen Mit-
erben allein, sondern in einer Weise zu erfolgen,
die dem Recht der Miterben zur gemeinschaft-
lichen Verwaltung des Nachlasses (g 2038 BGB)

entsprach und eine ordnungsmäßige Ausein-
andersetzung des Nachlaßvermögens zwischen
den Miterben (g 2042 BGB) sicherstellte.

Bei einer Zuwendung von Nachlaßmitteln an nur
einen Miterben bestand erkennbar die - nach
der Behauptung der Klägerin eingetretene -
Gefahr, daß dieses Nachlaßvermögen der Mit-
verwaltung durch den anderen Miterben und
wegen Insolvenz des begünstigten Miterben der
Auseinandersetzung entzogen wird.

b) Da die Beklagte insoweit einen Schaden der
Klägerin bestritten hat, wird die Klägerin im
weiteren Berufungsverfahren für ihren Schaden-
ersatzanspruch noch substantiiert darzulegen
haben, daß ihrem Bruder und Miterben bei der
Auseinandersetzung des Nachlaßvermögens
gemäß g 2042 BGB nur ein Betrag zugeflossen
wäre, der geringer ist als die erhaltene Summe
von 577.447 DM.
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Steuerberaterhonorar
- Vorarbeiten, $ 25 StBGebV
- Gebührenrahmen, $ 11 StBGebV
- Lohnbuchhaltung, $ 34 StBGebV
- Zeitgebühr
- Zurückbehaltungsrecht, $ 66 StBerG
(0LC Düsseldorf, Urt. v. 10.12.1998 - I3 U 241/97)

Leitsatz:

Der Steterberater kann den bei ihm bel der
Bestimmung der angemessenen Gebühr ein-
geräumten Er.messensspielraum nicht in der
Weise nutzen, daß er grundsätzlich eine um
2070 höhere Gebähr einf,ordert.

Aus den Gründen:

Die Rechtsmittel der Parteien sind zulässig, in
der Sache ist aber nur die Berufung der Kläger
zu einem geringen Teil begründet.

Der Beklagte hat für die steuerberatende Tätig-
keit der Kläger insgesamt noch 8.243,11 DM zu
entrichten. Der darüber hinaus erhobene Hono-
raranspruch ist dagegen nicht gerechtfertigt.

I

Die mit der neuen Rechnung Nr. 97/1701 vom
28.77.7997 berechneten 3.740,72 DM stehen den
Klägern nicht zu.

1, Vorarbeiten zur Überschußermittlung 1995:
Die angesetzte Zeitgebühr von 1.007,50 DM
können die Kläger nicht beanspruchen. Gemäß
g 25 Abs. 2 Steuerberatergebührenverordnung
(StBGebV) erhält der Steuerberater die Zeit-
gebühr, wenn Vorarbeiten, die für die Ermitt-
lung des Überschusses der Betriebseinnahmen
über die Betriebsausgaben erforderlich waren,
über das übliche Maß erheblich hinausgehen.
Vorarbeiten, die das übliche Maß nur unerheb-
lich überschreiten, sind bereits mit der Wert-
gebühr abgegolten (Eggesiecker in: Bonner Hand-

buch, 9 25 STEUC0 Rdnr. 25.560). Hier haben die
Kläger einen Zeitaufwand von 6,5 Stunden be-
hauptet und eine Gebühr berechnet, die das
Honorar für die Hauptleistung, die Ermittlung
des Überschusses, nahezu erreicht. Damit haben
die Vorarbeiten ein Ausmaß angenommen, das

sie in den Bereich einer eigenen Angelegenheit
' rückt. Die lüäger hätten dann aber konkret
vortragen müssen, warum die Abstimmung des
I(ontos 1590 derart zeitaufwendig gewesen ist.
Angaben zum Ausmaß der auf diesem Konto
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haftung der Beklagten entfallen kann (vgl.

BCHZ 45, 3ll, 312 fl, ist insoweit nicht behauptet
worden.

d) Zw Bescheidung des Klageanspruchs sind
tatrichterliche Feststellungen erforderlich, weil
die Beklagte dem Klagevorbringen entgegen-
g'etreten ist.

aa) Ihre Behauptung, sie sei mit dem Beklagten
zu 1) nicht in einer Sozietät verbunden gewesen,
ist allerdings unerheblich, weil das Berufungs-
gericht aufgrund des vorliegenden Sach- und
Streitstandes eine Scheinsozietät rechtsfehler-
frei festgestellt hat.

bb) Rechtserheblich ist das unter Beweis gestell-
te Vorbringen der Beklagten, bei Vertragsschluß
hätten die Klägerin und der Beklagte zu 1) deut-
lich gemacht, daß ein Vertrag nur zwischen ih-
nen geschlossen werden solle. Da die Beklagte
damit den Ausnahmefall eines Einzelmandats
behauptet, hat sie dieses zu beweisen. Insoweit
hat sie Beweis angetreten. Bei der Würdigung
des Beweisergebnisses kann das Berufungs-
gericht berücksichtigen, daß einerseits die Voll-
machten der Erben allein dem Beklagten zu 1)

ausgestellt worden sind, andererseits die Be-

klagte an der Durchführung des Mandats mit-
gewirkr har.

cc) Rechtserheblich ist weiterhin der Vortrag
der Beklagten, die Klägerin und ihr Bruder hät-
ten von vornherein den Beklagten zu 1) einge-
schaltet, um mit dessen Hilfe die Durchsetzung
des Pflichtteilsanspruchs des Vaters der Erben
in unzulässiger Weise zu vereiteln. Unstreitig
haben die Erben im Oktober 1991 und April
1993 - und die Ehefrau des Bruders der Klägerin
im August 1993 - dem Beklagten zu 1) hohe Dar-
lehen gewährt; nach dem Vorbringen der Kläge-
rin sollten diese Darlehen, die zurückgezahlt
sein sollen, einen Z:ugriff des Vaters auf Nach-
laßmittel verhindern. Nach der Behauptung der
Beklagten hat die Klägerin ihre Lohnansprüche
an den Beklagten zu 1) abgetreten, um gegen-
über dem Vater als mittellos zu erscheinen.

Sollte sich das Vorbringen der Beklagten, Ver-
tragsgegenstand sei von Anfang an eine un-
zulässige Vereitelung der Ansprüche des Vaters
der Erben gewesen, als richtig erweisen, so
kann der Vertrag wegen Sittenwidrigkeit nich-
tig (s138 Abs. 1 BGB) oder wegen anwaltsfrem-
den Inhalts allein mit dem Beklagten zu 1)
geschlossen worden sein. Die Beweislast trägt
insoweit die Beklagte.

4. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend, soweit der Beklagte zu 1) nach dem
Klagevortrag infolge schuldhafter Verletzung
seiner Vertragspflichten Nachlaßverbindlich-
keiten nicht oder nicht rechtzeitig aus dem Nach-
laßvermögen erfüllt hat.

a) Dies betrifft zunächst die Tilgung der Steuer-
rückstände der Erblasserin. Insoweit hat die
Klägerin Ansprüche auf Ersatz von Säumnis-
zuschlägen in Höhe von 18.629 DM sowie von
Vollstreckungskosten in Höhe von insgesamt
1.168 DM schlüssig dargelegt.

b) Dies gilt auch für die Ansprüche auf Ersatz
von Zinsen in Höhe von insgesamt 797.262,77 DM,
die entstanden sein sollen, weil der Beklagte
zu 1) infolge schuldhafter Vertragsverletzung
titulierte Pflichtteilsansprüche des Vaters der
Erben nicht aus dem Nachlaßvermögen beglichen
habe.

c) Auch insoweit erfordert das dargelegte rechts-
erhebliche Vorbringen der Beklagten tatrichter-
liche Feststellungen.

II

Nach den vorstehenden Ausführungen hat das
tserufungsgericht auch den mit ciem Kiageanirag
zu 3) verfolgten Klageanspruch auf Ersatz eines
Teilbetrages von 62.000 DM, den der Beklagte
zu 1) an den Bruder der Klägerin statt an die
Erbengemeinschaft ausgezahlt haben soll, mit
der unzutreffenden Begründung abgewiesen,
ein solches Vorgehen falle ausschließlich in den
anwalts untypischen Aufgabenbereich eines Ver-
trages mit dem Beklagten zu 1) über die Verwal-
tung des Nachlaßvermögens.

1. Nach dem Klagevortrag haben die Erben mit
den Beklagten bezüglich der Verwaltung des
Nachlasses einen Anwaltsvertrag mit der an-
waltstypischen Pflicht zur Rechtsbetreuung ge-

schlossen.

Ist dieser Vertrag rechtswirksam, so hat die Be-

klagte für dessen ordnungsmäßige Abwicklung
einzustehen, wenn sie mit dem Beklagten zu 1)

tatsächlich oder scheinbar in einer Sozietät ver-
bunden war. Die einschlägigen vorstehenden
Ausführungen (zu Ziffer I.) gelten entsprechend.

Die Klägerin kann aus dem Gesichtspunkt des

sog.,,Sekundäranspruchs" auch keinen Schaden-
ersatz von den Beklagten zu 1) und 2) fordern,
weil diese sie nicht rechtzeitig auf einen mög-
lichen Regreßanspruch hingewiesen hatten, der
aus ihrer Untätigkeit über fast drei Jahre nach
der letzten gerichtlichen Handlung im Vor-
prozeß am 4.3.1987 und der deshalb dort ein-
getretenen Verj ährung herrührte.

Ob eine solche Hinweispflicht bestanden haben
könnte., kann der Senat dahinstehen lassen.
Denn es fehlt jedenfalls an der erforderlichen
Ursächlichkeit der etwa verletzten Hinweis-
pflicht für den eingetretenen Schaden. Wird
nämlich ein Mandant vor Ablauf der Verjäh-
rung des Primäranspr,uches aus Verletzung
des Anwaltsvertrages in der betreffenden An-
gelegenheit anderweitig anwaltlich beraten,
so entfällt die Belehrungspflicht des früheren
Rechtsanwalts.

Ist das Mandat mit dem ersten Rechtsanwalt
beendet, ohne daß dieser ihn auf die Regreß-
möglichkeit hingewiesen hat, und erkennt nun
der neue Rechtsanwalt, der den Mandanten in
derselben Angelegenheit rechtzeitig vor Ablauf
der Verjährungsfrist des Regreßanspruches ver-
antwortlich berät, diesen Anspruch ebenfalls

- ---,,1-L-L i--, 
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primären Vertragspflichten.

Diese aber sind gerade an die Stelle derjenigen
des früheren Rechtsanwaltes getreten. Deshalb
hat bei wertender Betrachtungsweise in erster
Linie derjenige Rechtsanwalt, der zuletzt in
der aufgezeigten Weise vertraglich tätig war,
den Schaden zu verantworten, der durch die
Verjährung des Regreßanspruches gegen den
früheren Rechtsanwalt entsteht. Dessen allen-
falls denkbare nachvertragliche Beratungs-
pflicht tritt demgegenüber völlig zurick (BGH,

urt. v. 11.2.1990, MDR 1990,713; Urt. v. 11.5,1995,

MDR 1995, 1070 f; Urt. v. 28.9.7995, NJW-RR 1996,

3r3 0.

Nach diesen Grundsätzen scheidet hier ein
Anspruch gegen die Beklagten zu 1) und 2) aus.
Abgestellt auf einen Eintritt der Verjährung der
Werklohnforderung am 6.3.1989 - nach zwei-
jährigem Stillstand des Prozesses - lief die Ver-
jährungsfrist für den Primäranspruch gegen die
Beklagten aus positiver Forderungsverletzung
des Anwaltsvertrages am 6.3.1992 ab. Zu diesem
Zeitpunkt war ihr Mandat längst durch Über-
sendung der Handakte an den zweitinstanzlich
tätigen Anwalt Anfang Dezember 1990 beendet.
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Der zweitinstanzlich tätige Anwalt wußte aber
spätestens durch die Erörterungen des 5. Senats
in der Sitzung vom 6.2.1992 - noch vor Verjäh-
rung des Primäranspruches - von der Möglich-
keit einer Verjährung der Werklohnforderung.

GI Hinweise
1. Seit dem 1.1.1999 gilt das neue Betriebs-
rentengesetz. Einen Schwerpunkt der darnit ge-
schaffenen neuen Rechtslage bilden die Ande-
rungen im Rahmen der gesetzlichen Anpas-
sungsprüfungspflicht nach g 16 BetrAVG. Dies
hat Herrn Dr. Langohr-Plato veranlaßt, eine
Broschüre unter dem Titel ,,Die Anpassung lau-
fender Versorgungsleistungen" herauszugeben.

Neben einer ausführlichen Kommentierung der
bei der Anpassungsprüfung zu beachtenden
rechtlichen Rahmenbedingungen und einer um-
fangreichen Rechtsprechungsdokumentation
enthält die Broschüre auch die aktuellen Lebens-
haltungskostenindexe sowie zwei Musteranschrei-
ben an die Betriebsrentner.

Die Broschüre kann zum Preis von 15,- DM zzgl
MwSt. beim Gerling-Institut GIBA angefordert
-.-^-i ^-w El uE ll.

2. Der Verlag Dr. Otto Schmidt I(G bringt in
7. Auflage von Tillmann/Mohr das ,,GmbH-
Geschäftsführer-Praktikum" heraus.

Das Buch gibt eine systematische und gleichzei-
tig an den Erfordernissen der Praxis ausgerich-
tete Darstellung der Rechte und Pflichten des
Geschäftsführers in allen Rechtsbereichen - von
der Bestellung bis zur Abberufung und gleich-
zeitig von der Gründung des Unternehmens bis
zur Liquidation oder Insolvenz. Das Steuerent-
lastungsges etz 7999 1200012002 ist eingearbeitet.

Das Werk zeichnet sich weiterhin durch eine
große Praxisfiähe aus. Eine Vielzahl von Beispie-
len vermittelt dem Leser das Wissen frir die
Grenzen zulässiger Gestaltungen. In den einzel-
nen Kapiteln sind Anregungen zur Formulie-
rung von Verträgen eingearbeitet.

Ti I lma n n/Moh r: Gm bH-Geschäftsfü h rer-Pra kti ku m -
Zivil- und steuerrechtlich optimierte Vertragsgestal-
tung, Haftung und Risikovermeidung, Versicherung
und lnsolvenzschutzi Verlag Dr, Otto Schmidt KG,

Köln, 7, neu bearbeitete und erweiterte Auflage,
351 Seiten, 78,, DM, ISBN 3-504-32172-5
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Stichwort- und
E nt s cheidungsverz eichnis
Heft I -12

Abfindungsvergleich
- Vorbehalt 99,733,792

Berufung
- >, zweite

Berufungsbegründung
- Darlegungslast

Berufungsbegründüngsfrist
- Antrag, mangelhafter
- Fristenkontrolle
- Verlängerungsantrag, erster
- Wiedereinsetzung

Berufungsfrist
- Parteibezeichnung

Berufungsschrift
- Auslegung der >

- Falschbezeichnung, erkennbare

Beschlagnahmebeschluß
- Bestimmtheit
- Bilanzen etc.

Bestreiten
- > mit Nichtwissen, $ 138 Abs. 4 ZPO

Betreuer
- Rechtsanwalt

= Prozeßführungsrecht

Betriebsaufgabe
- Belehrungspflichten

Betrug
- Zahlungsunfähigkeit, Bestellung

Beweislast
- Anscheinsbeweis

= Rechtsauffassung des FA
- Aufklärung/Belehrung, unterlassene

= > des Steuerberaters
- Beratung, unterlassene

= Substantiierung
- Betriebsprüfungsbericht
- Honorarrückforderung
- Sitzungsprotokoll
- Vergleichsinhalt

Buchführungsauftrag
- Belehrungspflichten

= Auslandsrechnung, $ 51 USTDV
Neuerstellung
= Darlegungsla
Vorkontierung

Läßt die Gesamtwürdigung aller Umstände des
Einzelfalls nicht die Feststellung zu, ob ein
Anwaltsvertrag vorliegt oder nicht, so ist im
Zweifel anzunehmen, daß derjenige, der die
Dienste eines Rechtsanwalts in Anspruch
nimmt, ihn auch in dieser Eigenschaft beauf-
tragen will, weil er erwartet, daß der Rechts-
anwalt bei seiner Tätigkeit auch die recht-
lichen Interessen'des Auftraggebers wahrneh-
men werde (BCH, Urt. v, 2.7.1998 - lX ZR 63/97,
NJW 1998, 3486 m.w,N.).

bb) Auch eine Vermögensverwaltung kann ent-
gegen der Ansicht des Berufungsgerichts zur
typischen Berufstätigkeit eines Rechtsanwalts
gehören.

Aus g 1 Abs. 2 BRAGO ergibt sich nichts anderes.
Diese Vorschrift bestimmt, daß die Tätigkeit
eines Rechtsanwalts u.a. als Treuhänder oder in
ähnlicher Stellung nicht nach der Bundesgebüh-
renordnung für Rechtsanwälte (BRAGO) zu ver-
güten ist; eine Vergütung nach dieser Gebühren-
ordnung setzt eine vertragliche Anwaltstätig-
keit mit der dafür typischen Rechtsbeistands-
pflicht voraus ($ 1 Abs. r BRAGO; BGH, Urt. v.

2.7.1998, a.a.O.). Auch die Anwendung der für
den Rechtsanwalt vorteilhaften Verjährungs-
regelung des S 51b BRAO (= $ 51 BRAO a.F.)
hängt von dieser Voraussetzung ab (BGH, Urt.

v. 27.L1994 - lX ZR 195/93, NJW 1994, 140s, 1406:
ct 1994, 198).

Diese Vorschriften schließen es nicht aus, daß
Mandant und Rechtsanwalt im Einzelfall einen
Vertrag über Vermögensverwaltung und/oder
Treuhandtätigkeit mit einer Pflicht zur Rechts-
betreuung abschließen. Ein Rechtsanwalt kann
eine treuhänderische Tätigkeit ohne Rechts-
beratung und -vertretung übernehmen (BCH,

urt. v. L|2.1994 - ilt zR 93/93, WM 1995, 344,
347 : Gl 1995, 209):ihm kann eine Treuhand-
schaft aber auch mit der Aufgabe der Rechts-
betreuung übertragen werden (BCHZ 120, 157,

159: Gl 1993,90). Dies gilt entsprechend für
anwaltliche Anlageberatung (BCH, Urt. v.

17.4.1980 - ilt zR 73/79, NJW 1980, 1855, t856;
v. 27.1.1 994, a.a.O.) und Maklertätigkeit (86H,
urt. v. 16.2.1977 - IV ZR 55/75, WM 1977, 551,
552; v. 10.6.1985 - lll ZR 73/84, NJW 1985, 2642;
v. 31.10.1991 - lX ZR 303/90, NJW 1992, 681, 682
: Gr 1993, 282).

Auch ein Mandat zur Vermögensverwaltung
kann im Einzelfall mit einer Rechtsbeistands-
pflicht des Rechtsanwalts verbunden und des-
wegen auf eine anwaltstypische Tätigkeit ge-
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richtet sein. Aus dem Urteil des Bundesgerichts-
hofs vom 22.72.7966 (Vll ZR 195/64, BGHZ 46,

268: NJW 1967,876), auf das das Berufungs-
gericht verweist, ergibt sich nichts anderes.
In dieser Entscheidung wird ausgeführt, daß
eine vertragliche Vermögensverwaltung in der
Regel nicht zur Berufstätigkeit eines Rechts-
anwalts gehöre, wenn das Interesse des Auf-
traggebers dahin gehe, das vorhandene Ver-
mögen zu erhalten und eine angemessene Ver-
zinsung zu erzielen. Dieser Fall lag im damals
entschiedenen Streit vor, weil Miethäuser nach
den Grundsätzen der Rentabilität zu verwalten
waren (BGHZ 46, 268, 270 f, 276). Zugleich wird
in jenem Urteil aber klargestellt, daß ausnahms-
weise eine anwaltliche Vermögensverwaltung
("Wirtschaftsmandat") auch eine Pflicht zur
Rechtsbetreuung umfassen kann (BCHZ 46, 268,
270 f).

cc) Im vorliegenden Streitfall hat der von der
Klägerin behauptete Auftrag zur Verwaltung und
Abwicklung des Nachlasses in erheblichem Um-
fang auch eine Rechtsberatung und -vertretung
gegenüber dem Vater der Erben wegen der
Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche
und gegenüber der Finanzbehörde wegen der
Steuerforderungen zum Gegenstand gehabt, so

daß das Mandat entgegen der Ansicht des Beru-
fungsgerichts zumindest auch auf eine anwalts-
typische Tätigkeit gerichtet war. Dementspre-
chend ist dieses gemäß dem Klagevortrag durch
die Beklagten - auch unter Inanspruchnahme
der Gerichte - durchgeführt worden. Danach
kann es dahinstehen, ob, wie das Berufungs-
gericht meint, Sozietätsmitglieder nicht für eine
anwaltsuntypische Vertragstätigkeit eines Kolle-
gen haften.

c) Nach alledem hat die Klägerin schlüssig dar-
gelegt, daß die Beklagte für die vertragswidrige
Veruntreuung von Nachlaßvermögen durch den
Beklagten zu 1) aus dem einheitlichen Anwalts-
vertrag als Gesamtschuldnerin haftet. Die ver-
tragliche Mithaftung aufgrund einer tatsäch-
lichen oder scheinbaren Sozietät erstreckt
sich darauf, daß ein Sozietätsanwalt durch vor-
sätzliche Verletzung seiner Vertragspflichten
Mandantengelder beeinträchtigt (BGHZ 70, 247,

251 f).

Daran ändert es nichts, daß eine solche Ver-
tragsverletzung zugleich eine unerlaubte
Handlung und Straftat sein kann ($ 823 Abs. 2
BGB i.V.m. $$ 246, 263,266 SIGB, $ s26 BGB).

Ein rein deliktisches, vertragsunabhängiges
Verhalten des Beklagten zu 1), für das eine Mit-

9,
9,

9
9

2
2 8

99,12

99, 186

99, 116
99,173, 777

99, 83
99, 83

99,32

Abschlußprüfung
- Bilanzmanipulation
- Dritthaftung
- Fortsetzungsprüfung

= Prüfungsurnfang
- Gründungsprüfung
- Nachtragsprüfung (s. Fortsetzungsprüfung)

Abretung
- > des Honoraranspruchs

Akteneinsicht
- > durch Haftpflichtversicherer
- Ermittlungsakten, StA

Allgemeine Auftragsbedingungen
- Dritthaftung
- Einbeziehung

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
- Honorarvereinbarung, Liquidator

= Auslegung

Amtspflichtverletzung
- Rechtsberatung durch StB/WP

Anerkenntnis
- Verjährungsunterbrechung

= Zukunftsschaden

Anwaltsvertrag
- RA und Aufsichtsrat
- Zustandekommen des >

Arglisteinwand
- Schlichtungsklausel

Aufsichtsrat
- Anwaltstätigkeit des >

Auskunftsvertrag
- Zurechnungszusammenhang

= Zeitablauf

Belehrungspflicht des RA
- >, baubegleitende

Belehrungspflicht des SIB/WP
- Betriebsaufgabe
- Bilanzierungspflicht

= Kleingewerbetreibender
- Entnahme, steuerfreie,

$ s2 Abs. 15 Satz 8 Nr. 2 EStG
- Fehler des Vorberaters
- Frist

= Klage, aussichtslose
- Investitionszulagenantrag
- Kleingewerbetreibender

= Bilanz, unnötige
- Reinvestitionsrücklage
- Vollverzinsung, g 233a AO

Berichtigung, S 129 AO
- Einnahme-/Überschußrechnung
- USt-Vorauszahlung

Berufspflichtverletzung
- Mitteilung an Berufskammer

Berufsverbot
- >desRA

= wg. Verteidigerpost

9,
9,

9,
9,

9

9
9

99,248
99,225

99,265

9

99,767

99,792

99,33
99, 33

99, 276

99,33

99,776

99,6

99,277

99,98

99, 186
99, 50

99,98
99,777
99, 799

99,158

767
161

278
278

99, 32
99, 32

99,797
99,277

99, 203
99, 203

99, 301

99, 264

99,277

99, 24

99, 747

99, 246

99, 2ll

99, 85

99, 246
99, 747
99,39
99,73
99,73

Darlegungslast
- Buchführung, Neuerstellung
- Nachbesserung

Dritthaftung
- Vertrag mit

= Allgemein
= Auskunft
= Bilanzmanipulation
= Dritte, Kreis der >

= Finanzierungsmaßnahme, konkrete
= Kreditgeber

Entnahme
- >, steuerfreie, 0 52 Abs. 15 Satz 8 Nr. 2 ESIG

Erhaltungsrnodell
- Steuervorteile

Finanzgerichtsordnung
- Vorbringen, verspätetes, g 79b Abs. 2 FGO

= Unterlagen beim Konkursverwalter

Firma
- Zusatz,,und Partner"

st
des Mandanten

Schutzwirkung zugunsten Dritter
e Auftragsbedingungen

99,197
99,797

99, 18
99,797

46
46

99
99

99,278
99, 218
99,278
99, 278

99, 18

99, 138

99, 218
99,776

99,24

99,75 99. 49
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der diesem erteilten Vollmachten - wahrzu-
nehmen, die gesamte Nachlaßabwicklung für
die ungeteilte Erbengemeinschaft durchzu-
führen und diese vor Gerichten und Behörden
zu vertreten.

Der Beklagte zu 1) habe damals den Erben er-
klärt, die Nachlaßgelder müßten sofort von den
Bankkonten auf das Konto der Sozietät über-
wiesen werden, um sie vor dem Zugriff des
Vaters der Erben zu sichern. Daraufh.in hätten
diese am folgenden Tage eine entsprechende
Überweisung auf ein - unstreitig auf dem Brief-
bogen der beiden Beklagten angegebenes -
Konto Nr. ,...bei der Stadtsparkasse N. veranlaßt.
Damals habe die Höhe des Nachlaßwertes noch
nicht festgestanden, weil das Finanzamt rück-
ständige Steuern verlangt und der Vater Pflicht-
teils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche gel-
tend gemacht habe.

Die Beklagte sei im Rahmen der Nachlaßverwal-
tung tätig geworden. Sie habe in dieser Ange-
legenheit - dies ist unstreitig - am 2.9.1993 der
Sparkasse N. - auf einem Briefbogen der beiden
Beklagten - geschrieben; dieses Schreiben wird
folgendermaßen eingeleitet:

,,Wir vertreten die Interessen von Herrn E.G.
sowie von Frart II.E. Fntsprechende V. ollmachtel
sind diesem Schreiben beigefügt."

Der Bruder der Klägerin habe im Zusammen-
wirken mit dem Beklagten zu 1) versucht, einen
großen Teil des Vermögens an seine Ehefrau zu
verschieben, um die Vollstreckung eines Titels
seines Vaters - wegen des Pflichtteilsanspruchs -
zu verhindern; eine entsprechende,,schenkungs-
vereinbarung" vom 20.11.7992 hätten * dies ist
unstreitig - beide Beklagte mit ihrer Unter-
schrift ,,bestätigt".

a) Dieses Klagevorbringen ist dahin zu werten,
daß ein einheitliches Mandat beiden Beklagten
erteilt worden sei und die gesamte Verwaltung
und Abwicklung des Nachlasses - bis zur aus-
stehenden Auseinandersetzung des Nachlasses
unter den Miterben - umfaßt habe, insbeson-
dere sich auf die notfalls gerichtliche Regelung
der Ansprüche des pflichtteilsberechtigten
Vaters und der Steuerforderungen erstreckt
habe. Es ist nicht interessengerecht, diesen ein-
heitlichen Sachverhalt in einen selbständigen
Auftrag zur Vermögensverwaltung allein an
den Beklagten zu 1) und in ein weiteres Mandat
an beide Beklagte zur Führung der Vorprozesse
gegen den Vater der Erben aufzuspalten.

b) Die Revision beanstandet weiterhin zu Recht
die Wertung des Berufungsgerichts, der be-
hauptete Auftrag habe eine anwaltsfremde Ver.
mögensverwaltung zum Gegenstand gehabt, so
daß von einem Einzelmandat an den Beklagten
zu 1) auszugehen sei.

Die Auslegung der wechselseitigen Erklärun-
gen bei Abschluß eines Anwaltsvertrages kann
wegen besonderer Umstände des Einzelfalls
ergeben, daß einem Sozietätsanwalt ein Ein-
zelmandat erteilt wird, (BGHZ 56, 355, 36t; 124,

47, 49). Dies ist im vorliegenden Fall, wie das
Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, nicht
schon deswegen anzunehmen, weil die Klägerin
die Prozeß- und Verhandlungsvollmacht vom
75.7.7997 allein dem Beklagten zu 1) erteilt hat
(vgl. BGHZ 56, 35s, 358).

Ein Mandant will in der Regel die Vorteile
eines Vertrages mit allen Sozietätsanwälten
auch dann nutzen, wenn er weiß oder sogar
Wert darauf legt, daß nur ein bestimmtes Mit.
glied der Sozietät seine Sache bearbeitet (BCHZ
124, 47, 50): die Erteilung einer Vollmacht an
diesen Anwalt dient dann nur der Legitimation
nach außen (BGHZ 56, 355,358i. Im vorliegen-
den Fall hatte die Klägerin ihr erstes Schreiben
vom 9.7.1991 an beide Beklagte gerichtet.

Zwar kann arisnahmsweise die Annahme eines
Einzelmandats an einen Sozietätsanwalt dann
naheliegen, wenn dieser mit einer Tätigkeit
betraut wird, die an sich außerhalb der eigent.
lichen Aufgaben eines Rechtsanwalts liegt
(BCH, Urt. v. 10.3.1988, a.a.0.). Das Berufungs-
gericht hat jedoch zu Unrecht angenommen,
daß die von der Klägerin behauptete Verwaltung
und Abwicklung des Nachlaßvermögens eine
anwaltsfremde Aufgabe gewesen sei.

aa) Ob im Einzelfall ein Anwaltsvertrag vor-
liegt mit der anwaltstypischen Verpflichtung,
dem Auftraggeber rechtlichen Beistand zu
leisten ($ 3 Abs. 1 BRAO), hängt vom Inhalt der
Aufgabe ab, die dem Rechtsanwalt übertragen
und von diesem durchgeführt wird. Die Rechts-
beratung und -vertretung muß nicht der Schwer-
punkt der anwaltlichen Tätigkeit sein. Ein
Anwaltsvertrag kann auch anwaltsfremde Maß-
nahmen umfassen, falls diese in einem engen
inneren Zusammenhang mit der rechtlichen
Beistandspflicht stehen und auch Rechtsfragen
aufwerfen können. Etwas anderes gilt nur
dann, wenn die Rechtsbetreuung völlig in den
Hintergrund tritt und deswegen als unwesent-
lich erscheint.

Gl 12/99 . Seite 309

99, 58

99, 237

99, 185

99,707

Fristenkontrolle
- Berufungsbegründungsfrist
- Bote
- Empfangsbekenntnis
* Fristenkontrollbuch

= Erledigungskontrolle
= >, EDv-gestützte
= Fristverfügung,

s

Klebezettel
= Organisationsanweisung
= Organisationsverschulden,

Klebezettel
= Streichung der Frist

- Fristversäurnnis, unverschuldetes
= Anweisung

- > an Bürokraft
- Klebezettel

= Beförderung der Post
- > durch Mitarbeiter
- > durch Kurierdienst

= Brief an unzuständiges Gericht
= Empfangsbekenntnis,
= Postlaufzeit
= Unterzeichnung des >
= Verkehrsstau
= Verschuldensmaßstab
= Wartepflicht des Gerichts
= Weiterleitung durch Gericht

- Kanzlei, gemischte
- Organisationsanweisung

= Anruf des Gerichts
= Briefbeförderung
= EDV-Kontrollausdruck
= Faxnummer, falsche
= Fristenkontrollbuch
= Gerichtspost

- Telefax
= Nummer, falsche

- Vorfrist

Gerichtsstand
- Honorarklage
- Zuständigkeitsbestimmung

Gesamtschuld/-schuldner
- Sozietätsvertrag

= Scheinsozius
= Treuhandvertrag
= Veruntreuung

- Verkehrs- und Prozeßanwalt

Gewinnermittlung
- Wahl der Art der >

GI Aktuell
- Aktivierung, Gewinnansprüche
- Antragsunterschrift, Invzul

= Telefax
- Arbeitszimmer

= > im Haus des Ehegatten
- Belastung, außergewöhnliche

= Befruchtung, künstliche
- Berufsausbildung
- Berufspflichtverletzung

= Mitteilung an Berufskammer
- BVerfG-Urteile zur Familienbesteuerung

= Folgen
- Drittaufwand

= Kosten des Arbeitszimmers
- Einkbmmensteuertarif
- Einkünfte, g 22 Nr. 3 EStG

= Pflegegelder
- Existenzminimum
- Familienbesteuerung
- Fristversäumnis, Verkehrsstau
- Fristwahrung, Postversand
- GbRmbH
- Gewerbeertragsteuer
- Halbteilungsgrundsatz
- Haushaltsfreibetrag

= bei Ehegatten
- Kinderbetreuungskosten

= bei Ehegatten

99, 113, 776,777
99,29
99,25

99, 72, 67, 772, 238
99, 83

99, 67
99.170

99, 66

99, 81

99, 81

99, 288

99,210
99,237

99, 158

99,60

99,288
99, 732

99, s4

99, 54

99,72
99, 113
99, 83

99,67,772

99
99
99
99
99
99
99

99,30
99, 238
99, 113
99, 61

99, 67,772
99, 28

99
99
99
99

290
290
290
724

99, 83
99,28

99, 29
99,236
99,4

- Kinderfreibeträge
- Kindergeld

= Berufsausbildung
- Kündigungsfrist

= Insolvenz (Konkurs)
- Lebensversicherung

= Vertragsänderung
- Lohnsteuer

= ArbG-Beiträge, Gruppenversicherung
= Trinkgelder

- Postversand, Beförderungsrisiko
- Restitutionsklage, Anmeldefrist
- Schriftformerfordernis

= Urkunde, Anlagen
- Schuldzinsen, private
- Schuldzinsenabzug, Baudarlehen
- Sonderausgaben, $ 10 EStG

= Beschäftigungsverhä1tnis,
hauswirtschaftliches

- Telefax
= Unterschrift
= Vergütung, urheberrechtliche

- Telefonwerbung
- Verfassungsgericht

= Bindungswirkung
- Versicherungsbedingungen

= Anpassungsklausel
- Zinsbesteuerung verfassungsgemäß
- Zulassung, Rechtsanwalt, DDR

GmbH
- Auflösung

= Gründungsgesellschaft
- Bareinlageverpflichtung
- Geschäftsführer

= Einlagebestätigung

Gründungsprüfung
- Bewertungsfehler

Hilfeleistung. in Steuersachen
- siehe unter Steuerberatungsgesetz

Honoraranspruch des RA
- Belehrungspflicht über >

- Einforderbarkeit, Fälligkeit
- Honorarvereinbarung

= Auslegung
- Liquidator
- Rechtsbeistandstätigkeit
- Rechtsberatung, telefonische
- Zeitvergütung, Einziehung

Honoraranspruch des StB/WP
- Abschlagszahlungen

= Verrechnung
- Abschlußvorarbeiten
* Abtietung des >

- Anderung der Rechnung
= > im Gebührenrechtsstreit

- Bereicherung, ungerechtfertigte
- Bereicherungsanspruch

= > des Mandanten
(s. auch Rückfordeiungsanspruch, $ 812 BGB)

- Bestimmungsrecht, $ 315 BGB
- Betriebsprüfung
- Bilanz, unnötige
- Buchführung

= Abstimmung
= Einrichten der >, $$ 32, 13 StBGebV
= Gegenstandswert
= Rahmensatz
= Tätigkeiten, sonstige
= Überschußrechnung, g 33 StBGebV
= Verprobung

- DATEV-Gebühren
- Ehegattenveranlagung

= Erhöhungsgebühr, g 6 StBGebV
- Einforderbarkeit, g 9 StBGebV

= Einzelangaben, nachträgliche
= Unterschrift

- Erfüllungsort

99, 184
99, 108
99, 236
99, 2

99,784
99, 4
99, 81

99,263

236
72
141
747
147
4
777

99, 289
99, 54
99,262
99, 4
99, 236
99, 263
99, 28
99, 290

774
20

99
99

99, 290

99,707
99,80
99, 2

99, 33
99, 33

99,85
99,85
99, 33
99, 203
99,203

99,225

99,77
99,774
99,39
99,725

99, 81
99, 82
99, 106

99,20

99, 247
99,247

99,275
99, 64
99,295
99,26s

99,39
99, 796
99,98

99,151
99,77
99,295

99,77,295
99,77,295

99, 66
99, 151
99, 151

99, 204

99,77
99,255
99,247
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- Ermittlungsverfahrön, $ 31 StBGebV
- Fälligkeit, g 7 StBGebV
- Fristverlängerungsäntrag
- GebüMenrahmen, g 11 StBGebV

= Bestimmungsrecht, Festlegung
= Buchführung
= Darlegungslast
= Erhöhung, pauschale (20%)
= Gegenstandswert, falscher
= Lohnbuchhaltung
= Mittelgebühr

- Gerichtsstand für Klagerecht
= Zuständigkeitsbestimmung

- > gg. Kommanditisten
- Honorarvereinbarung

= >, nachträgliche
- Insolvenzbeschlag
- Kleingewerbetreibender
- Leistungsort
- Lohnbuchhaltung, g 34 StBGebV

= Einrichten der Lohnkonten
= Rahmensatz

- Pauschalgebühr, g 14 StBGebV
= Vereinbarung, unwirksame

- Rechnung, fehlerhafte
= Nachbesserung

- Rückforderungsanspruch, $ 812 BGB
= Vorschüsse

- Schleöhtleistung
- Tätigkeiten, sonstige, $ 33 Abs. 7 StBGebV
- Teilzahlung
- Unternehmensberatung
- Unterzeichnung der Rechnung
- Verjährungsbeginn, g 196 Abs. 1 Nr. 15
- Verjährungsunterbrechung

= Aufrechnung, unzulässige
- Vorschuß

= Rückzahlung des >
- Wirtschaftsberatung
- Zeitgebühr/-honorar

= Angaben, $ 13 StBGebV
= Betriebsprüfung
= Bilanzvorarbeiten
= Einrichten der Buchführung
= Ermittlungsverfahren
= Mittelgebühr
= Steuerfachgehilfe
= Tätigkeiten, sonstige
= Vorarbeiten für Steuererklärung

- Zinsschaden

Immobilienverkauf
- Beratungsvertrag
- Berechnung der Steuervorteile

Internet
- Werbeverbot

= Gästebuch

Investitionszulage
- Auftrag zur Beantragung der >

- Betriebsvorrichtung
- Ladeneinbau
- Unterschrift

Kausalität
- Information des Mandanten
- Investitionen, unterlassene
- > zwischen Pflichtwidrigkeit

und Schaden
= Entscheidung des Gerichts
= $ 6b EStc - Beratung
= Verhalten, beratungskonformes

- Unterbrechung der >

= Rechtsanwalt, neuer
- Vorteile, wirtschaftliche
- Zurechnungszusammenhang

= Zeitablauf

Klageauftrag
- Belehrung über Fristen

= Aussichtslosigkeit

99,204,295

99, 39 , 64
99,77,295

99,66
99,295
99,204

99,77,295
99,229

99, 39
99, 42

247
794

Kommanditgesellschaft
- Kommanditist

= Einlage, Rückzahlung
= Haftung

Kostenerstattung
- RA-Honorar, Straßenneubau
- StB-Kosten

Liquidator
- Honorar

= Sondervergütung

Mandatsniederlegung
- Fristenlauf
- Mitteilungspflicht

Mittelverwendungskontrolle
- Mandatsumfang
- Verein, gemeinnütziger

Mitverschulden
- Bareinlage, GrnbH
- Fristüberwachung
- Informationen an RA

= > durch Mandanten
- Informationen an StB
- Prüfungspflicht des Mandanten
- Rechtsmittel, unterlassenes
- Steuererklärung

= Zinserträge

Nachbesserung
- Darlegungslast
- Kosten der >

- Rechnung, fehlerhafte
- Schaden

Notar
- Belehrungspfiichten

= >, steuerliche
= Subventionen
= Vorleistungen, ungesicherte

- Löschungsurkunde
- Tätigkeit, betreuende, $ 24 BNotO

= Löschungsurkunde, Treuhandauflage
- Vorleistungen, ungesicherte

= Grundstück an Liebhaber

Praxisveräußerung
- Arglisteinwand
- Schlichtungsklausel

Prozeßvollmacht
- BGB-Gesellschaft

Rechtsanwalt
- Belehrungspflicht

= Vergütungsanspruch
- Beratungspflichten

= Bauvertrag
- Betreuer
- Grundsatz des sichersten Weges
- Kündigungsschutzklage

= Sachverhaltsaufklärung
= zwei Kündigungserklärungen

- Liebhaberei
- > und Steuerberater

= Kammerbeitrag
- Reihtsberatungs-Hotline
- Sachverhaltsermittlung
- Strafuereitelung
- Strafuerteidigung, Grenzen der >

- Syndikus
= Berufsfreiheit
= Mandatsvertrag, nichtiger
= Tätigkeitsverbot

- Tätigkeitsschwerpunkt
= Forderungseinzug

- Untätigkeit
- Verfahren, berufsgerichtliches

= Bindungswirkung, Strafbefehl

99, 794
99, 794

gemeinschaft 290.867,40 DM - jeweils zuzüglich
Zinsen - zu zahlen sind. Die Klage gegen die
Beklagte zu 2) hat das Landgericht abgewiesen.

Nach Abtrennung des Verfahrens gegen den
Beklagten zu 1) hat das Oberlandesgericht die
Berufung der Klägerin gegen die Abweisung der
Klage gegen die Beklagte zurückgewiesen. Mit
ihrer Revision, soweit sie angenommen worden
ist, verfolgt die Klägerin ihre Ansprüche weiter.

Die Revision führt zur (teilweisen)Aufhebung
des Berufungsurteils und insoweit zur Zurück-
'verweisung der Sache an das Berufungsgericht
(SS 564, 565 Abs. 1 Satz 7 zPO).

Aus den Gründen

I

Im Rahmen des Klageantrags zu 1) verfolgt die
Revision noch zugunsten der Erbengemeinschaft
Ansprüche auf Ersatz von 58.060,90 DM, die der
Beklagte zu 1) aufgrund eines Vertrages mit den
Erben aus dem Nächlaßvermögen in der Zeit
vom 11.9.1991 bis 29.8.7994 erlangt und verun-
treut haben soll, sowie auf Ersatz von Steuer-
und Zinsschäden, die nach dem Klagevortrag
entstanden sind, weil der Beklagte zu 1) rück-
ständige Steuern der Erblasserin uhd titulierte
Pflichtteilsansprüche des Vaters der Erben ver-
tragswidrig nicht aus dem verwalteten Nachlaß-
vermögen bezahlt habe. Insoweit hat sich die
Klägerin auf die entsprechende Verurteilung des

Beklagten zu 1) durch das Landgericht bezogen
und dessen Schadenberechnung übernommen.

1. Das Landgericht hat zutreffend ausgeführt,
daß die geltend gemachten Ansprüche, sollten
sie bestehen, zum Nachlaßvermögen gehören
($ 2041 BGB) und die Klägerin Leistung an die
ungeteilte Erbengemeinschaft verlangen darf
(s 203e BGB).

2. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob
gemäß dem - bestrittenen - Klagevortrag eine
Sozietät zwischen den Beklagten bestanden hat;
deswegen ist im Revisionsverfahren von der
Richtigkeit dieses Vorbringens auszugehen.

In diesem Falle kann die Beklagte für die ord-
nungsmäßige Erfüllung der Anwaltspflichten
des Beklagten zu 1) als Gesamtschuldnerin
haften, weil ein Sozietätsanwalt in der Regel
ein ihm angetragenes Mandat auch im Namen
der übrigen Sozietätsmitglieder annimmt
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(BCHZ 56, 355, 358 ff; 70, 247, 248 f; 124,47, 48 f
m.w.N.) . Dies gilt auch, soweit das Mandat eine
Treuhandtätigkeit umfaßt }rat (BCH, Urt. v.

t0.3.1988 - ilt ZR 195/86, WM 1988, 986 : CI 1988,

204).

Unabhängig davon kann die Beklagte auch haf-
ten aufgrund der rechtsfehlerfreien Feststellung
des Berufungsgerichts, die Beklagte habe zumin-
dest nach außen den Anschein einer solchen
Sozietät erweckt, weil sie mit dem Beklagten zu
1) ein gemeinsames Praxisschild und gemein'
same Briefbögen benutzt habe. Dann muß sich
die Beklagte nach den Grundsätzen der Dul-
dungs- und Anscheinsvollmacht ad dem von
ihr gesetzten Rechtsschein einer Sozietät fest-
halten lassen (BGHZ 70, 247, 249; BGH, Urt. v.

24.1.199t - tX ZR l2I/90, NJW 1991, 1225 : Gl

1991,205). Daran ändert es nichts, wenn die
Beklagte - gemäß ihrer Behauptung - als freie
Mitarbeiterin tätig war (vgl. BCHZ 124, 47, 5l).

3. Das Berufungsgericht hat den Klageanspruch
auf Zahlung von 58.060,90 DM wegen Veruntreu-
ung von Nachlaßvermögen durch den Beklagten
zu 1) abgewiesen, weil dieser die Nachlaßgelder
nicht zur Ausübung einer anwaltstypischen Be-

rufstätigkeit, sondern zu einer anwaltsfremden
Verwaltung des Nachlaßvermögens für die Erben
erhalten habe; dies spreche für ein Einzelman-
dat an den Beklagten zu 1). Insoweit habe die
Klägerin Rechtsbeziehungen zur Beldagten nicht
schlüssig dargelegt.

Die Revision rügt mit Erfolg, daß diese tatrich-
terliche Feststellung auf einem Verstoß gegen
g 286 ZPO beruht, weil das Berufungsgericht
den Klagevortrag nicht umfassend gewürdigt
hat, und daß die rechtliche Bewertung des vor-
gebrachten Sachverhalts durch das Berufungs-
gericht fehlerhaft ist.

Die Klägerin hat zuletzt im wesentlichen -
unter Beweisantritt - vorgebracht: Sie habe mit
Einverständnis ihres Bruders beide Beklagte
beauftragt, nachdem ihr Vater Pflichtteils- und
Pflichtteilsergänzungsansprüche geltend ge-

macht habe. Das erste Gespräch habe sie - die
Klägerin - etwa Ende Juni 1991 in der Anwalts'
k3nzlei mit dem dort tätigen Referendar ge-

führt, Diesem habe sie ihr Anliegen erläutert
sowie Ablichtungen der Testamente der Erblas-
serin, der Nachlaßvollmachten, die die Erben
ihrem Vater erteilt hatten, und einen Steuer-
bescheid überreicht. Sie habe das Mandat er-
teilt, die Interessen der Erben gegenüber ihrem
pflichtteilsberechtigten Vater - unter Widerruf
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BFH: Sogenannter Halbteilungsgrundsatz gilt nicht
für die Einkommensteuer

In seinem Beschluß zur Vermögensteuer vom
22.6.7995 - 2 BvL 37197 hat das Bundesverfas-
sungsgericht ausgeführt, daß die Vermögen-
steuer zu den übrigen Steuern auf den Ertrag
nur hinzutreten dürfe, soweit die steuerliche
Gesamtbelastung des Sollertrages bei typisieren-
der Betrachtung von Einnahmen, abziehbaren
Aufwendungen und sonstigen Entlastungen in
der Nähe einer hälftigen Teilung zwischen priva-
ter und öffentlicher Hand verbleibe (sog. Halb-
teilungsgrundsatz).

Nunmehr hat der XI. Senat des Bundesfinanz-
hofs in einem Revisionsverfahren durch Urteil
vom 11.8.1999 - XI R 77197 entschieden, daß der
sog. Halbteilungsgrundsatz bei der Festsetzung
der Einkommensteuer nicht anzuwenden ist.
Der Bundesfinanzhof hält eine Belastung des zu
versteuernden Einkommens durch Einkommen-
steuer und Gewerbeertragsteuer von mehr als
50 v.H. - im Urteilsfall betrug die Belastung mit
Einkommensteuer und Gewerbeertragsteuer im
Streitjahr 7994 59,95 v.H. des zu versteuernden
Einkommens - für nicht verfassungswidrig. Dem
Grundgesetz sei kein Gebot zu entnehmen, die
Belastung mit Einkommensteuer und Gewerbe-
^r+r^d.+^rr^- ^"f LA^L-+^-- En .. U l^-r cur rtvLrrJLLllJ uv v.ll. utt zu vcl-

steuernden Einkommens zu begrenzen. Die im
Urteilsfall gegebene Belastung mit etwa 60 v.H.
verstoße auch nicht gegen das sog. übermaß-
verbot.

Der Bundesfinanzhof verneint eine Bindung
an die Ausführungen des Bundesverfassungs-
gerichts zum sog. Halbteilungsgrundsatz.
Das Bundesverfassungsgericht habe durch den
Beschluß vom 22.6.7995 über die Verfassungs-
mäßigkeit der Vermögensteuer entschieden.
Allein diese sei Streitgegenstand des damaligen
Normenkontrollverfahrens gewesen. Die in g 31
Abs. 1 des Gesetzes über das Bundesverfas-
sungsgericht vorgeschriebene Bindung der
Gerichte und Behörden an die Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts beziehe sich
nur auf den Streitgegenstand; sie sei auf die
Auslegung und Anwendung des Grundgesetzes
bezogen auf das überprüfte Vermögensteuer-
gesetz beschränkt.
(BFH, Utt. v. n.8.1999 - Xt R 77/97)

Sozietätshaftung
- Scheinsozietät
- Gesamtschuldnerschaft
- Treuhand-, Vermögensverwaltungsvertrag
- Anwaltlicher Aufgabenbereich
- Veruntreuung
(BGH, Urt. v. 8.7.1999 - tX ZR 338/97)

Le itsatz:

Zur vertraglichen Haftung des Mitglieds einer
Scheinsozietät fiir die Veruntreuung von Man-
dantengeldern durch den sachbearbeitenden
Rechtsanwalt bei der Verwaltung und Abwick-
lung eines Nachlasses.

Zum Sachverhalt:

Die ICägerin verlangt von der beklagten Rechts-
anwältin (im folgenden: Beklagte oder Beklagte
zu 2)) Schadenersatz wegen Verletzung von Man-
datspflichten sowie wegen Veruntreuung von
Mandantengeldern durch den früheren Rechts-
anwalt und Beklagten zu 1), dessen freie Mit-
arbeiterin die Beklagte nach ihrer Behauptung
war.

Nachdem die Klägerin und ihr Bruder ein be-
+-Ä-L+l:^L^^ II^-*r^^- -^^-L. L^ar^- -.--- l!^Lr6LrrLllLlrEr vrrrrruErcrr ötEruL lldLLEII, wduuLc

sich die I0ägerin im Einvernehmen mit ihrem
Bruder durch Schreiben vom 9.7.1991 an die
beiden Beklagten. Die Klägerin stellte dem
Beklagten zu 1) am 75.7.7997 eine ,,Prozeß-Voll-
macht und Verhandlungsvollmacht" aus. Am
30.9.1991 erteilten die I0ägerin und ihr Bruder
dem Beklagten zu 1) eine notariell beurkundete
Vollmacht bezüglich des Nachlasses, in der es

heißt:

,,Wir erteilen hiermit Herrn Rechtsanwalt ...
Vollmacht, uns in allen Angelegenheiten, die
den Nachlaß der vorgenannten Erblasserin
betreffen, gegenüber Behörden, Banken und
Privaten zu vertreten. Er kann auch Prozesse
für uns führen."

In Vorprozessen gegen den Vater der Klägerin
wegen Ansprüchen auf Pflichtteil und Pflicht-
teilsergänzung wurden die Erben durch die
beiden Beklagten vertreten.

Das Landgericht hat einer Schadenersatzklage
der Klägerin gegen den Beklagten zu 1) durch
Teilversäumnis- und Schlußurteil - unter Ab-
weisung im übrigen - dahin stattgegeben, daß
an die Klägerin 185.000 DM und an die Erben-

- Versicherungsmandat
- Verkehrs-iProzeßanwalt
- Vertreter

= Rechtsmittelschrift
= >, amtlich bestellter

Rechtsberatung/Rechtsbesorgung
- Amtspflichtverletzung wg. >

- Hotline
- > durch Wirtschaftsprüfer,

Art.1$5Nr,2RBerG
= Vertragsberatung

- >, telefonische
= Zeitvergütung, Einziehung

- Unternehmensberatung
- Vermögensgesetz
- Wirtschaftsberatung
- Wirtschaftsprüfer

= Rückübertragungsanspruch

Rechtsmittel
- Gerichtsentscheidung

= Form, falsche
= Meistbegünstigungsgrundsatz

- >, einheitliches
- >, wiederholtes

Rechtswidrigkeitszusamrnenhang
- Zeitablauf

Schaden
- Betriebsaufgabe
- Darlegungslast

= Vermögensgegenüberstellung
- Eigentumswohnung
- Honorar an StB
- Investitionen, steuersparende,

Unterlassen der >

- Kalkulationsschaden, USt
- Kosten des StB* Nachbesserungskosten
- Prozeßverlust
- Reserven, stille, Autdeckung
- Schadenbetrachtung, konsolidierte

= Eigentumswohnung
- Sozialversicherungsbeiträge
- Sozialversicherungshaftung
- Steuerzinsen
- Umsatzsteuer
- Verspätungszuschlag

= Verzug des StB
- Verzugsschaden
- Zinsschaden

= Berechnung, abstrakte

Schädigung, sittenwidrige, $ 826 BGB
- Auskunft
- Zurechnungszusammenhang

= Zeitablauf

Schlichtungsklausel
- Praxisveräußerung

Sozialrecht
- Beratung durch StB/WP

Sozietät
- Scheinsozius
- >, überörtliche

= Rechtsanwalt
= Zweigstellenverbot

- Sozietätsvertrag
= Berufstätigkeit, anwaltlichä
= Treuhandvertrag
= Vermögensverwaltungsvertrag
= Veruntreuung

Steuerberater
- > und Rechtsanwalt

= Kammerbeitrag
- Wechsel des >

99, 44, 1.92
99,724

Steuerberaterkammer
- Berufspflichtverletzung, Mitteilung an >

Steuerberatungsgesetz
- S 33, Hilfeleistung in Steuersachen

= Sozialversicherungsberatung

Steuerberatungsvertrag
- Inhalt des >

= Mittelverwendung
- Investitionszulagenantrag
- I(reditvermittlung
- Nachbesserungsrecht
- Pflicht

= > zur Rundumbetreuung
- Regreß gg. Vorberater
- Sozialversicherungsberatung
- Zustandekommen des >

= Abschluß, stillschweigender
= > mit Mitarbeiter

Steuerbescheid
- Übersendungsart

Steuererklärung
- Abgabe, rechtzeitige

Umsatzsteuer
- Auslandsrechnung

= Leistungsempfänger deutsch
= Mehrwertsteuerausweis, offener

Unternehmensberater
- Rechtsberatung

Unterschrift
- Honorarrechnung

= I(lageschrift
- Wiedereinsetzung

Ursachenzusammenhang
- siehe unter Kausalität

Verfahren, berufsgerichtliches
- Bindung, Strafbefehl

Verjährung, g 196 Abs. 1.Nr. 5 BGB
- Rechnung, verzögerte
- Unterbrechung der >

Verjährung, S 852 BGB, g 19 BNotO
- Kenntnis des Ersatzpflichtigen

= Ausschluß anderweitiger Ersatz-
möglichkeit

- Verjährungsbeginn
= Ersatzmöglichkeit, anderweitige

Verjährung, S s1b BRAO
- Belehrung über Fehler und Verjährungs-

vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlaß zur >

= Kenntnis des Fehlers und Verjährungs-
vorschrift

= Mandant, Volljurist
= RA, neuer

- Verjährungsbeginn
= Fristablauf

Verjährung, $ 68 StBerG, $ 51a WPO
- Belehrungspflicht über Fehler und

Verjährungsvorschrift, Sekundäranspruch
= Anlaß für >

- Verjährungsbeginn
= Fristversäumnis
= Kenntnis des Mandanten

- Verjährungshernmung
= Ende der >

= FG-Verfahren

Verj ährungsunterbrechung
- Aufrechnung, unzulässige
- Klage, unzulässige
- Rechnung, verzögerte
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Versäumnisurteil
- >, zweites
- Wartepflicht des Gerichts

Verschulden
- Kollegialgerichtsentscheidung

= Steuerberater

Verschwiegenheit
- Abtretung der Honorarforderung

Versicherungsberatung
- Rechtsanwalt

= Brandschaden
= Kfz.-Schaden

- Verjährung, g$ 852 BGB, 14 SIVG, 3 PfIVG

Versicherungsschutz
- Abfindung unter Vorbehalt
- Akteneinsicht

= Ermittlungsakten, StA
- Reihtsschutzversicherung

= Kostenerhöhung, unnötige
= Obliegenheitsverletzung

- Verjährung
- Vertrauensschadenversicherung

Verspätungszuschläge
- Verzugsschaden

Vertrauensschadenversicherung
- Verschulden des Geschädigten

Verzug
- Schaden

= Verspätungszuschlag
- > des Steuerberaters

Vollmacht
- Anscheinsvollmacht
- Rechtsbehelfsverfahren

Vollverzinsung, S 233a AO
- Belehrung, Vermeidungsstrategie
- Mitverschulden

vorteilsausgleichung
- Steuerzinsen, $ 233 AO

Werbevefbot
- Informationsbrief
- Internet
- Leistungsbeschreibung
- Notar

= Briefbogen, Farbe
- Praxisbroschüre
- Qualitätswerbung
- Rechtsberatungs-Hotline
- Rundschreiben
- Selbstdarstellung, erlaubte
- Sozietät, gemischte
- Telefonberatung

Wettbewerb, unlauterer
- Qualitätswerbung
- Telefonauskunft
- Unterlassungsarispruch

= > gg. Sozietät

Wettbewerbsverbot
- Sittenwidrigkeit
- >, nachvertragliches

Wiedereinsetzung
- Berufungsbegründungsfrist (s. dort)
- Beschwerde

= Sachvortrag, Zuverlässigkeit
- Unterschrift
- Vertrauensschutz

Wirtschaftsberatung
- Rechtsberatung
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99, 44
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99, 133
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Wirtschaftsprüfer
- Ersatzanspruch

= >, abgetretener
= > wg. Amtspflichtverletzung

- Rechtsberatung
= Rückübertragungsanspruch

- WP-Gesellschaft
= Niederlassungsleiter

Zinsschaden
- Berechnung, abstrakte
- Darlegungslast

99, 161
99, 161

Wohnung des Eigentümer-Ehegatten insgesamt
gemeinsam tragen. Laufende Aufwendungen, die
mit dem Eigentum zusammenhängen (Grund-
steuer, Finanzierungskosten der Anschaffung)
können dagegen, ebenso wie die Absetzungen,
vom Nutzer des Arbeitsz'immers (Nichteigen-
tümer:Ehegatten) nicht geltend gemacht werden.

Ahnlich wie bei der geschilderten Sachverhalts-
gestaltung hat der Große Senat die Berücksich-
tigung der Absetzungen auch in einem weiteren
der entschiedenen Fälle abgelehnt (GrS 3/97).
In diesem Fall hatte der Steuerpflichtige (Ehe-

mann) gemeinsam mit seiner Ehefrau unentgelt-
lich ein Arbeitszimmer in der der Ehefrau ge-

hörenden Wohnung genutzt. Der Große Senat
hat entschieden, daß die gemeinsame Nutzung
des Arbeitszimmers allein nicht dazu berech-
tigt, die anteiligen Anschaffungskosten des
Arbeitszimmers entsprechend seiner Nutzung
als Werbungskosten in der Form von Absetzun-
gen geltend zu machen.

Der Große Senat hat demgegenüber die Abset-
zungen auf die anteiligen Anschaffungskosten
für ein Arbeitszimmer anerkannt, wenn der
Steuerpflichtige einen größeren Beitrag zur
Anschaffung der Wohnung oder des Hauses des

anderen Ehegatten geleistet hat. In diesem Fall
(GrS 1/97) hatte der Ehemann der Steuerpflich-
tigen als Alleineigentümer ein Haus erworben,
das von den Eheleuten gemeinsam bewohnt
wurde; einen Raum nutzte die Steuerpflichtige
(Nichteigentümerin) als Arbeitszimmer. Ange-
sichts eines größeren Beitrags der Steuerpflich-
tigen zur Anschaffung des Hauses hat der
Große Senat ihre Berechtigung, Absetzungen
auf die anteiligen Anschaffungskosten ihres
Arbeitszimmers als Werbungskosten geltend
zu machen, bejaht. Die Steuerpflichtige habe,
soweit die Anschaffungskosten des Arbeitszim-
mers betroffen seien, ihren Beitrag im.eigenen
beruflichen Interesse geleistet.

Während es in den drei bisher genannten Ent-
scheidungen um den Bereich der Ermittlung der
Einnahmen und Werbungskosten bei den Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit ging, be-
trifft die vierte Entscheidung des Großen Senats
(GrS 5/97) den Bereich der Gewinnermittlung bei
gewerblichen Einkünften, Hier gelten jedoch die
gleichen Grundsätze. Im Gegensatz zt den ande-
ren Fällen hatte dieser noch die Besonderheit,
daß die Eheleute Miteigentümer eines Hauses
waren und das Haus gemeinsam bewohnten.

Jeder der Ehegatten wqr gewerblich tätig und
nutzte einen Raum des Hauses als Arbeitszim-
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mer. Der Große Senat ließ die auf diesen Raum
entfallenden Absetzungen für die Dauer der
betrieblichen Nutzung in vollem Umfang als
Betriebsausgaben zu.

Die Entscheidungen des Großen Senats des Bun-
desfinanzhofs sind über die steuerlichen Bezie-
hungen zwischen Ehegatten hinaus von großer
Bedeutung.
(BFH, Beschl. v. 23.8.1999 - GrS 1/97, 2/97, 3/97
u. s/97)

Pressemitteilung d. BFH v. 30.9.1999

BFH: Für die Pflege von Angehörigen empfangene
Beträge grundsätzlich nicht zu versteueln

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom
74.9.7999 - IX R 88/95 entschieden, daß Beträge,
die der Steuerpflichtige für die Pflege eines
Angehörigen aus dessen Vermögen erhält, grund-
sätzlich nicht von der Einkommensteuer erfaßt
werden. Die Entscheidung betraf einen Fall,
in dem ein Winzer und seine Ehefrau den auf
ständige Pflege und Aufsicht angewiesenen
Schwager/Bruder in ihrem Haushalt versorgt
und gepflegt hatten. Dafür hatten sie mit Geneh-
migung des Vormundschaftsgerichts und der
Sozialbehörde aus dem Vermögen des Pflegebe-
dürftigen monatlich einen Betrag von 1.110 DM

erhalten. Das Finanzamt erfaßte diese Beträge
als sonstige Einkünfte gemäß $ 22 Nr. 3 des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG).

Nach dem jetzt bekanntgegebenen Urteil des

BFH unterliegen die strittigen Beträge nicht der
Einkommensteuer. Nicht jede Einnahme, der
eine Tätigkeit gegenübersteht, führt nach Auf-
fassung des obersten deutschen Steuergerichts
zu Einkünften gemäß S 22 Nr. 3 EStG. An dem
für eine Besteuerung erforderlichen, auf Ein-
kommensmehrung gerichteten Leistungsaus-
tausch fehle es regelmäßig, wenn Angehörige
im Rahmen des familiären Zusammenlebens
untereinander Leistungen erbringen und Zah-

lungen empfangen. Habe der Steuerpflichtige
einen pflegebedürftigen Angehörigen in seinen
Haushalt aufgenommen, um ihn dort zu pflegen
und zu versorgen, und erhalte er dafür aus dem
Vermögen des Pflegebedürftigen Geldbeträge,
so vollzögen sich diese Pflegeleistungen und die
empfangenen Zahlungen vielmehr in aller Regel
im Rahmen der familiären Lebensgemeinschaft.
(BFH, Urt. v. 14.9.1999 - tX R 88/95)
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Editorial
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

das Jahr 1999 schließt mit einer interessanten BGH-

E n ts c h e i d u n g z u r Veruntreaung von ilandantengeldern
durch einen Sozias. Regelmößig werden alle Sozien

durch ein Anwaltsmqndat verpflichtet. Das gilt ouch,

wenn das Mandat eine Treuhandtdtigkeit mit umfaßt.
In Haftungsgefahren schweben auch freie Mitarbeiter,
die auf dem Praxisschild und dem Briefbogen der
Sozietrit stehen. Wegen des veranlaßten Rechtsscheins

werden sie wie Sozien behondelt. Verletzt ein Sozius

nun vorsötzlich den Anwaltsvertrag und gehen Mondan-
tengelder verloren, besteht eine Mithaftung der echten
und der scheinbaren Sozien.

Zur Verletzung der Belehrungspflicht über Fehlerin
den eigenenArbeiten bestötigt das OLC Schleswig, doß
eine Hinweispflicht nur entsteht, wenn der Rechtsanwqlt
einen begründeten Anlaß hatte, sein zurückliegendes
Verhalten auf einen Fehler zu überprüfen. Dieser kommt
in der Regel von außen und weist auf den Fehler hin.
Die bloße Fortsetzung der qnwaltlichen Tötigkeit be-

g rü n d et kei n en Prüfu n gsa n la ß,

Drei l{onorararteile sollen das Jahr 1999 abrunden.
Das 0LC Düsseldorf bestätigt die Ansicht des )LC
Hqmm (Cl 1990, l0l), daß der Steuerberater auch bei
der Celtendmachung der tlittelgebühr im Falle des

Bestreitens der Angenessenheit d ie Gründe seiner En
messensausübung d a r I eg en m u ß. A n d e re rs e i ts w i rd
dem Steuerberater bei der Überschreitung des angemes-

serren Cebührerrsulzes ein von tlen Cerichten nicht i)ber-
prüfbarer Ermessensspielraum von br? zu 2oo/o einge-

raumt. Hier werden die Gerichte jeden einzelnen Gebüh-

rent0tbestqnd betrachten und es nicht erlauben, daß
grundsötzlich ein Aufschlag von 200/o abgerechnet wird.

Stellt der Steuerberater fest, dqß wegen des Arbeitsquf-
wandes eine höhere Vergütung zur Abdeckung seines

betriebswirtschaftlichen Aufwandes notwendig ist, kann
e r ei n e llonomruerembarung auch rückwirkend fü r
bereits erledigte Arbeiten vereinbaren (0LC Düsseldorf).

Will der Steuerberater bei rückständigem Honorar einen

Zinsschaden geltend machen und weist er auf seinem

Geschtiftsbogen drei Konten aus, auf die der Mandant
hatte zahlen können, müssen entweder olle drei Konten
überzogen gewesen oder Überschüsse eines Kontos zum
Ausgleich der übrigen Schuldsalden verwendet worden

sein (OLC Düsseldorf).

Ihnen, lhren Familien und Freunden wünsche ich ein

friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes und glück-
liches Jahr 2000.

irr

Mit freundlichen Crüßen

lhr Dr, Jürgen Cröfe

GI Aktuell
BFH: Großer Senat des Bundesfinanzhofs lehnt die
steuerliche Berücksichtigung von Drittaufwand ab

Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hat am
23.8.1999 mit vier Beschlüssen (GrS 1/97, GrS
2197, GrS 3/97 und GrS 5/97) über Vorlagen des
VI. und XL Senats zur Behandlung des sog. Dritt-
aufwands bei Ehegatten entschieden. Dabei
ging es vor allem um die Frage, ob ein Ehegatte
die Kosten eines Arbeitszimmers steuerlich als
Werbungskosten geltend machen kann, das er
beruflich nutzt, wenn dieser Raum allein dem
anderen Ehegatten gehört und dieser auch
allein dessen Anschaffungskosten getragen hat.
Der Große Senat hat die Frage verneint, Wer-
bungskosten kann danach grundsätzlich nur
geltend machen, wer Aufwendungen persönlich
getragen hat. Das gilt auch für Ehegatten, und
zwar selbst dann, wenn sie zusammen zur Ein-
kommensteuer veranlagt werden. Entscheidend
war dabei für den Großen Senat, daß das Ein-
kommensteuergesetz auf die persönliche Lei-
stungsfähigkeit einer einzelnen Person abstellt,

In einem der vom Großen Senat entschiedenen
Fälle (GrS 2/97) hatten der Ehemann und seine
Ehefrau mit gemeinsamen Mitteln (,,aus einem
Topf') gleichzeitig jeweils eine Eigentumswoh-
nung erworben. Die der Ehefrau wurde vermie-
tet, die des Fhemannes gemeinsam zn Wohn-
zwecken genutzt; in dieser Wohnung nutzte die
Ehefrau ein Arbeitszimmer alleine zu beruflichen
Zwecken. In der Einkommensteuererklärung
machte sie Absetzungen auf die darauf entfalle-
nen Anschaffungskosten als eigene Werbungs-
kosten geltend. Der Große Senat hat dies abge-
lehnt. Er ging zunächst davon aus, daß jeder
der Ehegatten so zu behandeln ist, als habe er
die Anschaffungskosten seiner Wohnung alleine
getragen. Die Finanzierung der Wohnungen
,,aus einem Topf" hat nach der Entscheidung
nicht zur Folge, daß die Anschaffungskosten
jeder der Wohnungen steuerlich als von beiden
Ehegatten aufgewendet gelten. Anschaffungs-
kosten hat vielmehr jeweils nur der Eigentümer
der Wohnung getragen, also der Schuldner des
Kaufpreises. Da die Ehefrau die Anschaffungs-
kosten der Wohnung des Ehemannes nicht mit-
getragen hat, hat sie auch nicht das Recht, die
darauf entfallenden Absetzungen geltend zu
machen. Im Gegensatz zu den Absetzungen sind
in einem solchen Fall die auf das Arbeitszimmer
entfallenden laufenden Aufwendungen als
Werbungskosten zu berücksichtigen, soweit
sie durch dessen Nutzung entstanden sind (2.8.
anteilige Energiekosten, Reparaturen) und die
Ehegatten die laufenden Aufwendungen für die
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